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Mitteilungsblatt 
 Verwaltungsgemeinschaft Hettstadt 

Mitgliedsgemeinden  
Hettstadt und Greußenheim GreußenheimHettstadt

DenkOrt Deportationen – vor dem Rathaus 
Die feierliche Eröffnung findet am Volkstrauertag, Sonntag, 19. November,  
nach dem Gottesdienst und der Kranzniederlegung am Kriegerdenkmal, statt.

Alle Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen!

Wir wollen allen Opfern des Holocausts aus Greußen- 
heim mit diesem Koffer ein ehrenvolles Gedenken an 
diesem Ort bewahren. 

Am Freitag, 16. Juni 2023, konnte die Gemein-
de Greußenheim am DenkOrt Deportationen am  
Würzburger Hauptbahnhof mit ihrem Gepäckstück 
zu diesem unterfrankenweiten Gedenken beitragen.

Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutsch-
land, Herr Dr. Josef Schuster, sprach zu dieser feierli-
chen Einweihung.

In Greußenheim lebten von 1675 bis 1936 über 250 
Jahre lang Juden. Wer sie waren, wie sie lebten, ist 
weitgehend nicht bekannt. Sie haben hier in Greußen- 
heim ihre Kindheit verbracht, gelebt und gearbeitet 
und sich zuhause gefühlt. 

Als Hitler 1933 Reichskanzler wurde und damit die 
Rassenlehre des Nationalsozialismus das Vorhal-
ten gegen die jüdische Bevölkerung zunehmend  
prägte, verließen die jüdischen Familien zunehmend  
Greußenheim. 

Betroffen von der nationalsozialistischen Juden- 
politik, die auf Verdrängung, Vertreibung und Ver-
nichtung abzielte, waren auch aus Greußenheim 
stammende Juden und deren Nachkommen.

Thomas Rützel hatte im Rahmen der Bearbeitung 
seines Buches über die „Die Geschichte der Juden 
von Greußenheim“ die Idee, an der Deportations- 
gedenkstätte am Würzburger Hauptbahnhof für 
Greußenheim ein Zeichen zu setzen. Die Künstler 
Bernd Waack und Werner Rüger haben diesen sym-
bolischen Metallkoffer kreiert und künstlerisch ge-
staltet. 

Dafür bedankt sich die Gemeinde Greußenheim aufs 
Herzlichste.

Karin Kuhn

1. Bürgermeisterin

Foto: R. Kuhn
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Abfallentsorgung
Containerstandplatz / Grüngutsammelstelle Hettstadt  
Am Hoffeld – Raiffeisenstraße Tel. 0151 - 62 67 15 58  
(nur während der Öffnungszeit erreichbar)  
Abgabe von Grüngut: samstags: 8:30 – 12:00 Uhr.

Containerstandorte (Altglas- und Altkleidercontainer)  
Hettstadt: finden sie an der Herzog-Hedan-Halle,  
Am Vogelherd, Neuer Weg, Valentinusstraße, Am Hoffeld.  
Die Grüngutannahmestelle ist ab Dezember 2023 bis  
einschließlich Februar 2024 geschlossen.

Containerstandplatz / Grüngutsammelstelle Greußenheim 
Am Mühlweg, Annahme von Grüngut in haushaltsüblichen 
Mengen. Die Grüngutsammelstelle am Wertstoffhof ist ab 
25.11.2023 – 09.03.2024 geschlossen, ab 16.03.2024 ist diese 
wieder geöffnet.  

Containerstandorte (Altglas- und Altkleidercontainer)  
Greußenheim: finden Sie in der Adam-Stegerwald-Straße 
und Kreuzwegstraße.

Öffnungszeiten Wertstoffhof  
Waldbüttelbrunn 
Di.   9:00 – 18:00 Uhr  
Mi.   7:00 – 12:00 Uhr  
Do. / Fr.   9:00 – 18:00 Uhr 
Sa.   9:00 – 14:00 Uhr 
Daneben stehen aber auch alle anderen Wertstoffhöfe des 
Team Orange im Landkreis Würzburg zur Verfügung.

Zentrale:  Tel. 0931 - 468 61 -0 
Tina Väth  Tel. 0931 - 468 61 -17 
tina.vaeth@vgem-hettstadt.de 

Bürgermeisterin:  
Andrea Rothenbucher Tel. 0931 - 468 61 -12 
andrea.rothenbucher@hettstadt.de 

Vorzimmer / Red. MBL:  
Nicole Götz Tel. 0931 - 468 61 -12 
nicole.goetz@vgem-hettstadt.de  
rathaus@hettstadt.de

Geschäftsstellenleiter:  
Thomas Aufmuth Tel. 0931 - 468 61 -16 
thomas.aufmuth@vgem-hettstadt.de 

Kämmerei:  
Manuel Engels  Tel. 0931 - 468 61 -19 
manuel.engels@vgem-hettstadt.de 

Standesamt/Bürgerbüro:  
Jutta Feil Tel. 0931 - 468 61 -14 
jutta.feil@vgem-hettstadt.de  

Michael Schmidt Tel. 0931 - 468 61 -13 
michael.schmidt@vgem-hettstadt.de 

Kasse:   
Peter Fischer  Tel. 0931 - 468 61 -25 
peter.fischer@vgem-hettstadt.de 

Finanzabteilung:   
Nicolas Hofmann Tel. 0931 - 468 61 -22 
nicolas.hofmann@vgem-hettstadt.de 

Nicole Hubert Tel. 0931 - 468 61 -32 
nicole.hubert@vgem-hettstadt.de 

Manuel Rügamer Tel. 0931 - 468 61 -30 
manuel.ruegamer@vgem-hettstadt.de 

Bauamt:   
Alexander Hild Tel. 0931 - 468 61 -15 
alexander.hild@vgem-hettstadt.de  

Alexander Luft Tel. 0931 - 468 61 -24 
alexander.luft@vgem-hettstadt.de

Sekretariat: rathaus@greussenheim.de  Tel. 09369 - 98 16 -0 
Constanze Hirschmann   
constanze.hirschmann@vgem-hettstadt.de 

Bürgermeisterin: Karin Kuhn Tel. 09369 - 98 16 -10 
buergermeister@greussenheim.de 

Ansprechpartner der VGem Hettstadt 
und der Gemeinde Hettstadt

Ansprechpartner der Gemeinde Greußenheim

Anschrift des Bezirkskaminkehrermeisters

Jochen Kempf,   Tel. 0931 - 32 08 79 47 
Eiserne Hand 8, Hettstadt
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VGem Hettstadt 
Gemeinschaftsvorsitzende Andrea Rothenbucher 

Rathausplatz 2, 97265 Hettstadt 
  0931 - 46 86 10

rathaus@hettstadt.de

Geschäftszeiten Rathaus Hettstadt:
Montag bis Freitag  08:00 - 12:00 Uhr 
Donnerstag   15:00 - 18:00 Uhr
Wir bitten dennoch in diesen Zeiten Termine telefonisch 
vorab zu vereinbaren. 
Informationen unter:  www.hettstadt.de

Das Bürgerbüro ist am Donnerstag, 2. November,  
vormittags von 8:00 – 12:00 Uhr geschlossen,  

von 15:00 - 18:00 Uhr wieder erreichbar.

Geschäftszeiten Rathaus Greußenheim:
Montag und Mittwoch: 08:00 – 12:00 Uhr
Dienstag:  17:30 - 19:30 Uhr 
Informationen unter: www.greussenheim.de

Besuchen Sie uns im Internet unter 
www.vgem-hettstadt.de

Auch dort stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Ihre Verwaltungsgemeinschaft Hettstadt

Bankverbindungen
Bankverbindungen der Gemeinde Hettstadt:
Sparkasse Mainfranken Würzburg: 
IBAN: DE92 7905 0000 0120 1001 02 BIC: BYLADEM1SWU
VR-Bank Würzburg: 
IBAN: DE94 7909 0000 0008 1107 35 BIC: GENODEF1WU1

Bankverbindungen der Gemeinde Greußenheim:
Sparkasse Mainfranken Würzburg: 
IBAN: DE14 7905 0000 0042 2303 91 BIC: BYLADEM1SWU
Raiffeisenbank Höchberg: 
IBAN: DE81 7906 3122 0003 5105 06 BIC: GENODEF1HBG

Bankverbindungen der Verwaltungsgemeinschaft:
Sparkasse Mainfranken Würzburg: 
IBAN: DE91 7905 0000 0120 1005 08 BIC: BYLADEM1SWU

PUBLIKUMSVERKEHR IM RATHAUS 
Wir bitten die Bürger vor Besuch des Rathauses, die Notwendig-
keit des persönlichen Erscheinens telefonisch oder per E-Mail mit 
der Verwaltung abzuklären und einen Termin zu vereinbaren. 

Vieles kann auch per Telefon, E-Mail, Post oder Fax erledigt wer-
den. Nutzen Sie gerne auch das Bürgerserviceportal, das Ihnen 
auf den Internetseiten der Gemeinden Hettstadt und Greußen-
heim zur Verfügung steht. Über dieses können Sie viele Dienst-
leistungen der Gemeinde direkt online abwickeln.

Nachrichten aus der Verwaltung
 
STELLUNG VON RENTENANTRÄGEN
In der Verwaltungsgemeinschaft Hettstadt können keine  
Rentenanträge gestellt werden. 

Sie erhalten weitere Informationen bei der:  
Deutsche Rentenversicherung Nordbayern  
Friedenstraße 12–14, 97072 Würzburg 
Tel. 0931 - 802-0   Fax: 0931 - 802-980000 

https://www.deutsche-rentenversicherung.de/Nordbayern/
DE/Home/home_node.html 

Sie können auch gerne den Antrag Online ausfüllen: 
https://www.deutsche-rentenversicherung.de/DRV/DE/Online-
Dienste/Juli_2021/antrag_stellen.html

ZAHLUNGSTERMINE
Am Mittwoch, 15. November, werden zur Zahlung fällig: 

Grundsteuer:  4. Rate für das Jahr 2023  
Gewerbesteuer:  4. Vorauszahlung für das Jahr 2023

Netzwerk 
Hoffnung

 
TYPISIERUNGSAKTION IM KINDERHAUS
Vielleicht kennen Sie DKMS aus den Medien. 

NETZWERK HOFFNUNG ist die Stammzellspender-Datei der 
Uni Klinik Würzburg. Alle Organisationen egal ob DKMS oder 
Netzwerk Hoffnung sind miteinander vernetzt und es läuft 
über eine Datenbank.

Sollten Sie noch kein Stammzellspender:in sein, ist am  
Donnerstag, 23. November, von 13:30 Uhr – 15:00 Uhr,  
die Gelegenheit für Sie sich schnell und unkompliziert im  
Kinderhaus Blumenwiese registrieren zu lassen.

Nach dem Motto: Stäbchen rein, Spender sein ;-)!

Was ist der Zweck dahinter?
Jede Registrierung bedeutet eine neue Chance, einem Men-
schen das Leben zu retten! Die Stammzellspende selbst findet 
in den meisten Fällen in Form einer sogenannten peripheren 
Stammzellsammlung aus dem Blut statt. Seltener in Form  
einer Knochenmarkentnahme aus dem Beckenkamm.

Wer ist für eine Stammzellspende geeignet?
Grundsätzlich liegt das Alter zwischen 18 und 45 Jahren und 
man sollte über 55 Kilogramm schwer sein.

Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage  
https://www.ukw.de/netzwerke/netzwerk-hoffnung/startseite/

oder Sie können direkt die beiden Damen aus der Uni Klinik 
ansprechen.

Die Stammzellspender-Datei des 

Universitätsklinikums Würzburg

Spender sein ist so einfach und es kann Leben 
retten! Kommt vorbei und lasst euch registrieren! 

Vielen Dank!

Netzwerk Hoffnung

  Typisierungsaktion im 

Kinderhaus Blumenwiese
Wann Donnerstag, 23. November 2023

Uhrzeit im Zeitraum von 13.30 - 15.00 Uhr, Dauer ca. 5 Minuten

Wo Kinderhaus Blumenwiese

Wer Das Team der Uni-Klinik von Netzwerk Hoffnung ist vor Ort
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KOSTENLOSE BERATUNG 
Für Menschen mit Behinderung und deren Angehörige
Die Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung, kurz EUTB®, 
berät zu Möglichkeiten der Rehabilitation und Teilhabe. Wer 
Fragen, z. B. zu Anträgen (Schwerbehindertenausweis, Hilfs-
mittel, zur Eingliederungshilfe…) hat, einen Rat sucht, Informa-
tionen braucht oder sich austauschen möchte, kann sich an 
die EUTB wenden. 

Die EUTB® Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind nur den 
Ratsuchenden gegenüber verpflichtet. Willkommen sind alle 
Menschen mit verschiedensten Einschränkungen, Krankheit, 
Behinderung und egal in welchem Alter. 

EUTB 
Kostenlose Beratung

EUTB® Teilhabeberatung des BBSB e.V.
Wir beraten Sie individuell, kostenlos und umfassend an einem 
Ort Ihrer Wahl. Wir nehmen uns Zeit für Sie und Ihre Angehörigen. 

Tel. 0931- 465 295 11
Mobil: 0151 250 451 51 (Volker Tesar)
Mobil: 0171 795 57 59 (Barbara Noll) 
E-Mail: teilhabeberatung-wuerzburg@bbsb.org

ANZEIGEN
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ALLE ABFALLTERMINE AUF EINEN BLICK!
team orange-App – Ihr Abfallkalender mit Erinnerungsfunktion.

2024

User der
team orange-App

werden auch im Jahr 
2024 ganz bequem

über ihr Smartphone 
an den nächsten Ab-
fuhrtermin erinnert.

Alle weiteren Services 
von team orange sind 

einfach und übersicht-
lich abrufbar.

team orange | Am Güßgraben 9 | 97209 Veitshöchheim
Telefon 0931 / 6156 400
www.team-orange.info | info@team-orange.info
Öffnungszeiten KundenCenter: Mo bis Do 8-16 Uhr, Fr 8-12 Uhr

Ab Oktober 2023 für 15,00 € im Monat erhältlich unter
www.deutschlandticket-mainfranken.de.

DAS UPGRADE FÜR
DEIN SEMESTERTICKET

 | Am Güßgraben 9 | 97209 Veitshöchheim

Öffnungszeiten KundenCenter: Mo bis Do 8-16 Uhr, Fr 8-12 Uhr

Jetzt schon vormerken! 

putz.munter Der Frühjahrsputz

im Landkreis Würzburg findet

vom 1. – 9. März 2024 statt.

ABFALLKALENDER 2024 FÜR DIE GEMEINDE LEINACH
2024 Bitte stellen Sie Ihre Abfallbehälter am jeweiligen Abfuhrtag bis spätestens 6 Uhr (mit dem Griff zur Straße) an der nächsten anfahrbaren Straße bereit.

Januar

1 Mo Neujahr

2 Di
3 Mi
4 Do
5 Fr
6 Sa Heilige Drei Könige

7 So
8 Mo
9 Di
10 Mi
11 Do
12 Fr
13 Sa
14 So
15 Mo
16 Di
17 Mi
18 Do
19 Fr
20 Sa
21 So
22 Mo
23 Di
24 Mi
25 Do
26 Fr
27 Sa
28 So
29 Mo
30 Di
31 Mi

Februar

1 Do
2 Fr
3 Sa
4 So
5 Mo
6 Di
7 Mi
8 Do
9 Fr
10 Sa
11 So
12 Mo
13 Di
14 Mi
15 Do
16 Fr
17 Sa
18 So
19 Mo
20 Di
21 Mi
22 Do
23 Fr
24 Sa
25 So
26 Mo
27 Di
28 Mi
29 Do

März

1 Fr
2 Sa
3 So
4 Mo
5 Di
6 Mi
7 Do
8 Fr
9 Sa
10 So
11 Mo
12 Di
13 Mi
14 Do
15 Fr
16 Sa
17 So
18 Mo
19 Di
20 Mi
21 Do
22 Fr
23 Sa
24 So
25 Mo
26 Di
27 Mi
28 Do
29 Fr Karfreitag

30 Sa
31 So

April

1 Mo Ostermontag

2 Di
3 Mi
4 Do
5 Fr
6 Sa
7 So
8 Mo
9 Di
10 Mi
11 Do
12 Fr
13 Sa
14 So
15 Mo
16 Di
17 Mi
18 Do
19 Fr
20 Sa
21 So
22 Mo
23 Di
24 Mi
25 Do
26 Fr
27 Sa
28 So
29 Mo
30 Di

Mai

1 Mi Tag der Arbeit

2 Do
3 Fr
4 Sa
5 So
6 Mo
7 Di
8 Mi
9 Do Christi Himmelfahrt

10 Fr
11 Sa
12 So
13 Mo
14 Di
15 Mi
16 Do
17 Fr
18 Sa
19 So
20 Mo Pfingstmontag

21 Di
22 Mi
23 Do
24 Fr
25 Sa
26 So
27 Mo
28 Di
29 Mi
30 Do Fronleichnam

31 Fr

Juni

1 Sa
2 So
3 Mo
4 Di
5 Mi
6 Do
7 Fr
8 Sa
9 So
10 Mo
11 Di
12 Mi
13 Do
14 Fr
15 Sa
16 So
17 Mo
18 Di
19 Mi
20 Do
21 Fr
22 Sa
23 So
24 Mo
25 Di
26 Mi
27 Do
28 Fr
29 Sa
30 So

Januar Februar März April Mai Juni

Papier     

Restmüll     

Bioabfall     

Restmüll

Gelbe Tonne

Bioabfall

Papier

Restmüll

Bioabfall

     / Restmüll

Gelbe Tonne

Bioabfall

Papier

Restmüll

Bioabfall

Restmüll

Gelbe Tonne

Bioabfall

Papier     

Restmüll     

Bioabfall     

Restmüll

Problemmüll* (09-12 Uhr)

Gelbe Tonne

Bioabfall

Papier

Restmüll

Bioabfall     

Restmüll     

Gelbe Tonne

Bioabfall

Papier     

Restmüll     

Bioabfall     

Restmüll

Gelbe Tonne

Bioabfall

Papier

Restmüll

Bioabfall

Ihr Ansprechpartner für

Restmüll, Bioabfall, Altpapier,

Entsorgungseinrichtungen und

allgemeine Abfallberatung:

team orange
Am Güßgraben 9

97209 Veitshöchheim

Tel. 0931 / 6156 400

www.team-orange.info

info@team-orange.info

Nie mehr Abfuhrtermine verpassen

mit der team orange-App!

Bei allen Fragen zur Be-

reitstellung und Leerung

der Gelben Tonne wenden

Sie sich bitte direkt an:

Knettenbrech + Gurdulic

Franken GmbH & Co. KG

Am Gries 1 | 97348 Rödelsee

Tel. 09321 / 939411

abfuhr-kt@knettenbrech-

gurdulic.de

Müssen Ihre Abfälle tatsächlich

entsorgt werden?
Vielleicht findet sich noch

jemand für Ihr
gebrauchtes Stück? Schauen

Sie vorbei unter

www.tauschmarkt-mainfranken.de.

Der Ort, an dem Lieblingsstücke

eine zweite Heimat finden!

putz.munter:
Der Frühjahrsputz im

Landkreis Würzburg vom

1. bis 9. März 2024. Infos

und Anmeldung unter

www.team-orange.info/

putzmunter

Nächster Wertstoffhof:

Wertstoffhof Nördliches Maintal, Fahrmannstraße, 97299 Zell am Main

Öffnungszeiten: Di 14-18 Uhr, Do 9-18 Uhr, Sa 9-14 Uhr

Weitere Infos in der team orange-App oder unter

www.team-orange.info.

Zahlung der jährlichen Abfallgebühr

Abweichung vom üblichen Leerungstag, z.B. wegen eines Feiertages

Grüngut auf Abruf von März bis April 2024

(Bitte schriftlich beauftragen)

Restmüll: Leerung der Restmülltonnen und Sammlung der Restmüllsäcke

Bioabfall: Leerung der Biotonnen und Sammlung der Bioabfallsäcke

Papier: Leerung der Papiertonnen

Gelbe Tonne: Leerung der Gelben Tonnen

*Problemmüll: 9-12 Uhr Wertstoffhof Nördliches Maintal

S
ta

nd
: 3

1.
10

.2
02

4

Die Kalender werden wieder in der Dezember-
ausgabe Ihres Mitteilungsblattes abgedruckt 
und sind ab Anfang Dezember bei jeder
Gemeindeverwaltung, allen Wertsto ffhöfen 
sowie dem team orange KundenCenter
erhältlich.

Die App können
Sie kostenlos für 
Android-Geräte über 
Google Play oder für 
Apple Geräte im App 
Store downloaden.
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HOCHWERTIGES GESCHENK: BILDBAND 
ÜBER DEN LANDKREIS WÜRZBURG 
„Entdeckenswert. Der Landkreis Würzburg. 
Das Land. Seine Menschen. Seine Schätze.“

Mit dem Bildband „Entdeckens-
wert. Der Landkreis Würzburg. 
Das Land. Seine Menschen. Seine 
Schätze“ liegt ein umfassender 
Bildband vor, der in mehr als 800 
eigens dafür aufgenommenen 
Fotografien alle 52 Landkreisge-
meinden mit ihren Ortsteilen zeigt. 
Beleuchtet werden auch Themen 
wie Kunst & Kultur, Arbeitswelt 
& Freizeitspaß, Essen & Trinken, 
Wohnort & Touristenziel und vieles 
mehr. 

„Dieser Bildband in zeitgemäßer Gestaltung setzt den Land-
kreis Würzburg und seine Gemeinden, Märkte und Städte ge-
konnt in Szene, zeigt auch verborgene Winkel und ungewöhn-
liche Perspektiven. So können unsere Bürgerinnen und Bürger 
ihren Ort und alle anderen Gemeinden neu entdecken und 
genießen. Für Gäste ist das Buch ein richtiger Appetitmacher, 
um die schönsten Aus- und Einblicke zu finden. Dazu erzählen 
Menschen aus dem Landkreis, warum es ihnen hier so gut ge-
fällt“, freut sich Landrat Thomas Eberth über das 253 Seiten 
starke Werk. 

Das Konzept des Buches beruht auf dem Gedanken des 
„Werts“, den der Landkreis für seine Bürgerinnen und Bürger 
und seine Gäste bereithält. Von Bemerkenswert über Genie-
ßenswert und Lebenswert und vielem mehr bis hin zu Benei-
denswert und Unbeschwert reicht hier die Themenpalette. 

Das Buch ist im örtlichen Buchhandel sowie im Landratsamt 
Würzburg, Zeppelinstraße 15, 97074 Würzburg, an der Bürger- 
information zum Preis von 29 Euro erhältlich und kann dort 
auch unter E-Mail: information@Lra-wue.bayern.de oder telefo-
nisch unter Tel. 0931 - 80 03-56 10, bestellt werden. 

  
Hier wachsen noch zahlreiche alte Apfel- und Birnensorten, de-
ren genetisches Erbe es zu erhalten gilt. 

2007 startete im Landkreis Würz-
burg das Projekt „Obstsorten-
Kartierung“ mit dem Ziel, alte Ap-
fel- und Birnensorten zu kartieren 
und deren genetisches Material 
zu sichern. Damals wurden 4608 
Apfelbäume und 589 Birnbäume 
in zahlreichen Landkreisgemein-
den überprüft und 146 Apfel- so-
wie 42 Birnensorten bestimmt. 

Ein Ergebnis des Projekts war das 2010 erstmals aufgelegte 
Buch „Äpfel und Birnen in Franken“, in dem die Pomologen  
Edwin Balling, Alfons Miethaner und Wolfgang Subal rund 80 
Apfel-und Birnensorten vorstellten. Ziel des Buches war es, 
interessierten Laien die Bestimmung von Streuobst zu er-
leichtern und ihnen Empfehlungen für Neupflanzungen an die 
Hand zu geben. Die nunmehr 4. Auflage nennt insgesamt 111 
Apfel- und Birnensorten aus Franken mit Abbildungen, aus-
führlicher Beschreibung und Standortempfehlungen. 

NEUAUFLAGE „ÄPFEL UND BIRNEN IN FRANKEN“
Landkreis engagiert sich für Erhaltung der Streuobstkultur

Das schon länger vergriffene Nachschla-
gewerk „Äpfel und Birnen in Franken“ ist 
wieder erhältlich. Pünktlich zum Streu-
obstmarkt des Landkreises kam es in den 
Verkauf und ist ab sofort an der Bürger-
information des Landratsamtes Würzburg, 
für 10 Euro zu erwerben. Bestellung auch 
per E-Mail unter: 
information@Lra-wue.bayern.de oder   
Tel. 0931 - 80 03-56 10 möglich. 

Der Landkreis Würzburg zählt zu den Schwerpunkten des 
Streuobstanbaus in Bayern. Nördlich von Würzburg gibt es im 
Raum Margetshöchheim, Erlabrunn und Leinach noch etwa 
40.000 Streuobstbäume. 

Fotos: Christian Schuster 

Endlich wieder da! Das informative Buch „Äpfel und Birnen in Franken“ 
listet insgesamt 111 Apfel- und Birnensorten auf und ist ein wertvolles 
Nachschlagewerk für alle Obstliebhaber und Hobbygärtner. 

Das freut (v.l.): Rico Neubert (Stabsstellenfachbereichsleiter Kreisentwick-
lung und Wirtschaftsförderung), Jessica Tokarek (Kreisfachberaterin für 
Gartenkultur und Landschaftspflege), Streuobstberaterin Lena Wunderlich 
und Landrat Thomas Eberth.
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AUFRUF ZUR EINREICHUNG VON  
FÖRDERANFRAGEN FÜR KLEINPROJEKTE  
IM REGIONALBUDGET 2024
Der ILE-Zusammenschluss Allianz Waldsassengau im Würzbur-
ger Westen e.V. beabsichtigt für das Jahr 2024 beim Amt für 
Ländliche Entwicklung (ALE) Unterfranken die Förderung eines 
Regionalbudgets nach den Finanzierungsrichtlinien Ländliche 
Entwicklung (FinR-LE) in Höhe von 90.000 € zu beantragen. 
Im Falle der Bewilligung durch das ALE erfolgt die Förderung 
nach den Bestimmungen der Maßnahme 9.0 Regionalbudget 
im Förderbereich 1 ,,lntegrierte Ländliche Entwicklung" (ILE) 
des Rahmenplans der Gemeinschaftsaufgabe ,,Verbesserung 
der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" (GAK) in der jeweils 
geltenden Fassung.

Der ILE-Zusammenschluss Allianz Waldsassengau im Würz-
burger Westen e. V. ruft unter dem Vorbehalt der Bewilligung 
durch das ALE und unter Berücksichtigung der nachfolgend ge-
nannten Bedingungen zur Einreichung von Förderanfragen für 
Kleinprojekte im Rahmen des Regionalbudgets auf.

Dieser Aufruf umfasst ausschließlich Anfragen auf Förderung 
von Kleinprojekten, die unter Berücksichtigung

• der Ziele gleichwertiger Lebensverhältnisse einschließlich 
der erreichbaren Grundversorgung, attraktiver und lebendi-
ger Ortskerne und der Behebung von Gebäudeleerständen,

• der Ziele und Erfordernisse der Raumordnung  
und Landesplanung,

• der Belange des Natur-, Umwelt- und Klimaschutzes,
• der Reduzierung der Flächeninanspruchnahme,
• der demografischen Entwicklung sowie
• der Digitalisierung

den Zweck verfolgen, die ländlichen Räume als Lebens-, Ar-
beits-, Erhaltungs- und Naturräume zu sichern und weiterzu-
entwickeln.

Kleinprojekte sind Projekte, deren förderfähige Gesamtaus-
gaben 20.000 € nicht übersteigen. Hierbei handelt es sich um 
Nettoausgaben. Zu beachten ist, dass alle den Zweck der För-
derung erfüllenden förderfähigen Nettoausgaben eines Pro-
jekts diese Höchstgrenze nicht überschreiten dürfen. Andern-
falls kann ein Vorhaben nicht mehr als Kleinprojekt gewertet 
werden. In einem Aufruf kann pro Projekt nur ein Antrag einge-
reicht werden. Eine Aufteilung von Projekten zur Unterschrei-
tung der förderfähigen Gesamtausgaben ist nicht zulässig.

Voraussetzungen: Gefördert werden nur Kleinprojekte mit 
deren Durchführung nach nicht begonnen wurde. Als Maßnah-
menbeginn ist grundsätzlich bereits die Abgabe einer verbind-
lichen Willenserklärung zum Abschluss eines der Ausführung 
zuzurechnenden Lieferungs- und Leistungsvertrags bzw. auch 
der Materialkauf für die beantragte Maßnahme zu werten.

Bei Vorhaben zur Förderung von wirtschaftlichen Tätigkeiten 
sind die Bestimmungen der EU zu Deminimis-Beihilfen (z. B. 
Gewerbe-Deminimis-Beihilfen) zu beachten.

Fördergegenstand
Förderfähig sind bspw. Kleinprojekte zur
a) Unterstützung des bürgerschaftlichen Engagements,

Allianz  
Waldsassengau

ANZEIGEN

wir suchen: auszubildende (m/w/d)
ab september 2024

• fachkraft für lagerlogistik
• kaufmann/-frau im e-commerce
• kaufmann/-frau für Büromanagement

Die memo AG ist der führende nachhaltige Versender rund 
um Büro, Schule, Haushalt sowie Freizeit mit über 20.000 
umwelt- und sozialverträglichen Produkten.

memo AG ∙ Am Biotop 6 ∙ 97259 Greußenheim 
www.memoworld.de/karriere/ausbildung/

Für Fragen steht Dir unsere Ausbildungs-
leitung jederzeit gerne zur Verfügung:

Jasmin Schmitt
Telefon 09369 905-141
E-Mail bewerbung@memo.de

Wir freuen uns auf Deine PDF-Bewerbung!

Möchtest Du Dein grafisches Talent und Deine Kreativität 
einsetzen, um aktiv dazu beizutragen, unsere (Um-)Welt 
ein bisschen besser zu machen? Dann komm zu uns!

memo AG ∙ Am Biotop 6 ∙ 97259 Greußenheim 

JETZT ONLINE BEWERBEN!

WIR SUCHEN DICH!

MEDIENDESIGNER
IN VOLLZEIT, AB SOFORT, (M/W/D)

Die memo AG ist seit über 30 Jahren der führende nachhaltige 
Versender rund um Büro, Schule, Haushalt sowie Freizeit mit  
über 20.000 umwelt- und sozialverträglichen Produkten.

Mehr Info zum Job und über uns oder  
direkt zum Bewerbungsportal über 
www.memoworld.de/karriere
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b) Begleitung von Veränderungsprozessen auf örtlicher Ebene,
c) Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit,
d) Verbesserung der Lebensverhältnisse der ländl. Bevölkerung,
e) Umsetzung von dem ländlichen Charakter angepassten 

Infrastrukturmaßnahmen,
f) Sicherung und Verbesserung der Grundversorgung der 

ländlichen Bevölkerung.
Das Kleinprojekt muss so rechtzeitig umgesetzt werden, dass 
der Durchführungsnachweis bis spätestens 01.10.2024 vorge-
legt werden kann.

Zuwendungs- und Antragsberechtigte:
a) Juristische Personen des öffentlichen und privaten Rechts,
b) natürliche Personen und Personengesellschaften.

Art und Umfang der Förderung: Die Zuwendung wird als Zu-
schuss im Wege der Anteilfinanzierung gewährt. Die tatsächlich 
entstandenen Nettoausgaben (Bruttoausgaben abzüglich Um-
satzsteuer, Skonti, Boni und Rabatte) werden mit bis zu 80 %  
bezuschusst, maximal jedoch mit 10.000 € und unter Berück-
sichtigung der im privatrechtlichen Vertrag (siehe unten) fest-
gelegten maximalen Zuwendung. Kleinprojekte mit einem Zu-
wendungsbedarf unter 500 € werden nicht gefördert.

Die gleichzeitige Inanspruchnahme von Zuwendungen aus an-
deren Förderprogrammen ist zulässig, soweit dies dort nicht 
ausgeschlossen ist. Die Zuschüsse Dritter oder die finanzielle 
Beteiligung Dritter werden als Einnahmen von den Gesamt-
ausgaben abgesetzt, dadurch reduzieren sich die zuwen-
dungsfähigen Ausgaben der Kleinprojekte für die Förderung 
über das Regionalbudget. Eine zusätzliche Förderung über die 
FinR-LE oder die Dorferneuerungsrichtlinien zum Vollzug der 
Bayerischen Dorfentwicklungsprogramms (DorfR) ist nicht er-
laubt. Eine Kombination der Fördermöglichkeiten des Regio-
nalbudgets und des ,,Verfügungsrahmens Ökoprojekte" einer 
Öko-Modellregion ist nicht möglich.

Ein Anspruch auf Gewährung einer Zuwendung besteht nicht. 
Die Zuwendung ist nicht auf Dritte übertragbar.

Antrags- und Auswahlverfahren: 
Mit dem Regionalbudget können Kleinprojekte durchgeführt 
werden, die der Umsetzung des integrierten Ländlichen Ent-
wicklungskonzepts (ILEK) dienen und im Gebiet des ILE-Zusam-
menschlusses liegen. Die Auswahl der Kleinprojekte erfolgt 
durch ein Entscheidungsgremium, das sich aus Vertretern re-
gionaler Akteure zusammensetzt.

Kriterien zur Projektauswahl:

Kriterium Bewertungsinhalt Punkte

1.

Zielerreichung des ILEK  
(Konzept siehe Homepage der Allianz  
www.allianz-waldsassengau.de  
Allianz -> lntegrierte Ländliche Ent-
wicklung)

3

2. Beitrag zur lnnenentwicklung 3

3. Beitrag zur Daseinsvorsorge und  
insbesondere soziale Teilhabe 3

4. Bürgerbeteiligung 3

5. Bedeutung für die Region 2

6. lnnovativer Charakter 1

Alle eingereichten Projektanträge werden auf Einhaltung der 
Fördervoraussetzungen geprüft und anhand der genannten 
Auswahlkriterien bewertet. Aus der Bewertung aller Projekte 
entsteht die Reihenfolge der zu unterstützenden Projekte im 
Rahmen des zur Verfügung stehenden Regionalbudgets.

Nach einer positiven Auswahlentscheidung wird ein privat-
rechtlicher Vertrag zwischen dem ILE-Zusammenschluss Alli-
anz Waldsassengau im Würzburger Westen e. V. und dem Trä-
ger des ausgewählten Kleinprojekts geschlossen, in dem die 
Umsetzungsmodalitäten geregelt werden.

Termine: 
• Abgabe der Förderanfragen spätestens am: 31.01.2024 bei 

der verantwortlichen Stelle (Gemeinde Kleinrinderfeld)
• Spätester Termin der Abrechnung mit der verantwortlichen  

Stelle des ILE-Zusammenschlusses (Vorlage des Durchfüh-
rungsnachweises): 01.10.2024

Das erforderliche Antragsformular und das Merkblatt mit er-
gänzenden Hinweisen stehen im lnternet-Förderwegweiser 
des Bayerischen Staatsministeriums für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten (StMELF) unter www.stmelf.bayern.de/
foerderwegweiser (Pfad: Ländliche Entwicklung -> Ländliche 
Entwicklung -> Regionalbudget -> Antragstellung Kleinprojekt-
träger) zur Verfügung.

Anfragen auf Förderung sind an folgende Adresse zu richten:
Verantwortliche Stelle des ILE-Zusammenschlusses, Gemeinde 
Kleinrinderfeld, vertreten durch den 1. Bürgermeister Harald 
Engbrecht, Pfarrer-Walter-Straße 4, 97271 Kleinrinderfeld

Als Ansprechpartner für Rückfragen steht außerdem zur 
Verfügung: 
Das ILE-Management der Allianz Waldsassengau im Würzburger 
Westen e. V., E-Mail: info@allianz-waldsassengau.de 
Tel. 0931 - 497 04 45.

                                                    

                                                Harald Engbrecht, 1. Bürgermeister

Allianz Waldsassengau im Würzburger Westen e. V.  
12 Gemeinden, ein Ziel – den ländlichen Raum stärken!
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ERFOLGREICHE STERNWANDERUNG 
Bei sonnigem Septemberwetter  
am Tag der Allianz Waldsassengau im Würzburger Westen
Gut gelaunt und bei bestem Wetter starteten am 24. Septem-
ber die neun Teilnehmergruppen der Sternwanderung mit 
rund 100 Personen am Tag der Allianz Waldsassengau zu Fuß 
oder mit dem Rad. Gemeinsames Ziel: die Tiergartenhütte im 
Irtenberger Wald, der sich seit 2022 offiziell als Naturwald be-
zeichnen darf und somit keiner forstwirtschaftlichen Bewirt-
schaftung mehr unterliegt, sondern der natürlichen Waldent-
wicklung. Der Freistaat Bayern hat sich verpflichtet bis 2023 
zehn Prozent seines Staatswaldes in ein Netzwerk aus Wäldern 
mit besonderer Bedeutung für die Biodiversität zu überführen. 
Neben der Vorstellung der Naturwaldfläche ging es aber vor 
allem um die Vorstellung der Themen, denen sich die Allianz 
Waldsassengau im Rahmen ihrer gemeinsamen integrierten 
ländlichen Entwicklung (ILE) widmet. Aktuell sind dies insbe-
sondere die Innentwicklung mit dem Ziel, Leerstände zu er-
fassen, zu aktivieren und die Ortsmitten in ihrer Lebendigkeit 
zu erhalten. Neben der gebauten Umwelt ist auch die belebte 
Umwelt von Bedeutung. So informierte am Ziel der Sternwan-
derung die Ausstellung des Amts für Ländliche Entwicklung 
Unterfranken, „DorfGrün gestalten“ die Teilnehmer über typi-
sche Grünstrukturen im Dorf, ihre Geschichte, Funktion und 
den richtigen Umgang mit Dorfgrün. Über das jährliche Regio-
nalbudget hat die Allianz die Möglichkeit, Kleinprojekte zu för-
dern. Einzelne Touren, wie z. B. in Hettstadt (Mehrgeneratio-
nen-Bio-Schaugarten), Greußenheim (Weingarten Valfabbrica), 
Helmstadt (Klanggarten des MelodienWegs) starteten an ei-
nem der schon fertiggestellten Kleinprojekte.

Foto: V. Mörsner/ Allianz Waldsassengau e.V.

Ausstellung „DorfGrün gestalten“ des Amts für Ländliche Entwicklung 
Unterfranken neben der Tiergartenhütte 

Allianz  
Waldsassengau

Wichtig ist auch der Austausch zu Themen, mit denen sich jede 
Gemeinde befassen muss. Durch gemeinsames Vorgehen 
können Synergieeffekte genutzt und Kosten gespart werden. 
So finden gemeinsame Schulungen der Bauhöfe statt und in 
2024 werden einige Gemeinden zusammen auf digitale Was-
serzähler umstellen. Mit großer Freude stellte die ILE-Vorsit-
zende, Erste Bürgermeisterin der Gemeinde Hettstadt Andrea 
Rothenbucher, den aktualisierten, druckfrischen Freizeitweg-
weiser „Waldsassengau erleben“ vor. Die zweite Auflage der 
sehr hochwertigen Broschüre ist noch umfangreicher gewor-
den und stellt ausgewählte Freizeitwege, Orte und Architektur 
sowie Aktivitäten und Infrastruktur in Natur, Kultur und der 
Dorfgemeinschaft vor. Darunter auch Wege und Plätze, die mit 
Hilfe des jährlich von der Allianz ausgerufenen Regionalbud-
gets gefördert worden sind. Der kostenlosen Freizeitwegwei-
ser ist in Papierform in den Rathäusern erhältlich sowie digital 
als PDF unter www.allianz-waldsassengau.de.

Ein besonderer Dank gilt all den ehrenamtlichen Wanderfüh-
rern, die ihre Touren durch die Wahl besonderer Wegefüh-
rungen sowie Vermittlung von eigenem Wissen über die Kul-
turlandschaft, Flora und Fauna innerhalb des Allianzgebiets 
zu einem Erlebnis machten. In Helmstadt wurden die Radler 
durch den Kleinprojektträger des MelodienWegs, Chor Melo-
mania mit einer Auswahl an Wanderliedern auf die Tour einge-
stimmt. An der Tiergartenhütte gab es neben den Ausstellun-
gen Bewirtung und geselliges Beisammensein in angenehmer 
Naturwaldatmosphäre.

STREUOBSTMARKT 2023
Viele Hundert Besucher feiern das heimische Obst am Land-
ratsamt Würzburg Streuobstmarkt des Landkreises Würzburg 
war ein voller Erfolg.

Prinz Albrecht von Preußen, der Freiherr von Berlepsch oder 
Kaiser Wilhelm: Große Namen tummelten sich am vergange-
nen Wochenende im Innenhof des Landratsamts Würzburg. 
Viele Hundert Besucher nutzten daher das ebenso kaiserliche 
Wetter, um sich über die Sorten und den Geschmack dieser 
althergebrachten Apfelsorten mit den klangvollen Namen so-
wie Birnen, Zwetschgen und weiterem Streuobst zu informie-
ren. Landrat Thomas Eberth hatte gemeinsam mit dem Kreis-
verband für Gartenbau und Landespflege und einer großen 
Zahl von Unterstützern zum Streuobstmarkt des Landkreises 
Würzburg eingeladen. Das vielfältige Programm lockte neben 
vielen Gartenbesitzern, Obstliebhaberinnen und Genießern 
auch eine Vielzahl von Familien auf das Landratsamts-Gelände 
im Herzen der Stadt Würzburg.

Großes Interesse an Apfelausstellung,  
Saftpresse und Fachinformation 
Auf besonderes Interesse der Besucherinnen und Besucher 
stieß die Apfelausstellung mit 50 verschiedenen Sorten zur 
Verkostung sowie der Verkauf von unterschiedlichen Streu-
obst-Produkten – vom Quitten-Gele bis zum Frischsaft-Eis. 
Kulinarisch setzten Bratwürste von Rindern aus regionaler 
Weidehaltung und selbstgebackene Kuchen der Landfrauen 
und Obst- und Gartenbauvereine weitere Akzente. Präsentiert 
wurden die Stände von Ehrenamtlichen der OGVs, von Markt-
händlern sowie von Vertretern der Behörden aus Stadt und 
Landkreis Würzburg. Einige Besucher nutzten außerdem die 
Möglichkeit, zentnerweise mitgebrachtes Obst in der mobilen 
Kelterei für den eigenen Gebrauch zu haltbarem Saft verarbei-
ten zu lassen.

Foto: A. Rothenbucher/ Allianz Waldsassengau e.V. 

Für Infos an ausgewählten Punkten entlang der Tour hält die Radlergruppe 
aus Hettstadt. 
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Streuobstberaterin Lena Wunderlich, Biodiversitätsberaterin 
Jasmin Malec, Streuobstpädagogin Susanne Mannheim und die 
Kreisfachberaterin für Gartenkultur und Landespflege Jessica 
Tokarek hielten Fachvorträge über Förderkulissen, den Streu-
obstpakt Bayern, die Bedeutung von Streuobstwiesen für die 
Umwelt und die Gesundheit und die fachgerechte Pflanzung 
von Bäumen. Einer der Höhepunkte unter den vielen anspre-
chenden Infoständen zur heimischen Pflanzen- und Tierwelt 
rund um das Thema Streuobstwiese, war Falkner Harald Dellert. 
Mit einem Team von der Greifvogel- und Eulenhilfe Würzburg 
präsentierte er neben einigen Tierpräparaten auch zwei leben-
dige Eulen. Mit diesen veranschaulichte er die Streuobstwiese 
als wichtigen Lebensraum einer Vielzahl von Vogelarten.

Vitaminreiche Preise für die Siegerinnen und Sieger  
des Malwettbewerbs 
Die vielen kleinen Besucherinnen und Besucher konnten sich 
nach Lust und Laune auf der Hüpfburg des Kreisjugendrings aus-
toben und an den vielen Angeboten des Spielmobils der Kom-
munalen Jugendarbeit des Landkreises Würzburg ausprobieren.

Unter großem Applaus wurden außerdem die Gewinnerinnen 
und Gewinner des eigens zum Streuobstmarkt ausgerufe-
nen Malwettbewerbs gekürt. Unter dem Motto „Volle Power 
– Streuobst verleiht Superkräfte“ hatten kleine Künstlerinnen 
und Künstler bis zum Streuobstmarkt selbstgemalte Bilder 
eingereicht, wofür sie mit großen Kisten und Beuteln voller 
Obst, leckerem Saft und anderen fruchtigen Überraschungen 
belohnt wurden.

„Streuobst für alle“: Großer Andrang bei Baum-Gutscheinen 
Unter weiterer Mithilfe der Obst- und Gartenbauvereine gab 
der Kreisfachverband für Gartenbau und Landespflege auf 
dem Markt außerdem Gutscheine für Streuobstbäume aus. Im 
Zuge des Streuobstpaktes sollen in Bayern in den nächsten Jah-
ren eine Million Streuobstbäume gepflanzt werden – und jeder 
im Freistaat soll mitmachen. Mehr als 400 Personen sicherten 
sich die staatliche Förderung aus dem Programm „Streuobst 
für alle“ für den Kauf eines Baumes. 

Landrat Thomas Eberth zeigt sich vom großen Zuspruch 
für den Streuobstmarkt begeistert: 
„Bio-Obst von der Wiese direkt aus der Region ist nicht nur ge-
sund für den Menschen. Auch die Tier- und Pflanzenwelt pro-
fitiert vom Lebensraum Streuobstwiese“, so Landrat Eberth. 
„Hier im Landkreis Würzburg setzen sich Menschen in hohem 
Maße dafür ein, dass das Wissen um Anbau, Pflege und na-
türlich auch die Verarbeitung und den Genuss der heimischen 
Obstarten nicht verloren geht. Ehrenamtliche haben Stände 
besetzt, die vielen Menschen verköstigt und den Tag zum Er-
folg werden lassen. Dass wir damit hier im Herzen der Stadt 
Würzburg auf so viel Interesse gestoßen sind, freut mich au-
ßerordentlich. Den vielen Helferinnen und Helfern rufe ich ein 
herzliches Vergelt’s Gott zu“, freute sich der Landrat. Er und die 
Organisatorinnen des Streuobstmarktes waren sich einig: „Das 
schreit nach einer Wiederholung.“

Impressionen vom Streuobstmarkt 2023 am Landratsamt 
Würzburg sind unter  
www.landkreis-wuerzburg.de/streuobstmarkt zu finden.

Foto: Christian Schuster

Foto: Christian Schuster

HECKENWIRTSCHAFT

LUTZGASSE 6
97276 MARGETSHÖCHHEIM

7. OKTOBER BIS 26. NOVEMBER 2023 
MO, DO, FR, SA: AB 17 UHR I SONNTAG: AB 16 UHR
DI+MI RUHETAG               OHNE RESERVIERUNG 

ANZEIGEN

Meckelein und Söhne GmbH

...vom Holzmöbel bis zum Holzhaus.

Zur Verstärkung unseres Teams 
suchen wir einen Zimmerer (m/w/d) 
und einen Auszubildenden zum 
Zimmerer (m/w/d)

Meckelein & Söhne GmbH
Zimmerei, Schreinerei, Innenausbau, Treppenbau
Wertheimer Straße 1, 97292 Uettingen 
Tel. 09369 8228 • info@meckelein-soehne.de • www.meckelein-soehne.de

HOLZHÄUSER BALKONE DACHSTÜHLE 
DACHSANIERUNGEN     CARPORTS 

MÖBEL KÜCHEN TREPPEN TÜREN

Wir suchen Dich! 
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ANZEIGEN

Preißinger HEIZUNG

SANITÄR

BAD

Max sucht 
einen Trainings-Partner 

fürs 
Kampfsporttraining. 

Alter ca. 6 Jahre

Training findet Dienstag und Donnerstag 
Abend in Hettstadt statt.

Weitere Infos gerne per 
Tel. 0176-62 73 36 53

 
Nette Hilfe 

von Rollstuhlfahrerin 
für Einkäufe, 

 Arztbesuche etc.
gesucht. 

Gute Bezahlung, 
Auto vorhanden.

Tel. 0151 - 53 35 01 04
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„HAND AUFS HERZ“ – WISSENSWERTES ZUM 
THEMA HERZGESUNDHEIT
Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind eine der häufigsten Todesursa-
chen. Aber – und das ist die gute Nachricht – jeder kann etwas für 
die eigene Herzgesundheit tun. Am Donnerstag, 16. November, 
um 17:30 Uhr (bis 19:30 Uhr) lädt das Gesundheitsamt für Stadt 
und Landkreis Würzburg alle Interessierten zur Vortragsveranstal-
tung „Hand aufs Herz“ zum Thema Herzgesundheit in das Land-
ratsamt ein.

Referierende des Gesundheitsamtes und des Bayerischen Roten 
Kreuzes berichten darüber, was man zum Herzen wissen muss, 
wie man Herz-Kreislauf-Erkrankungen vorbeugen kann und wel-
che Erste-Hilfe-Maßnahmen im Ernstfall getroffen werden können. 

In Bayern sind jährlich circa 35.000 Menschen von einem Herzin-
farkt betroffen. Herz-Kreislauf-Erkrankungen, speziell Schlaganfall 
und Herzschwäche, sind dabei die führende Todesursache bei 
Frauen. Dabei sind Männer verstärkt vom Herzinfarkt betroffen. 
Einfluss auf die Gesundheit des Herzens kann man besonders 
durch einen gesunden Lebensstil nehmen. Deshalb ist es umso 
wichtiger, sich mit dem Thema Herzgesundheit zu beschäftigen, 
um frühzeitig Herz-Kreislauf-Erkrankungen entgegenwirken zu 
können. Auch für Landrat Thomas Eberth ist die Gesundheit sei-
ner Mitbürgerinnen und Mitbürger eine Herzensangelegenheit: 
„Lassen Sie es uns gemeinsam anpacken. Denn jeder kann etwas 
für seine Herzgesundheit tun.“

Der Vortrag des Gesundheitsamtes findet im Rahmen der Kampa-
gne „Hand aufs Herz“ des Bayerischen Staatsministeriums für Ge-
sundheit und Pflege und während der bundesweiten Herzwochen 
im November 2023 statt. 

Anmeldeschluss ist am 13. November, per Mail an:  
E-Mail: praevention@Lra-wue.bayern.de oder Tel. 0931 8003-5983, 
bitte mit Namen und Mailadresse oder Telefonnummer. 

Veranstaltungsort ist das Landratsamt Würzburg, Haus 2,  
2. Stock (Zugang über die Wittelsbacherstraße beim  
Besucherparkplatz), Zeppelinstraße 15, 97074 Würzburg. 

 
LANDKREIS SUCHT DRINGEND  
UNTERBRINGUNGSMÖGLICHKEITEN FÜR 
GEFLÜCHTETE 
Große Hallen oder Häuser/Wohnungen ab 10 Personen möglich

Die Flüchtlingsströme aus der Ukraine, Syrien, Afghanistan und 
anderen Ländern reißen nicht ab. Auch im Landkreis Würzburg 
suchen nach wie vor geflüchtete Menschen Schutz und Unter-
kunft. Parallel dazu ist bezahlbarer Wohnraum knapp und der 
Wohnungsmarkt ist noch immer angespannt.

Deshalb sucht der Landkreis dringend Möglichkeiten zur Un-
terbringung von Asylbewerbern. Unterkünfte, die der Land-
kreis Würzburg im Rahmen seiner staatlichen Aufgaben be-
treibt, sind Notunterkünfte und dezentrale Unterkünfte.

Für Notunterkünfte werden große Räumlichkeiten (wie Lager-
hallen) gebraucht, in denen eine größere Zahl an Asylbewer-
bern vorübergehend in Räumen oder abgeteilten Parzellen un-
tergebracht werden können. Wichtig hierbei ist, dass entweder 
Sanitäranlagen vorhanden sind oder genug Platz für WC- und 
Duschcontainer ist. Hierbei wird ein Mietvertrag über das Ob-
jekt geschlossen. Der Betrieb der Unterkunft erfolgt durch den 
Landkreis. Die Bewohner werden durch „Kümmerer“ vor Ort 
betreut, zudem sind Security-Kräfte eingesetzt.

Darüber hinaus werden Objekte gesucht, die als sog. dezentra-
le Unterkünfte dienen. Dafür eignen sich normale Häuser oder 
ehemalige Gaststätten ab einer gewissen Unterbringungs- 
kapazität von mindestens zehn Personen. Bei dieser Variante 
erhält der Unterkunftsbetreiber pro Tag pro untergebrachter 
Person 20 Euro inkl. Nebenkosten. Die Räume (Schlafzimmer, 
Küche, Bad) müssen mit Mobiliar eingerichtet sein. Dem Unter-
kunftsbetreiber obliegen einige Betreuungsaufgaben, etwa die 
tägliche Anwesenheitskontrolle der Bewohner.

Angebote können bei Sophia Laas, Teamleiterin Asyl,  
unter Tel. 0931 - 8003-59 02, E-Mail: s.laas@Lra-wue.bayern.de 
eingereicht werden. 

  

PROFIROLL SCHURICHT GMBH | Oberdürrbacher Straße 4 | 97209 Veitshöchheim
Tel.: 0931 97499 | Fax: 0931 92845 | info@profi roll.net | www.profi roll.net

Qualität aus Meisterhand
Mitglied der Rollladen- und Sonnenschutzinnung

Ihr Handwerksbetrieb 
für Insekten- und Sonnenschutz
in Veitshöchheim

  

ANZEIGE
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Termine

Termine in Hettstadt Termine in Greußenheim Termine anderer Orte

TAG ZEIT VERANSTALTUNG ORT / TREFFPUNKT VERANSTALTER

Sa., 28.10. 10:00 Uhr Back mer´s Backhaus, Würzburger Str. Petra Staus
Sa., 28.10. 10:30 - 12:30 Uhr "Meet Families and Friends" Geisberghalle SV Greußenheim
Mo., 30.10. 15:30 - 18:00 Uhr offener JUZ-Betrieb JUZ Gemeindejugendarbeit
Di., 31.10. 16:00 Uhr Halloweenparty JUZ JUZ Gemeindejugendarbeit
Di., 31.10. 17:30 - 20:30 Uhr Blutspendetermin Herzog-Hedan-Halle Rotes Kreuz
Mi., 01.11. 14:30 Uhr Allerheiligen/Totengedenken Friedhof Pfarrei / Gemeinde Hettstadt
Do., 02.11. 14:00 Uhr Windlichter basteln JUZ Gemeindejugendarbeit
Do., 02.11. 19:00 Uhr Strickkreis Pfarrheim Kirchengem. St. Bartholomäus
Do., 02.11. 20:00 Uhr Treffen UBH Gasthaus ''La Corona'' UBH
Fr., 03.11. 19:00 Uhr Schafkopfen Sängerraum Geisberghalle Concordia Greußenheim
Di., 07.11. 13:30 Uhr Hobby teilen, Stricken, Sticken … Soleo Gemeindl. Seniorenvertretung
Do., 09.11. 14:00 Uhr Seniorennachmittag Pfarrheim St. Sixtus Seniorenkreis
Do., 09.11. 14:00 Uhr Seniorennachmittag Gaststätte "Nino" Seniorenkreis
Do., 09.11. 15:30 Uhr Vorlesenachmittag Öffentl. Bücherei Öffentl. Bücherei
Do., 09.11. 19:30 Uhr Monatstreffen Gasthaus ''La Corona'' Bund Naturschutz
Fr., 10.11. 10:00 Uhr Seniorensprechstunde Altes Rathaus Seniorenvertretung
Fr., 10.11. 20:00 Uhr Mitgliederversammlung Sportheim SG Hettstadt
Fr., 10.11. 20:00 Uhr Unternehmerstammtisch Gasthaus ''La Corona'' Gemeinde/Werbenetzwerk
Sa., 11.11. 10:00 - 14:00 Uhr Faschingsauftakt Geisberghalle FaschingsFreunde

Sa., 11.11. 17:00 Uhr St. Martinszug Schulhof Kinderhäuser Blumenwiese / Wiesen-
wichtel / Kindergarten St. Sixtus

Sa., 11.11. 19:30 Uhr Theatervorstellung Pfarrheim St. Sixtus Kolpingsfamilie/Theaterbühne
So., 12.11. 17:00 Uhr Martinszug Start an der Kirche Kinderhaus
So., 12.11. 17:00 Uhr Rathaussturm Rathaustreppe Hettschter Häracha
So., 12.11. 10:30 Uhr Generalversammlung Pfarrheim Musikverein 
Mo., 13.11. 14:00 Uhr Firmung Kirche  St. Bartholomäus Kirchengem. St. Bartholomäus
Di., 14.11. 20:00 Uhr CSU-Besenstammtisch Gasthaus ''La Corona'' CSU-OV
Mi., 15.11. 14:00 Uhr Spielenachmittag Pfarrhaus Seniorenkreis
Mi., 15.11. 19:00 Uhr Gemeinderatssitzung Rathaus, Sitzungssaal Gemeinde Hettstadt
Do., 16.11. 12:00 Uhr Redaktionsschluss MBL 12/2023 VGem Hettstadt
Do., 16.11. 15:00 Uhr Seniorennachmittag Bonhoeffer Gemeindehaus Pfarrgemeinde St. Matthäus
Do., 16.11. 19:00 Uhr Spieleabend Pfarrheim Spiele-Team
Sa., 18.11. ab 8:00 Uhr Altkleidersammlung Malteser Ortsverband
Sa., 18.11. 10:30 - 12:30 Uhr "Meet Families and Friends" Geisberghalle Sportverein
Sa., 18.11. 19:30 Uhr Theatervorstellung Pfarrheim St. Sixtus Kolpingsfamilie/Theaterbühne

So., 19.11. 11:30 Uhr 
12:00 Uhr

Volkstrauertag 
Eröffnung ''DenkOrt Deportationen''

Kriegerdenkmal am Rathaus 
Treppenaufgang vorm Rathaus Gemeinde

So., 19.11. 18:00 Uhr Theatervorstellung Pfarrheim St. Sixtus Kolpingsfamilie/Theaterbühne
So., 19.11. 19:00 Uhr Meditation mit Musik Kirche St. Sixtus St. Sixtus Pfarrgemeinde
Do., 23.11. 13:00 - 15:00 Uhr Stammzellenspende Kinderhaus Blumenwiese Netzwerk Hoffnung
Do., 23.11. 15:00 Uhr Filmnachmittag Pfarrheim St. Sixtus Seniorenvertretung
Fr., 24.11. 20:00 Uhr Theatervorstellung Pfarrheim St. Sixtus Kolpingsfamilie/Theaterbühne
Sa., 25.11. 10:30 - 12:30 Uhr "Meet Families and Friends" Geisberghalle Sportverein
Sa., 25.11. 19:30 Uhr Theatervorstellung Pfarrheim St. Sixtus Kolpingsfamilie/Theaterbühne
Mo., 27.11. 19:30 Uhr Bürgerversammlung Geisberghalle Gemeinde Greußenheim
Fr., 01.12. 16:30 Uhr DARK Game Geisberghalle SV Greußenheim
Fr., 01.12. 19:00 Uhr Schafkopfen Sängerraum Geisberghalle Concordia Greußenheim
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Mitteilungen aus der Gemeinde

Hettstadt 

BÜRGER-INFORMATIONSBROSCHÜRE DER GEMEINDE HETTSTADT
Die Gemeinde Hettstadt hat ihren Wegweiser durch Hettstadt neu aufgelegt. Im Oktober wurde dieser bereits 
in gedruckter Form in alle Haushalte verteilt. Es liegen auch noch Exemplare im Rathaus aus, die u. a. an die 
Neubürger:innen verteilt werden. Wenn Sie die Broschüre lieber online durchblättern möchten, finden Sie eine 
digitale Version unter:

https://www.total-lokal.de/publikationen/projekt/9726515005

Derzeit wird auch der Ortsplan von Hettstadt überarbeitet und wieder nachgedruckt.
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Mitteilungen der Gemeinde Hettstadt

NEUE POSTFILIALE IN HETTSTADT GESUCHT 
ODER ÜBERNAHME DES LÄDELE IN HETTSTADT
Leider muss ich darüber informieren, dass unser Lädele in 
Hettstadt zum Jahresende die Pforten schließen wird, nach-
dem unser beliebtes Post-Team noch mehrere Filialen betreut 
und ebenso, wie viele andere Geschäftsleute auch, grundsätz-
lich mit Personalmangel zu kämpfen hat. 

Die Deutsche Post hat der Gemeinde daher mitgeteilt, dass 
sie einen neuen Filialpartner für ihre Postfiliale sucht. Um den 
öffentlichen Versorgungsauftrag mit Postdienstleistungen 
weiterhin vor Ort zu erfüllen, möchten wir einen Aufruf an Ge-
schäftsinhaber und Einwohner in unserer Gemeinde starten, 
die eine Postfiliale in eigenen Räumen betreiben könnten oder 
den bisherigen Standort übernehmen möchten. Nähere Infor-
mationen dazu sind nachfolgend beschrieben:

Werden Sie Post-Filialpartner in Hettstadt! 
Seit über 25 Jahren betreibt die Deutsche Post ihre Filialen zu-
meist mit örtlichen Einzelhändlern. Ein Modell, dass sich bun-
desweit bewährt hat. Warum ist das so? Der Online-Handel 
boomt und damit auch der Paketversand und das Geschäft mit 
Postprodukten aller Art.

Möchten Sie ein Geschäft eröffnen oder suchen Sie nach einer 
Möglichkeit, mehr Geld zu verdienen? Dann werden Sie jetzt 
Partner*in von Deutschlands Nummer 1 im Brief- und Paket-
geschäft.

Eine Partnerschaft als Post-Partnerfiliale lohnt sich für Sie in 
mehrfacher Hinsicht: Sie erhalten eine lukrative Provision bei 
Brief-, Paketannahme und Ausgabe sowie beim Verkauf von 
Brief- und Paketprodukten. Es sind von Ihrer Seite keine Inves-
titionen erforderlich. Die moderne Möbelausstattung sowie 
die zugehörige Technik stellt die Deutsche Post kostenlos zur 
Verfügung. Alle Werbemittel für Außen und Innen erhalten Sie 
von der Deutschen Post.

Voraussetzungen
• Bereits bestehendes etabliertes Geschäft in Hettstadt  

ca. 10-15 m² zusätzlicher freier Verkaufsfläche und 
• Werktägliche Öffnungszeiten montags – samstags oder 

Sie übernehmen den bisherigen Standort des Hettstadter 
Lädele in Würzburger Str. 31.

Ihre Partner-Vorteile
• Erweiterung Ihres Angebotes
• Verkauf von Briefmarken und weiteren Postprodukten
• Verkauf von DHL Paketmarken sowie Paketannahme und – 

Ausgabe
• Dadurch mehr Umsatz durch neue Services
• Mehr Besucher für Ihr Kerngeschäft
• Attraktive Provision für den Verkauf von Deutsche Post 

DHL Produkten
• Ein starker Partner an Ihrer Seite
• Zwei bekannte Marken in Ihrem Geschäft: Deutsche Post 

und DHL
• Werbung für Ihr Geschäft durch Außenwerbung und 

Online-Werbung

Das bekommen Sie von der Deutschen Post
• Kostenlose Technik, Mobiliar und Werbemittel
• Frei beziehbares Zusatzsortiment zu Top-Konditionen
• Schnelle Info-Hotline und digitales Informationsmaterial

Interessiert?  
Wenden Sie sich bitte an E-Mail: michael.lunz@deutschepost.de 
Oder: E-Mail: vl.wuerzburg@deutschepost.de 
Tel. 0151 - 26 08 94 64 oder 0170 - 922 68 49

ALLERHEILIGEN  
UND TOTENGEDENKEN AM FRIEDHOF 
Wie in den vergangenen Jahren werden wir am Mittwoch,  
1. November, an Allerheiligen, auch wieder den Verstorbenen 
anlässlich des Volkstrauertages gedenken. Im Rahmen des 
Friedhofganges, um 14:30 Uhr, werden wir unseren Verstor-
benen gedenken, uns an die vielen Millionen Kriegsopfer er-
innern und beten für Frieden und Versöhnung auf der ganzen 
Welt. Begleitet werden wir von den Fahnenabordnungen der 
Vereine, der Freiwilligen Feuerwehr sowie der Blaskapelle des 
Musikvereins.

MARTINSZUG AM 11.11. 
Ich darf herzlich zum diesjährigen Martinszug einladen. Wir 
starten in diesem Jahr wieder am Schulhof und laufen gemein-
sam zum Festplatz am JUZ, hinter dem Feuerwehrhaus.

Es wird unterwegs wieder Stationen geben, an denen wir kurz 
anhalten und Laternenlieder singen. So bleibt die doch immer 
sehr große Gruppe besser zusammen. Dazwischen begleitet 
uns musikalisch die Musikkapelle auch beim Zug von Station 
zu Station. Ein Liedblatt wird ungefähr eine Woche vor dem 
Martinszug auf die Websites der Kindergärten bereitgestellt 
und auch über die internen Elterngruppen sowie die Hettstadt-
Info-App verteilt. 

Es wäre schön, wenn auf der Strecke in der Würzburger Straße, 
Stadtweg und im Grundweg die Anwohner ein paar Laternen 
oder Windlichter an ihre Fenster oder Vorgärten stellen. Am 
Festplatz sorgen die Elternbeiräte unserer 3 Kindergärten für das 
leibliche Wohl. Neben heißen Getränken wird es in diesem Jahr 
eine Suppe geben. Bitte eigene Tasse für Glühwein und Kinder-
punsch nicht vergessen, Suppenteller und Löffel gibt es vor Ort! 
Eine Anzeige hierzu finden Sie auf S. 50 hier im Mitteilungsblatt. 
Herzlichen Dank jetzt schon an alle Helferinnen und Helfer.

FRISCH GESTRICHEN
Während sich unser Land-
schaftsgärtner im Bauhof, Sven 
Pecher, um die Grünfläche des 
„Lieblingsplatzes im Landkreis“ 
gekümmert hat, hat unser 
Maler im Bauhof, Ewald Götz, 
Farbreste des Rathauses sinn-
voll genutzt und das Leinacher 
Käppele, am Ende der Obstan-
lage neu gestrichen. 

Herzlichen Dank an beide Ar-
beiter für die gute Idee und er-
ledigten Pflegearbeiten.  

Foto: S. Pecher
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             Mitteilungen der Gemeinde Hettstadt

NEUE SCHULWEGHELFERINNEN UND –HELFER
In einer Pressemitteilung der Regierung von Unterfranken 
dankt Regierungspräsident Dr. Eugen Ehmann Schülerlotsen 
und Schulweghelfern für ihr Engagement und weist in diesem 
Zusammenhang auf die Gefahren des Schulwegs vor allem für 
Schulanfänger hin. An die erwachsenen Verkehrsteilnehmer 
appelliert er ausdrücklich, besonders zum Schulanfang ein 
waches Auge auf Schulkinder zu haben. „Kinder haben keine 
Bremse!“, mahnt der Regierungspräsident und weist darauf 
hin, dass Kinder oft ungestüm ihrem Bewegungsdrang folgen 
und dabei den Verkehr ganz vergessen können. Auch das Bei-
spiel der Erwachsenen, vor allem an Verkehrsampeln und Fuß-
gängerüberwegen, ist für das Verkehrsverhalten der Kinder 
von großer Bedeutung.

 „Kinder sind unsere Zukunft und das Kostbarste, was wir ha-
ben! Ihr Schutz hat deshalb oberste Priorität“, betont Regie-
rungspräsident Dr. Eugen Ehmann. „Mein Dank gilt an dieser 
Stelle allen Schülerlotsen, Schulweghelfern, Schulbusbeglei-
tern und Schulbuslotsen. Mit ihrem vorbildlichen ehrenamtli-
chen Einsatz sind sie ein wertvoller und entscheidender Faktor 
für die Verkehrssicherheit unserer Kinder“. Schulwegdienste 
sind die beste Sicherung der Kinder auf dem Schulweg. Ehren-
amtliche Schulweghelfer sind dabei auch in Unterfranken nach 
wie vor gesucht! 

In Hettstadt hat die Bürgermeisterin am ersten Schultag erfolg-
reich neue Schulweghelferinnen und –helfer für den wichtigen 
Dienst gewinnen können. In einem gemeinsamen Termin vor 
Ort am Schulüberweg zwischen Raiffeisenbank und Hettschter 
Lädele wurden die Ehrenamtlichen eingewiesen.

Ganz lieben Dank nochmal an alle für dieses morgendliche En-
gagement (auch an die altbewährten Helferinnen und Helfer!)

In Unterfranken ereigneten sich im Jahr 2022 insgesamt 29 
Schulwegunfälle mit 32 Verletzten (2021: 29 Schulwegunfälle 
mit 30 Verletzten; 2020: 33 Schulwegunfälle mit 41 Verletzten, 
2019: 44 Schulwegunfälle mit 54 Verletzten). Zum ersten Mal 
seit 2014 war im vergangenen Jahr wieder ein Todesfall eines 
Schulkindes auf dem Schulweg zu beklagen. Die Zahl der Ge-
samtunfälle ist dank intensiver Bemühungen der unterfrän-
kischen Verkehrserzieher in den Jugendverkehrsschulen und 
den Schulweghelfern bereits seit mehreren Jahren tendenziell 
rückläufig.

Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter: 
www.verkehrssicherheit.bayern.de und unter 
www.polizei.bayern.de.

Foto: AR

GEMEINSAMES RADELN  
IN DEN NATURWALD IRTENBERGER WALD
Ende September wurde das erfolgreiche Veranstaltungsformat 
der Allianz-Sternwanderung aus den einzelnen 12 Mitgliedsge-
meinden (darunter auch Hettstadt) wieder durchgeführt. Mit 
dem gemeinsamen Ziel der Tiergartenhütten im Naturwald 
Irtenberger Wald durfte in geselliger Gemeinschaft von Hett-
stadt aus geradelt werden. Nebenbei erfuhr man Interessantes 
über die Allianz Waldsassengau, Naturkundliches am Weges-
rand und über den Naturwald gab es Infos direkt vor Ort. Am 
Ziel konnte man sich dann mit Kartoffelsuppe und Getränken 
stärken und am Glücksrad kleine Preise gewinnen.

Fotos: AR

Foto: J. Feil

AUFRUF ZUR EINREICHUNG VON  
FÖRDERANFRAGEN FÜR KLEINPROJEKTE  
IM REGIONALBUDGET 2024
Der ILE-Zusammenschluss Allianz Waldsassengau im Würzbur-
ger Westen e.V., zu dem auch die Gemeinde Hettstadt gehört, 
ruft unter dem Vorbehalt der Bewilligung durch das Amt für 
ländliche Entwicklung zur Einreichung von Förderanfragen für 
Kleinprojekte im Rahmen des Regionalbudgets auf. 

Mit dieser Förderung konnten in den letzten Jahren bereits 
der Grillplatz am ASP-Gelände und der Mehrgenerationen-Bio-
Schaugarten in Hettstadt realisiert werden. 

Die förderfähigen Ausgaben dürfen 20.000 EUR nicht überstei-
gen. Die Maßnahmen dürfen noch nicht begonnen sein und 
der Durchführungsnachweis muss bis spätestens 01.10.2024 
vorliegen.

Antragsberechtigt ist nicht nur die Gemeinde, sondern auch 
Vereine, Privatpersonen oder Personengesellschaften. 

Weitere Infos unter www.allianz-waldsassengau.de  
oder hier im Mitteilungsblatt auf Seite 8.

Bitte reichen Sie ihr Projekt bis spätestens 31. Januar 2024 ein!
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Mitteilungen der Gemeinde Hettstadt

Nachrichten aus dem Rathaus

Sprechzeiten der Bürgermeisterin 
Andrea Rothenbucher:

nach telefonischer Vereinbarung.

BÜRGERTAXI
Das Bürgertaxi erreichen Sie unter:

Tel. 0151 - 52 55 74 15.

Montags:  8:30 – 12:30 Uhr und 
Donnerstags:  8:30 – 12:30 und 15:00 – 18:00 Uhr

ABSTELLEN DES WASSERS IN DEN KLEINGÄRTEN
In den Kleingärten im Bereich Grundweg/Veitsweg wird der 
gemeindliche Bauhof zum Freitag, 27. Oktober, das Wasser 
über den Winter abstellen. Wir bitten die Kleingartenbesitzer 
um Beachtung.

Ihre Gemeindeverwaltung

NEUJAHRSEMPFANG DER GEMEINDE 2024
Wie in jedem Jahr sollen beim Neujahrsempfang der Gemein-
de wieder Sportler, Musiker, Blutspender und andere verdien-
te Bürgerinnen und Bürger geehrt werden. Allerdings ist die 
Gemeinde hierzu immer auch auf die Mithilfe der Vereine und 
sonstige Organisationen angewiesen. Auch als Privatperson 
können Sie sich melden. 

Hat sich der zu Ehrende außerhalb eines Ortsvereins verdient 
gemacht, wissen wir dies unter Umständen nicht. 

Versäumen Sie es deshalb nicht, alle wichtigen Ereignisse und 
Leistungen zu melden! Sofern in Ihrem Verein/Organisation 
usw. Personen (Kinder, Jugendliche oder Erwachsene) bekannt 
sind, die auf überörtlicher Ebene z. B. sportliche Erfolge mit 
Erreichen der Plätze 1 – 3 erlangen konnten bzw. andere über-
örtliche besondere Leistungen erbrachten (Prüfungsbeste/r 
einer Ausbildung, auf musikalischer Ebene, Blutspender 
etc.), dann teilen Sie uns dies bitte bis spätestens Freitag,  
17. November, per E-Mail: nicole.goetz@vgem-hettstadt.de oder  
Tel. 0931 - 468 61-12.

Die Leistung muss nicht in einem bzw. für einen Hettstadt-er 
Verein erfolgt sein. Es müssen nur Hettstadter/innen sein, die 
geehrt werden sollen. Ausgenommen von einer Ehrung beim 
Neujahrsempfang sind allerdings vereinsinterne Leistungen 
oder besonders jahrelange Zugehörigkeit zu einem Verein. 
Vielen Dank.

Nicole Götz, Redaktion Mitteilungsblatt

SANIERUNG BILDSTOCK VOR DEM „EIBELHAUS“
Wir bedanken uns gemeindeseitig bei Herrn Roland Hubert, 
der sich um die Sanierung eines weiteren Bildstockes in der 
Würzburger Straße/Ecke Klingenstraße gekümmert hat und 
hierfür etliche Spenden von Hettstadter Bürger:innen einsam-
meln konnte, um alle Kosten zu decken. Genannten Bildstock 
haben Adam Sitler und seine Hausfrau, um Gott zu Ehren, im 
Jahre 1709 aufrichten lassen.

Auf dem Bildstock ist zu lesen:
Adam Siedler - Sohn von Andreas Siedler, heiratete am 16. Mai 
1684 Schmid Barbara - Tochter von Schmid Johannes.

Sie hatten sechs Kinder
- Laurenzius *25. Februar 1684
- Dorothea *14. Oktober 1685
- Johann *27.September 1687
- Kilian *07. Oktober 1691
- Barbara *18. Oktober 1692
- Elisabetha *30. Januar 1696

Fotos: AR

Der Bildstock war mittlerweile sehr verwittert und durch die 
vielen Jahre beinahe schwarz verfärbt, die Inschrift fast unle-
serlich, das alte, kleine Holzkreuz im Marterle schwer beschä-
digt. Die Steinmetzfirma Geisendörfer aus Würzburg hat zu-
nächst den Bildstock abgewaschen, die vielen Risse aufgefüllt , 
fehlende Teile nachgeformt, und den gesamten Bildstock neu 
eingelassen. Sämtliche Eisenteile wurden entrostet und mit 
neuer Farbe geschützt, die Schriftzeichen und die Jahreszahlen 
mit Farbe künstlerisch wieder sichtbar gemacht. Das Glastür-
chen am Bildstock musste neu eingeglast werden, da der Fens-
terkitt an vielen Stellen herausgefallen war. Das kleine, innen-
stehende Holzkreuz, steht nun erhöht auf einem Sockel und ist 
goldfarben eingelassen.

GRÜNSCHNITT  
BITTE ORDNUNGSGEMÄSS ENTSORGEN
Es wurde leider vermehrt festgestellt, dass außerhalb von 
etlichen, privaten Grundstücken, im gesamten Ortsbereich, 
Rasen- und Wiesenschnittabfall auf angrenzende öffentliche 
Feldwege, Gräben oder Grünstreifen (mitunter auch Aus-
gleichsstreifen im Rahmen der Grünordnung) entsorgt wurde. 

Wir dürfen Sie bitten, das Schnittgut aus dem Graben zu ent-
fernen und ordnungsgemäß auf den Wertstoffhöfen in Hett-
stadt (Grüngutsammelstelle) oder in Waldbüttelbrunn zu ent-
sorgen.

Ein Dankeschön an alle, die zum Erhalt des Bildstockes beige-
tragen haben und herzlichen Dank auch an die Pflegepaten, 
die sich um die Grünfläche am Martele bislang gekümmert ha-
ben oder künftig kümmern.

Ihre / Eure

Andrea Rothenbucher

1. Bürgermeisterin
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Sitzung des Gemeinderats

NÄCHSTER SITZUNGSTERMIN:  
MITTWOCH, 15. NOVEMBER 2023, 

um 19:00 Uhr im Rathaus im Sitzungssaal

Bei Bedarf kann es möglich sein, weitere Sitzungstermine fest-
zulegen. Die Sitzungen des Bauausschusses können hier noch 
nicht angegeben werden, sie werden je nach Bedarf festgelegt. 
Bitte beachten Sie hierzu die öffentlichen Aushänge.
Zeigen Sie Interesse an der Arbeit des Gemeinderats und der 
Verwaltung und besuchen Sie den öffentlichen Teil der Sitzungen.

Wir freuen uns über Ihren Besuch!

AUS DER GEMEINDERATSSITZUNG  
VOM 11. OKTOBER

2. Informationen aus der Verwaltung

2.1 Instandsetzungsarbeiten am Trennvorhang in der Herzog-Hedan-Halle
Die Erste Bürgermeisterin teilt mit, dass Instandsetzungsarbeiten am 
Trennvorhang in der Herzog-Hedan-Halle veranlasst werden müssen. 
Hierzu muss die Sicherheitsfangvorrichtung mit Kosten von 3.807,52 € 
erneut werden. Gleichzeitig muss die Motorbremse mit einem Gleitrich-
ter komplett ausgetauscht werden. Die Kosten belaufen sich hierbei auf  
3.163,73 €. 

2.2 Änderungen im Kommunalrecht - Informationen
Geschäftsstellenleiter Thomas Aufmuth informiert das Gremium über 
die wichtigsten Änderungen im Kommunalrecht. 
Die Änderungen greifen grundsätzlich zum 01.01.2024, Änderungen 
des KWBG zum 15.10.2023, Änderungen bei der Rechtsstellung von 
Bürgermeistern oder Inkompatibilitätsregeln bei den Voraussetzungen 
der Übernahme des Amts eines Gemeinderatsmitglieds greifen ab dem 
01.01.2024, Änderungen im Kommunalwahlrecht erst mit der kommen-
den allgemeinen Kommunalwahl 2026.
Folgende wichtige Änderungen sind:
1. Funkwasserzähler
Auf Grund einer Entscheidung des BayVGH wurde die bisherige Regelung 
des Art. 24 Abs. 4 GO, welche die Grundlage für Funkwasserzähler war als 
mit Bundesrecht nicht vereinbar angesehen. Es bleibt also die Allgemei-
ne Bedingungen für die Versorgung mit Wasser (AVB-WasserV) als bun-
desrechtliche Rechtsgrundlage sowie das Messstellenbetriebsgesetz, das 
Mess- und Eichgesetz sowie die Mess- und Eichverordnung. Art 24 Abs. 4 
GO befasst sich nur mehr mit der Nutzung der ausgelesenen Daten.
2. Digitale Bekanntmachungen
Bisher konnten Bekanntmachungen in einem Amtsblatt oder per An-
schlag (ggf. mit Hinweis auf die Niederlegung des vollständigen Doku-
ments) erfolgen. Eine zusätzliche Veröffentlichung im Internet hatte nur 
deklaratorische Bedeutung. Jetzt kann auch ausschließlich im Internet 
auf der Homepage der Gemeinde bzw. Verwaltungsgemeinschaft eine 
Bekanntmachung bewirkt werden. Zweckmäßigerweise wird man das 
doch doppelt machen.
3. Inkompatibilitätsregelungen
Bisher konnten bei leitende oder hauptberufliche Arbeitnehmer der Ge-
meinde oder der VGem, wenn die Gemeinde einer VGem angehört, dem 
Gemeinderat nicht angehören. Die Eigenschaft leitend oder hauptberuf-
lich wurde gestrichen. Das hat zur Folge, dass auch teilzeitbeschäftigte 
Arbeitnehmer, egal wie viele Stunden sie arbeiten, dann kein Gemein-
deratsmitglied sein können. Überwiegend körperlich arbeitende Arbeit-
nehmer sind hier schon immer ausgenommen gewesen.

Es erfolgt hier auf der einen Seite eine Gleichbehandlung mit Beamten, bei 
denen es bisher schon nicht auf leitend oder hauptberuflich ankam. An-
dererseits soll hier jeglicher Interessenskonflikt ausgeschlossen werden, 
der eben auch bestehen kann, wenn man nur wenige Stunden arbeitet.
Für bereits am 31.12.2023 amtierende (nachgerückte) Gemeinderats-
mitglieder gilt die bisherige Fassung weiter. Auswirkungen hat das nur 
für Änderungen im Gremium ab dem 01.01.2024. 
4. Rechtsstellung Bürgermeister

alt neu

Einwohner Regelfall Ausnahme Einwohner Regelfall Ausnahme

<      5.000 ehrenamtlich Satzung <= 2.500 ehrenamtlich Satzung

>       5.000 

< =10.000 berufsmäßig Satzung >    2.500 

< =  5.000 berufsmäßig Satzung

>  10.000 berufsmäßig >    5.000 berufsmäßig
 
5. Sitzungsniederschrift
Es wird kein Abwesenheitsgrund mehr protokolliert, ggf. nur noch ob 
entschuldigt oder nicht.
Bisher hatten Gemeindebürger nur ein Einsichtsrecht in Niederschriften öf-
fentlicher Sitzungen. Jetzt können sie sich auch Kopien gegen Kostenersatz 
erstellen lassen. Gilt auch für auswärts wohnende Eigentümer von Grund-
stücken oder Gewerbebetrieben, welche im Gemeindegebiet liegen.
6. Kommunalwahlrecht
Höchstaltersgrenze entfällt nun auch für berufsmäßige Bürgermeister. 
Stichtage im Rahmen der Beteiligung von Wahlvorschlagsträgern an den 
künftigen Wahlen werden den Fristen bei anderen Wahlarten angepasst. 
Wegfall der Verdoppelungsmöglichkeit in Gemeinden unter 3.000 Einw. 
(betrifft nur Greußenheim). Ebenso die Verdoppelungsmöglichkeit, 
wenn nur 1 oder kein Wahlvorschlag (Mehrheitswahl) vorliegt.

3. Änderung des Bebauungsplans "Altensteig"

3.1 Beratung und ggf. Änderungsbeschluss zur 2. Änderung des 
Bebauungsplans "Altensteig"

Am 25.09.2023 fand eine Sitzung des Bauschusses mit einem Vor-Ort-
Termin im Baugebiet „Altensteig“ statt. Anlass waren die Baukontrollen 
des Landratsamtes Würzburg (LRA), mit den festgestellten, nicht ausge-
führten Einhaltungen des Bebauungsplans zur Einfriedungshöhe. Dazu 
wurden isolierte Befreiungen vom Bebauungsplan gestellt, die durch die 
hohe Anzahl an Anträgen eine genaue Betrachtung des Bebauungsplans 
notwendig machen. Das grundlegende Problem im Baugebiet „Altensteig“ 
ist die Festsetzung der Einfriedungshöhe. Diese ist nicht für jedes Grund-
stück geeignet und lässt außen vor, dass Grundstücke in einem Hang lie-
gen und die Festsetzung der Einfriedungshöhe von 1,00 m (gemessen von 
der Straße) zur Straße nur mit erhöhtem Aufwand eingehalten werden 
könnte. Dies wiederum minimiert die Nutzung des Grundstücks.
Nach der Sichtung der Bauanträge, die im Genehmigungsfreistellungs-
verfahren der jetzt problematischen Grundstücke eingereicht wurden, 
ist nach den eingereichten Unterlagen den Bauwerbern klar gewesen, 
dass das Grundstück im Hang liegt. Dies ist planerisch mit Böschungen 
oder Terrassierungen in den Planunterlagen eingezeichnet worden. Die 
tatsächliche Ausführung der Außenanlagen weicht jedoch gravierend 
von den Bauanträgen ab (siehe Anhang). Nur ein Bauherr hat tatsächlich 
nach den eingereichten Unterlagen die Außenanlagen hergestellt.

Aktuelle Festsetzungen, die gemeinsam betrachtet werden müssen:
2. Höheneinstellung
2.2 Die natürliche Geländeoberkante ist zu erhalten.
Die Höhe der Abgrabungen/Aufschüttungen darf an der Grundstücks-
grenze die natürliche Geländeoberkante um nicht mehr als 1,00 m 
überschreiten Abgrabungen und Aufschüttungen sind innerhalb und 
außerhalb der Baugrenze bis max. 1,00 m zulässig
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8 Einfriedungen, Abgrenzungen von privaten Grundstücken
8.1 Zu privaten Grundstücksgrenzen:
An den Grundstücksgrenzen sind Abgrenzungen in Form von Spanndraht, 
Maschengewebe oder Holzmaterial zulässig, dürfen aber eine Höhe von 2,00 
m nicht überschreiten. Spanndraht und Maschengewebezäune sind mit hei-
mischen Gehölzen zu hinterpflanzen. Zulässig sind auch feste Materialien wie 
Beton, Naturstein, Gabionen o. Ä. Der Anteil dieser festen Materialien an der 
Einfriedung ist jedoch nur bis zu einer Höhe von maximal.1,00 m zulässig. Be-
zugspunkt für die Höhe ist das Urgelände.
8.2 Entlang öffentlicher Verkehrsflächen und Wegen ist die Verwendung von 
folgenden Materialien zulässig, Holz, Beton, Naturstein und Schmiedeeisen, 
mit einer maximalen Höhe gemessen ab Straßenoberkante bzw. Urgelände 
von jeweils 1,00 m, die Verwendung von Drahtgeflecht oder Kunststoff ist eben-
falls zulässig, muss jedoch mit heimischen Gehölzen hinterpflanzt werden.
Im Bebauungsplan werden Hecken generell nicht als eigener Punkt 
geregelt. Was üblich ist, aber im Baugebiet „Altensteig“ für Verwirrung 
gesorgt hat ist, dass eine Hecke erst eine Einfriedung ist, wenn diese 
geschlossen um das Grundstück verläuft und den Sinn der Abgrenzung 
zum öffentlichen oder nachbarlichen Raum hat.
Im Bauausschuss wurde über die Einfriedung ausführlich diskutiert. Ein 
Vorschlag der Verwaltung ist aufgrund dieser Beratungen, dass Einfrie-
dungen zu öffentlichen Verkehrsflächen (Straßen und Wege) max. 2,00 
m gemessen vom Urgelände bzw. Straßenoberkante betragen dürfen. 
Das heißt, es kann z. B. eine Auffüllung von 1,00 m erfolgen und auf die-
se Auffüllung darf ein 1,00 m Zaun gesetzt werden. Das Material des Zau-
nes könnte definiert werden (Holz, Metall, Gabionen, Maschendraht…).
Für Hecken könnte zusätzlich die Festsetzung festgelegt werden, dass 
Hecken eine Höhe von max. 2,50 m gemessen vom Urgelände bzw. Stra-
ßenoberkante aufweisen können. Dies würde für die Eigentümer bedeu-
ten, dass bei einer Hecke, die höher als 2,00 m geplant ist, ein Bauantrag 
nötig wird und dieser nach Art. 58 BayBO (Genehmigungsfreistellungs-
verfahren) eingereicht werden kann.
Diese Regelung der Heckenhöhe würde dann zur öffentlichen und priva-
ten Grundstücksgrenze gelten. 
Zunächst zeigt die Erste Bürgermeisterin anhand eines Beispiels am 
Beamer auf, dass ein Eigentümer (Name wurde geschwärzt) einen Bau-
antrag (Freisteller) eingereicht hatte, welcher eine Terrassierung der 
Außenanlage vorgesehen hatte. Dieser Bauwerber hatte entgegen dem 
eingereichten Antrag jedoch nun gegen die Festsetzungen im Bebau-
ungsplan verstoßen und eine Einfriedung gebaut, die über 2,00 m hoch 
ist. Es sei daher naheliegend, dass die nicht in Unwissenheit passiert ist 
und man müsse sich jetzt als Gemeinde schon wundern, wenn bei einem 
Ortstermin dann dies ganz anders dargestellt wird.
Ein Gemeinderat gibt zu bedenken, dass im Hinblick einer Änderung des 
Bebauungsplanes auch auf die Eigentümer Rücksicht genommen wer-
den muss, die sich an die Regeln gehalten haben. Man könne nicht um-
fängliches Recht herstellen für absichtliches Fehlverhalten. Dennoch ist 
ihm klar, dass die topographischen Gegebenheiten stellenweise schwie-
rig sind, um Grundstücke optimal nutzen zu können.
Ein Gemeinderat bestärkt die Aussagen seines Vorredners und verdeut-
licht, dass man anhand des Beispieles sehr gut sehen kann, dass man hier 
unehrlich der Gemeinde gegenüber agiert. Dies sei sehr enttäuschend im 
Hinblick, dass nun Forderungen genau dieser Eigentümer an die Gemein-
de bestehen. Dennoch sei es ihm wichtig eine Anpassung des Bebauungs-
planes anzustreben, da man seitens des Gemeinderates die Schwierigkei-
ten erkannt hat und es ursprünglich bei Aufstellen des Bebauungsplanes 
auch seitens des Gemeinderates angedacht gewesen war, eine optisch 
gut vertretbare und städtebaulich sinnvolle Einfriedung zu den öffentli-
chen Straßen festzusetzen, auch mit Kombination aus Mauer und Zaun.
Im Vorfeld der Sitzung stellte daher die Fraktion der CSU im Gemein-
derat zum Tagesordnungspunkt einen abweichenden Antrag gegenüber 
dem Vorschlag der Verwaltung, auf Anpassung zur 2. Änderung des Be-
bauungsplanes Altensteig. 
Im Wesentlichen sollen die Pkt. 8.1 und 8.2 wie folgt geändert werden: 
8 Einfriedungen, Abgrenzungen und privaten Grundstücken

8.1 Zu privaten Grundstücksgrenzen:
An den Grundstücksgrenzen sind Abgrenzungen in Form von Spanndraht, 

Maschengewebe oder Holzmaterial zulässig, dürfen aber eine Höhe von 
2,00 m nicht überschreiten. Spanndraht und Maschengewebezäune sind 
mit heimischen Gehölzen zu hinterpflanzen. Zulässig sind auch feste Ma-
terialien wie Beton, Naturstein, Gabionen o. Ä. Der Anteil dieser festen 
Materialien an der Einfriedung ist jedoch nur bis zu einer Höhe von maxi-
mal.1,20 m zulässig. Bezugspunkt für die Höhe ist das Urgelände.
8.2 Entlang öffentlicher Verkehrsflächen und Wegen ist die Verwendung 
von folgenden Materialien zulässig: Holz, Metall und Schmiedeeisen, 
sowie feste Materialen wie Beton, Naturstein und Gabionen, mit einer 
maximalen Bauteilhöhe von 1,20 m. 
Die Gesamthöhe der Einfriedung in Kombination aus Abgrenzung 
(Zaun) und festen Materialien (Mauer) darf eine maximale Höhe von 
2,00 m zu Verkehrsflächen und Wegen über Bezugspunkt nicht über-
schreiten. Der Anteil der festen Materialien darf in der gesamten Ein-
friedung eine Höhe von 1,20 m nicht überschreiten. Der Zaunanteil darf 
in der gesamten Einfriedung eine Höhe von 1,20 m nicht überschreiten. 
Bezugspunkt für die Höhe ist das Urgelände bzw. bei angrenzenden 
Verkehrsflächen die Fahrbahnoberkante. 
Die Verwendung von Stabmatten oder Kunststoff ist ebenfalls zulässig, 
muss jedoch mit heimischen Gehölzen hinterplanzt werden. 
Einfriedungen aus Hecken dürfen abweichend zu den vorgenannten 
Festsetzungen eine maximale Höhe von bis zu 2,50 m zu Verkehrsflä-
chen oder Wegen über Bezugspunkt erreichen. 
Bauamtsmitarbeiter Alexander Luft teilt hierzu mit, dass bei einer Über-
schreitung der Gesamthöhe der Einfriedung von 2,00 m ein Bauantrag 
einzureichen ist. 
Die Erste Bürgermeisterin ergänzt, dass bis zu einer Höhe von 2,50 m 
der Bauantrag dann als Freisteller einzureichen wäre.
Die Erste Bürgermeisterin erläutert umfänglich den Antrag. Dieser wur-
de im Vorfeld auch mit der Fraktion der UBH abgestimmt. Weitere Fra-
gen gibt es keine.

Der Gemeinderat Hettstadt beschließt die Aufstellung der 2. Änderung 
für den Bebauungsplan „Altensteig“ aus dem Jahr 2017 (Aufstellungs-
beschluss).

Einstimmig beschlossen Ja 13 Nein 0  

3.2 Billigungs- und Auslegungsbeschluss  
zur 2. Änderung des Bebauungsplans "Altensteig"
Durch die Topographie des Baugebiets hat sich herausgestellt, dass die 
Erstellung von Einfriedungen mit sehr hohem Aufwand und daraus er-
gebener Beeinträchtigung von Grundstücken verbunden ist. Durch die 
aktuellen Festsetzungen ist somit eine Einfriedung von Grundstücken in 
Hanglage kaum möglich und dadurch entsteht eine unnötige Härte ge-
gen Eigentümer der Hanggrundstücke. Städtebaulich würden durch die 
genannten Änderungen keine Nachteile entstehen und wäre auch ver-
tretbar. Die Änderung des Bebauungsplans zur Einfriedungshöhe und 
Art soll wie folgt geändert werden:
8 Einfriedungen, Abgrenzungen und privaten Grundstücken
8.1 Zu privaten Grundstücksgrenzen:
An den Grundstücksgrenzen sind Abgrenzungen in Form von Spanndraht, 
Maschengewebe oder Holzmaterial zulässig, dürfen aber eine Höhe von 2,00 
m nicht überschreiten. Spanndraht und Maschengewebezäune sind mit hei-
mischen Gehölzen zu hinterpflanzen. Zulässig sind auch feste Materialien 
wie Beton, Naturstein, Gabionen o. Ä. Der Anteil dieser festen Materialien an 
der Einfriedung ist jedoch nur bis zu einer Höhe von maximal.1,20 m zuläs-
sig. Bezugspunkt für die Höhe ist das Urgelände.
8.2 Entlang öffentlicher Verkehrsflächen und Wegen ist die Verwendung von 
folgenden Materialien zulässig: Holz, Metall und Schmiedeeisen, sowie feste 
Materialen wie Beton, Naturstein und Gabionen, mit einer maximalen Bau-
teilhöhe von 1,20 m. 
Die Gesamthöhe der Einfriedung in Kombination aus Abgrenzung (Zaun) und 
festen Materialien (Mauer) darf eine maximale Höhe von 2,00 m zu Verkehrs-
flächen und Wegen über Bezugspunkt nicht überschreiten. Der Anteil der fes-
ten Materialien darf in der gesamten Einfriedung eine Höhe von 1,20 m nicht 
überschreiten. Der Zaunanteil darf in der gesamten Einfriedung eine Höhe 
von 1,20 m nicht überschreiten. 
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Bezugspunkt für die Höhe ist das Urgelände bzw. bei angrenzenden Ver-
kehrsflächen die Fahrbahnoberkante. 
Die Verwendung von Stabmatten oder Kunststoff ist ebenfalls zulässig, muss 
jedoch mit heimischen Gehölzen hinterplanzt werden. 
Einfriedungen aus Hecken dürfen abweichend zu den vorgenannten Fest-
setzungen eine maximale Höhe von bis zu 2,50 m zu Verkehrsflächen oder  
Wegen über Bezugspunkt erreichen. 
Aus städtebaulicher Sicht ist die Änderung vertretbar und es entstehen 
keine Nachteile für die Allgemeinheit oder Privaten.
Die Plandarstellung und Begründung wird ausgearbeitet.

Der Gemeinderat Hettstadt billigt den Entwurf der 2. Änderung des Be-
bauungsplanes „Altensteig“ mit Plandarstellung und Begründung in der 
Fassung vom 11.10.2023, wie vorgestellt.

Die Verwaltung wird beauftragt, die Beteiligung der Bürger und der  
Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB sowie die Beteiligung der Behörden 
und Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB durchzuführen.

Der Bebauungsplanentwurf wird für einen Monat in der Geschäftsstelle 
der Verwaltungsgemeinschaft Hettstadt während der Dienststunden öf-
fentlich ausgelegt.

Ort und Dauer der Auslegung werden mindestens eine Woche vorher 
öffentlich bekannt gemacht, mit dem Hinweis darauf, dass Anregungen 
während der Auslegungsfrist vorgebracht werden können. 

Einstimmig beschlossen Ja 13 Nein 0 

4. Vorbereitung der Abstimmung der Hettstädter Verbandsräte 
bei der Beratung der Finanzierung der Kläranlage
Der Neubau der Verbandskläranlage ist lt. Kostenberechnung mit einem 
Investitionsvolumen von insgesamt 32.389.000,- € geplant. Die Gemein-
de Hettstadt muss sich an den Kosten anteilig mit 20,1533% (Einwohner-
wert gem. Verbandssatzung) beteiligen.
Demnach entfallen auf die Gemeinde Hettstadt rund 6.527.450 €.
Derzeit ist noch nicht abschließend geklärt, ob und in welcher Höhe die 
Finanzierung direkt beim ZV verbucht wird. 
Der Vorschlag der Verwaltung des Zweckverbandes (ZV) ist es, die ge-
samten Kosten auf die Gemeinden umzulegen, so dass die Kosten bei 
der jeweiligen Gemeinde auch kassenwirksam werden und somit Aus-
wirkungen auf die RZWas-Förderung haben (Härtefallschwelle).
Bislang hat sich lediglich die Gemeinde Waldbüttelbrunn für diesen Vor-
schlag ausgesprochen, die anderen Mitgliedsgemeinden des ZV streben 
eine teilweise Finanzierung/Kreditaufnahme beim ZV an.
Ein Alternativvorschlag der Verwaltung des Zweckverbandes (jedoch 
nicht empfohlen) war daher in letzter Verbandsversammlung, dass zu-
mindest anteilig so viel Kosten auf die Kommunen umgelegt wird, dass 
die Gemeinden Waldbüttelbrunn und Waldbrunn die Höchstförderung 
der RZWas beantragen können. 
In Summe wäre die Investitionskostenumlage 7,60 Mio. €, für die Ge-
meinde Hettstadt wären das anteilig ca. 1,52 Mio. €.
Die Gemeinde Hettstadt kann die Härtefallschwelle zur RZWas-Förderung 
leider nicht erreichen, aufgrund fehlender Investitionen der Vergangen-
heit, jedoch ist es sinnvoll aktuell kassenwirksame Zahlungen bei der 
Gemeinde zu generieren, dass mit Zukunftsprojekten die Förderung in 
Anspruch genommen werden kann. Kassenwirksam bleiben auch die 
Zahlungen, die durch Beiträge von der Bürgerschaft eingehoben werden.
Die Gemeinden sollen sich nun beraten, in welcher Höhe die Gesam-
tinvestition auf die Gemeinden umgelegt werden soll. Der Gemeinderat 
Hettstadt befasst sich daher in der Sitzung mit diesem Thema, so dass 
zum einen auch eine Aussage für die Bürger:innen an der anstehenden 
Bürgerversammlung getroffen werden kann, zum anderen eine Be-
schlussfassung im ZV in der Dezembersitzung erfolgen kann, welche die 
Gesamtfinanzierung regelt.
Seitens der Kämmerei und der Bürgermeisterin wäre es aus Sicht der 
Gemeinde Hettstadt sinnvoll, dass die Hälfte der Investition über Kredite 
beim ZV finanziert wird.
Wenn dies der Fall ist, wäre die Auswirkung im gemeindlichen Haushalt 

abgefedert auf mehrere Jahre und müsste als Schuldendienstumlage an 
den ZV abgewickelt werden. Der gemeindliche Schuldenstand bliebe un-
verändert. Ein Teil dieser Kosten aus der Finanzierung beim Zweckver-
band käme dann moderat in den Gebühren an.
Sicher ist, dass sich die Gemeinde Hettstadt angesichts der weiteren 
anstehenden Investitionen die Finanzierung der Verbandskläranlage 
nicht ohne die Erhebung von Verbesserungsbeiträgen leisten kann. Der 
Schuldenstand ist hierbei im Auge zu behalten. Die kompletten Investi-
tionskosten wirken sich grundsätzlich erst ein Jahr nach Abschluss der 
Baumaßnahme bzw. Inbetriebnahme auf die Abwassergebühren aus. 
Das wäre dann voraussichtlich 2027. Um die Kosten ohne weitere Finan-
zierung stemmen zu können und um die spätere Auswirkung auf die Ab-
wassergebühren zu reduzieren, wird vorgeschlagen, die 50% der Kosten 
die über den gemeindlichen Haushalt zu finanzieren sind, in voller Höhe 
als Verbesserungsbeiträge zu erheben.
Es wird anhand eines Rechenbeispiels eine mögliche Beitragserhebung 
im Mittel aufgezeigt, bei vorgeschlagener Variante.
Aus Sicht der Bürger:innen sollte das Verständnis zur Beteiligung über 
Beiträge an der Kläranlage einfacher zu finden sein, als bei zukünftigen 
(verhältnismäßig viel kleineren) Maßnahmen im Abwasserbereich. Den-
noch ist eine erneute Erhebung von Beiträgen nicht ausgeschlossen im 
Hinblick auf die allgemeine Finanzlage und anstehenden Sanierungs-
maßnahmen unterschiedlichster Art.
Weitere Details werden in der kommenden Bürgerversammlung be-
kannt gegeben. 
Im Gemeinderat ist man sich einig, dass man die Bürger:innen nicht mit 
den Kosten aus der gesamten Maßnahme belasten soll. Es herrscht ein-
hellig die Meinung, man solle der Zweckverbandsversammlung einen 
Kompromissvorschlag unterbreiten aus einer Finanzierung von 50% bei 
den Kommunen und 50% beim Zweckverband.

Den Hettstädter Verbandsräten wird empfohlen, für eine Finanzierung 
von 50% der Investitionskosten beim Zweckverband zu stimmen.

Einstimmig beschlossen Ja 13 Nein 0  

5. Beteiligung der Gemeinde im Rahmen des Verfahrens zur  
Änderung des Schutzgebiets "Zeller Quellen" - Beauftragung 
einer rechtlichen Begleitung und eines Gutachters
Das LRA Würzburg hat den Gemeinden, welche im Gebiet der zukünfti-
gen Wasserschutz-gebietsverordnung „Zeller Quellen“ liegen, die Unter-
lagen im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung von Trägern öffentlicher 
Belange zukommen lassen. Diese Unterlagen werden dem Gemeinderat 
vollständig über einen Link zur Bayernbox zur Verfügung gestellt.
Im Wesentlichen enthalten die 
• Anlage 1 Erläuterungsbericht, 
• Anlage 12 Entwurf der Wasserschutzgebietsverordnung
• Anlage 12a Erläuterung zum Entwurf der Wasserschutzgebietsverordnung

die für die Erörterung wichtigen Fakten und Regelungen.
Zusammengefasst ist die Gemeinde Hettstadt unter mehreren Aspekten 
betroffen:

1. Siedlungsgebiet in der Wasserschutzzone IIIB, der Hettstadter Hof 
befindet sich in Wasserschutzzone IIIA: Restriktionen bezüglich 
Ausweisung von Baugebieten.

2. Gewerbeflächen
3. Landwirtschaftliche Flächen und Betriebe: Auflagen und Prüfpflichten
4. Verkehrsflächen inkl. Wasser-/Kanalnetz, wozu insbesondere die 

Gemeindestraßen zählen. Im Rahmen von Neubau, Ausbau- und 
Erneuerungsarbeiten höhere Kosten wegen der Beachtung von 
Auflagen nach den Richtlinien für bautechnische Maßnahmen an 
Straßen in Wasserschutzgebieten (RiStWag 2016)

5. Flugplatz auf Fl. Nr. 3925
6. Anbindung an die Kläranlage und Mehrkosten bei der Errichtung 

der neuen Kläranlage durch höhere Auflagen; Stauraumkanal mit 
Anbindung an den Gehägsgraben

7. Auflagen für die Forstwirtschaft
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Die Auflagen nach der Schutzgebietsverordnung stammen im Wesent-
lichen aus einer überarbeiteten Muster-Schutzgebietsverordnung des 
Landesamtes für Umweltschutz (LfU), wobei es hier Anpassungen gibt, 
welche in Anlage 12a erläuterte wurden.
Grundsätzlich sieht die Schutzgebietsverordnung die Möglichkeit 
von Befreiungen (§ 4) vor. Auch kann es im Fall einer unzumutbaren 
Einschränkung des Eigentumsrechts (sofern diese nicht durch eine 
Befreiung vermieden oder ausgeglichen gemildert werden kann) zu 
Entschädigungs- und Ausgleichsleistungen kommen, welche dann von 
der Trinkwasserversorgung der Stadt Würzburg zu zahlen wäre (§ 97 
WHG).
Die Beurteilung des Zuschnitts der Wasserschutzzonen IIIA und IIIB 
könnte nach dem Erläuterungsbericht selbst ggf. anders verlaufen. Da 
mit dem Zuschnitt auch Auflagen verbunden sind, wäre dies schon eine 
grundsätzliche Frage. Ebenfalls die Auflagen selbst mit den Abweichun-
gen von den Vorgaben des LfU.
Befreiungen müssen einem Antragsteller erst einmal erteilt werden, wo-
bei dann dem LRA die Entscheidung obliegt, den Schutzzweck und die 
Einschränkung  gegeneinander abzuwägen. Auf der anderen Seite fallen 
Einschränkungen und finanzieller Mehraufwand bei der Gemeinde Hett-
stadt, den Betrieben und Einwohnern an, während der Nutzen bei der 
Trinkwasserversorgung der Stadt Würzburg liegt.
Dies gilt es bereits rechtlich zu durchleuchten, um zu vermeiden, dass 
die Gemeinde Hettstadt über Gebühr in ihrer Planungshoheit und mit 
unzumutbaren Mehrkosten belastet wird. Deshalb ist eine Beauftragung 
eines geologisch-hydrologischen Gutachters sowie einer Kanzlei für Ver-
waltungsrecht unumgänglich, wenn man nicht Gefahr laufen will, dass 
ggf. einseitig argumentiert wurde, ohne die Interessen der Gemeinde 
Hettstadt ausreichend zu berücksichtigen.
Die Bürgermeisterin steht im Austausch mit betroffenen Nachbarge-
meinden, die sich ebenfalls rechtlich begleiten lassen möchten. Es wird 
geprüft ob eine interkommunale Kooperation möglich ist, um besten-
falls Kosten zu sparen (Verteilung auf mehrere Kommunen gleicher In-
teressenslage).

Der Gemeinderat beschließt zur Wahrung gemeindlicher Interessen, ei-
nen geologisch-hydrologischen Gutachter nach Auswahl durch die Ver-
waltung zu beauftragen. Zur rechtlichen Begleitung des Verfahrens wird 
die Kanzlei Bohl & Collegen, Würzburg beauftragt.

Einstimmig beschlossen Ja 13 Nein 0  

6. AWO Ferienbetreuung 2023/2024
Frau Schubert, Referentin für Kinder, Jugend und Familie bei der AWO, 
hat eine Übersicht für die Ferienzeiten und Preise für das Schuljahr 
2023/24 vorgelegt.
Im Angebot sind die Kosten mit und ohne Mittagessen aufgelistet. Wür-
de das Mittagessen wegfallen liegen die Kosten ähnlich dem letzten 
Schuljahr. Jedoch ist aufgrund der Kooperation mit Höchberg und Wald-
büttelbrunn die Situation gegeben, dass das Ferienbetreuungsangebot 
immer MIT Mittagessen angeboten wurde. Dies würde auch in Zukunft 
so sein.
Im letzten Schuljahr wurden die Elternbeiträge um 5,00 € auf 65,00 €/
Woche bei einer 5-Tage-Woche angehoben. Anteilig sind dies bei einer 
4-Tage-Woche 52,00 €/Woche.
Die Kosten zum Vorjahr sind gleich geblieben.
Bislang wurden folgende Ferienzeiten abgedeckt, durch die Kooperation 
mit den Nachbargemeinden: 
Herbstferien, Ostern (2 Wochen), Pfingsten (2 Wochen), Sommer (4., 5. 
und 6. Woche)

Der Gemeinderat belässt das Ferienangebot bei den bisherigen Ferien-
zeiten (1 Woche Herbstferien, 2 Wochen Osterferien, 2 Wochen Pfingstfe-
rien, letzte 3 Wochen Sommerferien).

Die Elternbeiträge werden festgelegt auf 65 €/Woche bei 5-Tage-Woche 
und auf 52 €/Woche bei 4-Tage-Woche.

Einstimmig beschlossen Ja 13 Nein 0  

7. Mitteilung zum Baufortschritt  
"Erweiterung Gewerbegebiet Burgleiten"
Entwässerung
Ursprünglich, im Zuge der Bauleitplanung, war vorgesehen, die Oberflä-
chenentwässerung des südlichen Teilstücks der Gewerbegebietserwei-
terung über das Regenrückhaltbecken (RRB) zusammen zu fassen und 
kontrolliert über eine Verrohrung in den Gehägsgraben abzuleiten.
Aufgrund der vorgelegten Stellungnahmen des Landratsamts Würzburg, 
Fachbereich Wasserrecht sowie dem Wasserwirtschaftsamt wurde die 
Planung der Oberflächenentwässerung entsprechend angepasst und 
ausgeführt.
In erneuter Abstimmung mit der Wasserrechtsbehörde und dem Was-
serwirtschaftsamt wurde nun das RRB zu einem Regensickerbecken, 
sodass das anfallende Oberflächenwasser gesammelt und kontrolliert 
versickern kann. Ein Überlauf, für den Fall eines überdurchschnittlichen 
Regenereignisses, wurde nun als Regenwasserleitung an die bestehen-
de Mischwasser-Kanalleitung (mit größerer Dimensionierung) in der 
Straße „Am Hoffeld“ angeschlossen.
Straßenbau
Nach derzeitigem Bauzeitenplan wird die Tragschicht im Gehwegbereich 
zu Beginn der KW 41 und im Fahrbahnbereich in der KW 42 eingebaut. 
Die Deckschicht, sofern der Baufortschritt es zulässt, wird in der KW 45 
oder 46 aufgebracht.
Anpassungsarbeiten
In den kommenden Wochen plant die Fa. Konrad Bau die Anpassungsar-
beiten an den angrenzenden Grundstücken „Schellenhöhe“ abzuschlie-
ßen. Im Bereich von Zugängen ist das Anbringen von Stufen erforderlich.
Absturzsicherung
Aufgrund von neu geschaffenen Höhenunterschieden zum Bestands-
niveau, ist eine Absturzsicherung am Anwesen „Feineis Bedachungen“ 
erforderlich (neue Bushaltestelle).
Die Erste Bürgermeisterin zeigt dem Gremium zum Baufortschritt ein 
Video auf Leinwand aus der Vogelperspektive. 

8. Stellungnahme der Gemeinde Hettstadt zur  
Grundwasserentnahme aus einem Brunnen (Trinkwasser, 
Haushalt, Garten, Tränken von Vieh, Reinigung Hofbetrieb, 
Pflanzenschutz, Bewässerung landw. Nutzflächen, Waschen 
von Gemüse), FlNr. 2848/1, Gemarkung Hettstadt
Auf FlNr. 2848/1, Gemarkung Hettstadt, beantragen die Vorhabenträ-
ger: Franz Löser, Andreas Throm, Leopold Mach, Jochen Deppisch und 
Kräuterhof Höhefeld GmbH & Co. KG eine wasserrechtliche Erlaubnis 
zur Entnahme von Grundwasser aus einem Brunnen.
Die Nutzung des Grundwassers ist als Trinkwasser, für den Haushalt, 
Garten, Tränken von Vieh, Reinigung Hofbetrieb, Pflanzenschutz, Bewäs-
serung landw. Nutzflächen und Waschen von Gemüse vorgesehen.
Der ursprüngliche Bescheid des Landratsamtes Würzburg (LRA), Fach-
bereich Wasserrecht, ist von 1976 und wurde seinerzeit „unbefristet“ 
erteilt.
Das Landratsamt hat die Vorhabenträger aufgefordert einen neuen 
wasserrechtlichen Bescheid zu beantragen, da der Sachverhalt den ak-
tuellen und künftigen Gegebenheiten anzupassen ist. Der unbefristete 
Bescheid wird abschließend aufgehoben.
Mit Bescheid von 1976 wurde eine max. Jahresfördermenge von 11.000 
m³ bewilligt. Beantragt wird durch die Vorhabenträger eine Gesamt-Jah-
resfördermenge von rund 33.000 m³. Auch die technischen Ausführun-
gen sind dem aktuellen Stand der Technik anzupassen.
Auf Rückfrage durch das Bauamt der VGem bei der zuständigen Sachbe-
arbeiterin im Landratsamt hängt das weniger am geplanten, derzeit noch 
nicht rechtskräftigen Wasserschutzgebiet „Zeller Quellstollen“ sondern 
eher an den aktuell gültigen Normen und rechtlichen Bestimmungen.
Das LRA bittet nun im Rahmen der Beteiligung der TÖBs um Stellung-
nahme der Gemeinde Hettstadt.
Aus der Perspektive der Verwaltung gibt es keine Einwände. Mit negati-
ven Auswirkungen ist nicht zu rechnen. Die wasserrechtl. (inkl. wasser-
wirtschaftlichen) Belange werden durch das LRA geprüft und bewertet.
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Ein Gemeinderat möchte seitens der Verwaltung wissen, warum die Vor-
habensträger eine größere Jahresfördermenge (3x so viel) beantragt ha-
ben, obwohl einige Geschäftsbereiche nicht mehr existieren. Diese Fra-
ge kann durch die Verwaltung, anwesend Herr Luft und Herr Aufmuth, 
spontan nicht beantwortet werden. 
Weiterhin bittet das Gremium die Verwaltung nachzufragen, ob die Auf-
forderung für einen neuen Bescheid nicht doch in Zusammenhang mit 
dem Wasserschutzgebiet stünde. Es sei doch naheliegend und man er-
warte hier, dass keine Nachteile für die Aussiedler entstünden.
Aufgrund der Arbeitsaufträge für die Verwaltung wird der TOP auf die 
nächste Sitzung vertagt. 
Im Gremium fordert man eine Begründung der höheren Jahresmenge 
der Antragssteller, soweit dies nicht vorliegt.

Der TOP wird vertagt.

Zurückgestellt Ja 13 Nein 0  

9. Einführung von Funkwasserzählern in der Gemeinde Hettstadt
In der Sitzung des Gemeinderates vom 23.11.2022 wurde nach grund-
sätzlichen Überlegungen zur Einführung von Funkwasserzählern (elek-
tronische Wasseruhr) ein Grundsatzbeschluss zur Beschaffung gefasst. 
Im Vorfeld hierzu gab es eine gemeinsame Sitzung der Gemeinderäte 
aus der Allianz Waldsassengau im Würzburger Westen am 15.09.2022 
in Greußenheim, um alle Räte grundsätzlich zu informieren (u.a. Erfah-
rungsberichte aus dem Markt Neubrunn, wo bereits Funkwasserzähler 
eingeführt wurden).
Durch die Verwaltung wurde zwischenzeitlich in Zusammenarbeit mit 
der Allianz Waldsassengau im Würzburger Westen eine Kooperation 
mit der Allianz Fränkischer Süden angefragt. Hieraus ergab sich eine Zu-
sammenarbeit mit der VGem Kirchheim, die bereits eine Marktschau bei 
zwei Herstellern durchgeführt hat. Hierbei wurden Angebote von den 
Firmen Diehl Meetering und Kamstrup erstellt und die Leistungsdaten 
der Funkwasserzähler verglichen. 
Nach o.g. erfolgter Marktschau wird vorgeschlagen, Funkwasserzähler 
der Firma Kamstrup zu beschaffen. Maßgeblicher Grund hierfür ist, dass 
die Wasserzähler der Firma Kamstrup die Möglichkeit der Rohbruchsu-
che (ALD = Akustische Leckage Detektion) haben. Diese Möglichkeit be-
steht bei den Zählern der Firma Diehl Meetering nicht. 
Die Funkwasserzähler arbeiten in der gleichen Funktionsweise wie die 
bisher in den Anwesen verbauten herkömmlichen Wasserzähler. Ein gro-
ßer Vorteil der Funkwasserzähler im Vergleich zu den herkömmlichen 
ist unter anderem, dass die Zählerstände per Funk ausgelesen werden 
können und verschiedenste Zusatzfunktionen beinhalten. Das Funk-
modul des elektronischen Wasserzählers sendet hierzu in sehr kurzen 
Impulsen verschiedene Daten, ein Zugriff von außen auf den Wasser-
zähler ist nicht möglich. Es können lediglich die gesendeten Funkdaten 
empfangen werden. An den Wasserzählern ist weiterhin eine optische 
Schnittstelle verbaut, hierüber lassen sich z.B. 460 Tageswerte auslesen, 
welche im Falle einer Manipulation oder eines Wasserschadens verwen-
det werden können. 
Laut der Firma Kamstrup wird alle 16 Sekunden ein Datenpaket im Milli-
sekundenbereich gesandt, zusammen haben alle Impulse eine gesamte 
Funkdauer von 58 Sekunden am Tag. Die Intensität des Funkmoduls be-
trägt nur einen Bruchteil von Mobiltelefonen oder auch DECT-Telefon. 
Die Funkreichweite der digitalen Wasseruhren umfasst ca. 50 bis 100 
Metern im häuslichen Bereich. Somit können im Normalfall alle Haus-
wasserzähler bei der Befahrung ausgelesen werden. 
Bei der Übertragung werden u.a. die Zählernummer, der Zählerstand 
zum letzten Tag des Vormonats, trockener Zähler, Leckage- und Rohr-
bruch und der aktuelle Zählerstand übermittelt. Es erfolgt keine Daten-
übertragung von Wassernutzungsstatistiken, Entnahmeprofilen oder 
sonstigem. Jeder Zähler hat hinsichtlich des Schutzes der Daten eine 
eigene individuelle Schlüsselnummer, der sog. Gegenschlüssel ist in der 
Software hinterlegt. Somit ist eine missbräuchliche Auslesung durch un-
befugte Dritte ausgeschlossen. 
Ein großer Vorteil der Funkwasserzähler ist, dass die jährliche Abrech-
nung der Wasserverbräuche nun ohne Beteiligung der angeschlossenen 
Haushalte erfolgen kann, da die Auslesung per Funk durchgeführt und 

die Daten über die Schnittstelle in der Kasse direkt im Abrechnungspro-
gramm hinterlegt werden. 
Weiter können die Wasserzähler der Firma Kamstrup über das ALD 
(Akustische Leckage Detektion) per Schallwellen/Geräuschen von den 
Funkwasserzählern aus in den PE-Leitungen bis 20 Meter und in Guss-
leitungen bis 50 Meter Rohrbrücke detektieren, so mögliche Rohrbrüche 
feststellen und im Rahmen der Funkauswertung melden. Die vom Zähler 
gemeldeten möglichen Rohrbrüche können dann von den Mitarbeitern 
der Bauhöfe im üblichen Verfahren gesucht werden. 
In den Funkwasserzählern ist über das ALD hinaus eine weitere Leckage-
Funktion verbaut. Diese stellt fest, ob im angeschlossenen Anwesen z.B. 
eine dauerhafte wenn auch nur minimale Wasserabnahme durch eine 
defekte Toilettenspülung oder einen tropfenden Wasserhahn erfolgt. 
Die Anzeige einer möglichen Leckage erfolgt auch am Wasserzähler di-
rekt und kann vom Eigentümer/in selbst festgestellt werden. 
Die Auslesung der digitalen Wasseruhren erfolgt mit einem Tablet und 
angeschlossenen Funkmodul durch das Befahren von Straßenabschnit-
ten (Drive-By) durch den Bauhof. Durch die Gemeinde kann somit selb-
ständig festgelegt werden, wann eine Auslesung der Daten erfolgt. Es 
wäre beispielsweise möglich jeweils zum Monatsende eine Auslesung 
durchzuführen, oder aber auch nur jährlich. An den Abrechnungszeit-
räumen für die Gebühren der Wasserversorgung würde durch die Ein-
führung von Funkwasserzählern nichts geändert werden.
Nachdem vorgeschlagen wird die Funkwasserzähler mit Rohrbruchsu-
che zu beschaffen, sollte künftig monatlich einmal die Auslesung erfol-
gen, damit möglichen Leckagen auch nachgegangen werden kann. Vom 
Markt Neubrunn wurde berichtet, dass durch das ALD bereits mehrere 
Rohrbrüche gefunden werden konnten. 
Die Funkwasserzähler der Firma Kamstrup haben eine Eichgültigkeit von 
6 Jahren. 
Die der Firma Diehl haben eine Eichgültigkeit von 6 Jahren und auf-
grund einer bereits abgeschlossenen Zertifizierung besteht die Mög-
lichkeit danach diese um weiter 6 Jahre verlängern zu lassen. Hierbei 
muss eine gewisse Anzahl an verbauten Geräten als Referenz zum 
Eichamt gegeben und dort überprüft werden. Bei entsprechender Ein-
haltung der gesetzlichen Vorgaben kann dann die Eichfrist um 6 Jahre 
verlängert werden. 
Die Firma Kamstrup durchläuft für die angebotenen Wasserzähler der-
zeit ebenfalls die notwendige Zertifizierung. Es ist davon auszugehen, 
dass diese positiv abgeschlossen wird und dann auch die Möglichkeit 
der Eichfristverlängerung in sechs Jahren besteht. 
Nachdem die Wasserversorgung vorsteuerabzugsberechtigt ist, werden 
die netto Summen benannt. 
Die Kosten für die Anschaffung eines Funkwasserzählers belaufen sich auf
• 72,72 Euro ohne ALD  
• 92,37 Euro mit ALD   Typ  flowIQx2xx

Seitens der Verwaltung wird vorgeschlagen die Funkwasserzähler mit 
ALD zu beschaffen. 
Seitens der Gemeinde Hettstadt werden rund 1.270 Zähler benötigt. 
Hauszähler  1.168
Private Hausgartenzähler  28
Gartengebiete 64
Bauzähler 8
Stallzähler 2

Im Haushalt der Gemeinde Hettstadt (Finanzplanungsjahre) sind für die 
Anschaffung Finanzmittel in Höhe von 150.000 Euro bereitgestellt.
Der Einbau soll durch eine Fachfirma (ggf. unter Zuarbeit des örtlichen 
Wasserwartes Herrn Schömig) Anfang 2024 begonnen werden, dieser 
soll über das Jahr verteilt dann zum Abschluss kommen. Somit wäre 
dann bei allen in den Mitgliedsgemeinden der Gemeinde Hettstadt ver-
bauten Zählern ein gleiches Eichdatum vorhanden.
Zusätzlich zu den Kosten für die Funkzähler fallen einmalige Kosten an für 
u.a. die Software, Converter zur Funkauslesung und der Beschaffung von 
Tablets. Diese werden aufgezeigt und belaufen sich auf rund 4.800,- Euro.
Außerdem fallen jährliche Softwarekosten an in Höhe von ebenfalls 
rund 5.000,- Euro. Ein detailliertes Angebot liegt zur Sitzung vor.
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Die mögliche Beschaffung der Funkwasserzähler soll interkommunal mit 
den Gemeinden Eisingen und der VGem Kirchheim (Gemeinde Kirchheim, 
Gemeinde Geroldshausen) erfolgen. Damit kann ein Nachlass zwischen 2 
und 3 % für die Anschaffung der Funkwasserzähler erreicht werden. 
Der Gemeinderat der Gemeinde Greußenheim hat derzeit gegen die 
Beschaffung von Funkwasserzählern entschieden, somit ist hier eine Ko-
operation oder ein weiterer Nachlass innerhalb Mitgliedsgemeinden der 
VGem Hettstadt nicht möglich.
Der Freistaat Bayern hat zwischen dem 25. Mai 2018 und dem 31. De-
zember 2023 mit einem begründungslosen Widerspruchsrecht der 
Bürger gegen Funkwasserzähler einen Sonderweg unter den Bundes-
ländern beschritten. Dies hat in der Praxis dazu geführt, dass in Bayern 
kaum noch elektronische funkauslesbare Wasserzähler verbaut wurden. 
Hierauf hat der Bayerische Landtag mit einer Änderung der Gemeinde-
ordnung reagiert. Ab dem 1. Januar 2024 legt der neue Art. 24 Abs. 4 Ge-
meindeordnung den Fokus auf die Gesichtspunkte der Gefahrenabwehr 
beim Einsatz von Funkwasserzähler. 
Er wird lauten: „Ist eine Gemeinde berechtigt, Wasserzähler mit elektro-
nischer Schnittstelle mit oder ohne Einrichtung zur Fernauslesung einzu-
setzen und zu betreiben, dürfen Daten auch gespeichert und verarbei-
tet werden, um die Pflichtaufgabe der Wasserversorgung erfüllen und 
die Betriebssicherheit und Hygiene der Wasserversorgungseinrichtung 
gewährleisten zu können. Die gespeicherten Daten dürfen ausgelesen 
und verwendet werden, soweit dies zur Abwehr von Gefahren für den 
ordnungsgemäßen Betrieb der Wasserversorgungseinrichtung und zur 
Aufklärung von Störungen im Wasserversorgungsnetz erforderlich ist.“
Auf die beigefügte Ausführung des Bayerischen Gemeindetags (Anlage 
im RIS) wird verwiesen. 
Die notwendige Änderung der Wasserabgabesatzung wird nach der 
Beschlussfassung für die Einführung der Funkwasserzähler in einer der 
nächsten Sitzungen erfolgen. Der Kämmerer, Herr Engels, wird in Ab-
stimmung mit dem Geschäftsleiter, Herrn Aufmuth, einen entsprechen-
den Vorschlag ausarbeiten und dem Gemeinderat vorlegen.

Der Gemeinderat stimmt der Einführung von Funkwasserzählern mit 
dem ALD der Firma Kamstrup wie vorgestellt zu. 

Die Verwaltung wird mit der Beschaffung der Funkwasserzähler sowie 
des notwendigen Zubehörs beauftragt.

Einstimmig beschlossen Ja 13 Nein 0  

10. Einrichtung einer Kinderfeuerwehr in der Gemeinde Hettstadt
Kinder in der Feuerwehr, Kindergruppen und Kinderfeuerwehren gibt es 
mittlerweile in allen Bundesländern. Während die Deutsche Jugendfeu-
erwehr im Jahr 2011 rund 20.500 Kinder in mehr als 1.000 Kindergrup-
pen zählte, weist der Trend seither deutlich nach oben. Die aktuelle Zahl 
liegt bei über 55.000 Kindern.
Das Thema "Kinder in der Feuerwehr" (KidF) nimmt beim Deutschen Feu-
erwehrverband und der Deutschen Jugendfeuerwehr (DJF) einen sehr 
wichtigen Stellenwert ein. Von 2012 bis 2021 widmete sich eine gemein-
same Projektgruppe "Kinder in der Feuerwehr", die bewusst aus Vertre-
terinnen und Vertretern des Deutschen Feuerwehrverbandes und der 
Deutschen Jugendfeuerwehr zusammengesetzt war, diesem Themenbe-
reich. Seit September 2021 koordiniert nun der Fachausschuss Kinder in 
der Feuerwehr der DJF bundesweit die Belange der Kindergruppen. Dar-
über hinaus werden Materialien erstellt und Veranstaltungen angeboten 
sowie bundeseinheitliche Empfehlungen ausgesprochen.
In den Ländern sind Kinder in der Feuerwehr/Kindergruppe strukturell/
organisatorisch beziehungsweise verbandlich unterschiedlich aufge-
stellt – mal sind sie bei den Landesjugendfeuerwehren, mal in den Lan-
desfeuerwehrverbänden organisiert. Ansprechpartner für Bayern ist die 
Landesjugendfeuerwehr Bayern in Unterschleißheim.
Die überarbeitete und umfangreich erweiterte Arbeitshilfe "Kinder in der 
Feuerwehr" soll als Leitfaden dienen, um bundesweit Standards und ei-
nen Rahmen für die Arbeit mit Kindern zu setzen. Zugleich informiert die 
Arbeitshilfe über die Zielgruppe Kinder und bietet beispielsweise mit Bas-
telanleitungen den direkten Bezug zur praktischen Umsetzung. Weiter-
hin werden formale Grundlagen behandelt, indem Fragen zur Gründung  

einer Kindergruppe oder zur Aufsichtspflicht beantwortet werden. Zu-
sammengefasst bietet die Arbeitshilfe, die für die Praxis erstellt wurde, 
allen Kindergruppen und ihren Leitungen
• umfangreiche Informationen zur Gründung, Organisation und  

Verwaltung,
• praktische Tipps, wie z. B. zahlreiche Bastelanleitungen,
• pädagogische Hinweise zur Entwicklung von Kindern und zur  

Gestaltung von Gruppenstunden,
• Informationen zur Aufsichtspflicht und zu den weiteren Pflichten 

von Betreuer:innen.

Allgemeine Aufgabe der Kinder- und Jugendarbeit ist, die Förderung der 
personalen und sozialen Kompetenzen: 
Selbstständigkeit, Selbstbewusstsein, Selbstwertgefühl, Eigenverant-
wortlichkeit und Verantwortungsbewusstsein. Des Weiteren werden 
die Gemeinschaftsfähigkeit sowie Kommunikations- und Kritikfähigkeit 
besonders gefördert (Persönlichkeitsentwicklung). Außerdem dient die 
Kinder- und Jugendarbeit im Allgemeinen zur Hinführung zu sozialem 
Engagement und gesellschaftlicher Mitverantwortung im demokrati-
schen Kontext. (nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) - Achtes Buch (VIII) - 
Kinder- und Jugendhilfe (insbesondere § 1 sowie § 8 bis § 12).
Kosten:
Die Projektgruppe "Kinder in der Feuerwehr" hat gemeinsam mit dem 
Feuerwehrversandhaus für Betreuende von Kindergruppen eine kos-
tenpflichtige Startertasche mit Material und Spielen zusammengestellt. 
Im Budget zur Gründung der Kinderfeuerwehr könnte u. a. einheitliche 
Kleidung (z.B. T-Shirts und/oder Warnwesten) berücksichtigt werden.
Weiterhin sollten für die Kinder- und Jugendübungen jährlich Haushalts-
mittel zur Verfügung gestellt werden die im Rahmen der Haushalts- 
planungen der FF Hettstadt mit vorgelegt werden.
Die Verwaltung soll sicherstellen, dass für die Kinder und Jugendlichen 
bei ihren Aktivitäten Versicherungsschutz besteht.
Organisation in Hettstadt:
Feuerwehrmann Sven Pecher hat sich als Ansprechpartner (Jugendleiter) 
zur Verfügung gestellt, mit der Prämisse, dass er ein Übungsteam von 
Feuerwehrkameraden und –kameradinnen zur Verfügung hat, die sich 
abwechselnd um die Gruppenübungen kümmern. Für dieses Team haben 
sich bereits Personen gefunden. Unterstützt wird Sven Pecher außerdem 
seitens der Feuerwehrführung von stellv. Kommandant Mikel Salles.
Regulär besteht die Möglichkeit eine Kinderfeuerwehr ab dem Alter von 
6 Jahren zu gründen. Die Hettstadter Feuerwehr plant jedoch eine ge-
meinsame Kinder- und Jugendgruppe von max. 20 Kindern und Jugendli-
chen voraussichtlich ab der 3. Klasse (nach Brandschutzerziehung in der 
Grundschule) bis zum vollendeten 18. Lebensjahr.
Man verspricht sich von der altersgemischten Gruppe ein kamerad-
schaftlichen Miteinander, mehr Beständigkeit und dass die jüngeren von 
den älteren Kindern „lernen können“.
Geplant ist eine Gruppenübung pro Monat (bei 20 Kindern in 2 Gruppen 
jeweils 10 Kindern).
Örtlichkeit: im (u. a. Gruppenraum) und um das Feuerwehrhaus sowie 
am JUZ-Platz 
Ggf. Ausflüge möglich (ähnlich JUMS-Projekt)
Ein Jahreskonzept soll erarbeitet werden.
Eine Anlaufphase (Testübung) soll im Frühjahr 2024 erfolgen, bei dem 
zunächst Kinder von aktiven Wehrmitgliedern bzw. Vereinsmitgliedern 
teilnehmen können. Ab dem neuen Schuljahr 2024/25 wird dann das An-
gebot öffentlich gemacht und alle Kinder entsprechenden Alters können 
sich für die Kinderfeuerwehr melden. Im Vorhinein sollen keine verbind-
lichen Anmeldungen angenommen oder Wartelisten geführt werden, 
um eine Ungleichbehandlung zu vermeiden, ist sich der Gemeinderat 
einig und bittet darum die Verantwortlichen hierzu zu informieren. 

Der Gemeinderat wurde seitens der aktiven Feuerwehr (öffentliche 
Einrichtung) um Zustimmung zur Gründung der Kinderfeuerwehr ge-
beten. 

Der Gemeinderat Hettstadt stimmt der Gründung einer Kinderfeuer-
wehr, wie vorgestellt und beraten, zu.
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Entsprechende Haushaltsmittel sollen nach Rücksprache mit der Feuer-
wehrführung ab dem Haushaltsjahr 2024 eingeplant werden.

Einstimmig beschlossen Ja 13 Nein 0  

Ergänzende Hinweise zur Regelung Jugendfeuerwehr in Bayern: 
Eintrittsalter frühestens 12 Jahre
Eintrittsalter spätestens  17 Jahre
Übertritt mit Vollendung des 18. Lebensjahres in die aktive Wehr

11. Partnerschaftskomitee Hettstadt,  
hier: anteilige Übernahme der Buskosten für die Jugendreise 2024
Die Erste Bürgermeisterin teilt mit, dass Angebote von Busunternehmen 
angefragt wurden. Diese liegen zur Sitzung noch nicht vor.
Zur Diskussion steht zu den Haushaltsberatungen (Bezuschussung der 
Buskosten) auch eine Erhebung von möglichen Beiträgen der angemel-
deten Teilnehmer. Es steht in diesem Zusammenhang auch zur Diskus-

sion die Fahrten nach Argences nicht mehr jährlich aufgrund der Wirt-
schaftlichkeit anbieten zu können und eine Obergrenze der Mitfahrer/
Innen festzulegen, wie bei der Bürgerreise.
Die Rückmeldung des Partnerschaftskomitees zum Zuschuss des Be-
zirks Unterfranken steht ebenfalls noch aus.

Der TOP wird vertagt.

Zurückgestellt Ja 13 Nein 0  

12. Termin Bürgerversammlung
Die Erste Bürgermeisterin erinnert an die Bürgerversammlung am Mitt-
woch, 25.10.2023, in der Herzog-Hedan-Halle. Beginn ist um 19:00 Uhr.

Gekürzte Fassung. Ausführliche Protokolle können im Rathaus eingesehen werden. 
Die Genehmigung der Protokolle ergeht in der nächsten Gemeinderatssitzung. 
Eventuelle Einwände werden ggf. im folgenden Mitteilungsblatt richtig gestellt.

Ö�nungszeiten:

Mo - Fr
Sa

9.30 − 18.00 Uhr
9.30 − 13.30 Uhr

Wörthstraße 15  
97082 Würzburg
0931 404 556 - 24 
info@edelmetallshop-wuerzburg.de 
edelmetallshop-wuerzburg.de

BARGELD-
AUSZAHLUNG
MÖGLICH!

SOFORTIGE

BARES FÜR
GOLD & SILBER

�    Gold & Silber
�    Münzen & Barren
�    Schmuck
�    Bestecke
�    Zahngold

Bei uns können Sie 
auch Gold & Silber 
in Form von 
Münzen & Barren 
kaufen.

WAS WIR ANKAUFEN:

GOLD & SILBER

ANZEIGEN
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Bund Naturschutz e.V. 
Ortsgruppe Hettstadt

 
LEISTUNGSPRÜFUNG 2023 

Im Abendlicht des 29. September zeigten 13 Floriansjünger 
etlichen Zuschauern am JUZ-Platz, hinter dem Feuerwehrhaus 
Hettstadt, was sie vorher fleißig geübt hatten. In 2 Gruppen 
wurde ein Löschwasseraufbau abgearbeitet und auch beim 
Saugschlauchkuppeln und Anbringen verschiedener Feuer-
wehrknoten verliefen die Übungen beinahe fehlerfrei.

Hauptschiedsrichter KBM Stefan Schmideberger aus Helm-
stadt drückte gemeinsam mit seinem Prüfungsteam, Chris-
tian Kamin aus Kist und Ernst Dannler aus Helmstadt seine 
Anerkennung aus und bestätigte den Hettstadter Feuerwehr-
frauen und –männern eine gute Leistung. „Die Knoten waren 
nicht alle im Zeitfenster, aber im Einsatz steht ja keiner mit der 
Stoppuhr daneben“, motivierte Schmideberger die Prüflinge. 
Somit konnten sich alle Teilnehmer am Ende auf bronzefar-
bene, silberne und auch goldene Abzeichen freuen, die sie an 
ihre Uniform heften können.

Neben Glückwünschen an die Feuerwehrleute zollte die Bür-
germeisterin Andrea Rothenbucher dem Ausbildungsleiter 
und stellvertretendem Kommandanten Christian Klug einen 
besonderer Dank, der die Kameradinnen und Kameraden auf 
die Leistungsprüfung in etlichen Übungen vorbereitet hatte. 
Nachdem alle Utensilien und Fahrzeuge aufgeräumt waren, 
lud die Gemeinde traditionell das Schiedsrichterteam und alle 
Teilnehmer als Dankeschön zum Essen ins Feuerwehrhaus ein.

Der Termin fürs nächste Jahr steht mittlerweile auch schon 
fest. Die THL (Technische Hilfeleistung) Leistungsprüfung fin-
det im Herbst 2024, am 11. Oktober statt und vorher wird 
natürlich wieder fleißig geübt, um weitere Sprossen auf der 
Feuerwehrausbildungsleiter nach oben zu klettern.

Foto: VA, FF Hettstadt

 
MONATSTREFFEN
Unser nächstes Monatstreffen findet am Donnerstag,  
9. November, um 19:30 Uhr, in der Gaststätte „La Corona“ statt.

Alle Mitglieder und auch interessierte Hettstadter*innen sind 
herzlich eingeladen.

TREFFEN DER KINDER UND JUGENDGRUPPEN
Frechdachse (1./2. Klasse)
Samstag, 11.11. Vogelfuttertöpfe basteln 
10:00 - 12:00 Uhr Treffpunkt: Ökohäuschen

Samstag, 11.11.  Nistkästenaktion 
10:00 - 12:00 Uhr Treffpunkt: Tännig

Ansprechpartnerin für die Kinder- und Jugendgruppen:
Petra Staus, Tel. 0931 - 460 90 19

Freiwillige Feuerwehr 
Hettstadt

ANZEIGEN

Schönes Zuhause gesucht
Ideal wäre eine Wohnung zur Miete in 

Hettstadt, Waldbüttelbrunn oder Umgebung.
Min. 3 Zimmer, ab 80 m2, Balkon, Tageslichtbad

Wir freuen uns über Ihre 
Kontaktaufnahme: Tel. 0160 23 69 509

  

Wir suchen Verstärkung! 
Ingenieur (m/w/d) als Projektleiter 

 

im Bereich der Technischen  

www.martin-tga.de 
info@martin-tga.de 
Tel. 09369 / 99792-0  
 

Gebäudeausrüstung / Haustechnik 
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VERKAUF VON EIGENTUMSWOHNUNGEN IM DACHSBAU 1+6 IN HETTSTADT
Wohnbeispiel Dachsbau 1: Wohnbeispiel Dachsbau 6: 

4,5-Zi. - ca. 119m² + 234m² Garten 3-Zi. - ca. 100m² + 236m² Garten 
Platz für Kinder und Arbeiten Modernes Wohnen mit Garten

Informieren Sie sich jetzt über die aktuellen Fördermöglichkeiten für Familien!

Besichtigen Sie den Rohbau - Termine nach individueller Vereinbarung! 

    0931-780 12 800! ll vertrieb@keg-projektentwicklung.de

3x ESSEN - 2x ZAHLEN
(gilt für Pizza und Pasta)

Das Angebot ist gültig von
Dienstag bis Freitag
(außer an Feiertagen)

jeweils ab 11:30 bis 14:00 Uhr
vom 1. bis 30. November 2023vom 1. bis 30. November 2023

MIESMUSCHELN
in Weißwein- oder Tomatensoße

(mit Pizzabrot)

Die MUSCHELSAISON ist eröffnet
genießen Sie unsere leckeren 
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ÖFFNUNGSZEITEN  

GASTSTÄTTE SPORTHEIM
Freitag, 3. November, und Freitag, 17. November,  

um 18:30 Uhr

Wir freuen uns auf Euren Besuch! 
Das Sportheim-Team

Sportgemeinschaft  
Hettstadt e.V.

AUSSERORDENTLICHE  
MITGLIEDERVERSAMMLUNG
am Freitag, 10. November, um 20:00 Uhr im Sportheim.

Tagesordnung:
 1. Eröffnung & Begrüßung durch den Vorstandsvorsitzenden
 2. Neufassung der Vereinssatzung
 3. Änderung der Ehrenordnung
 4. Anpassung der Mitgliederbeiträge
 5. Wünsche und Anträge
 6. Verschiedenes
 7. Schlusswort und Dank

Thomas Lorey

Vorstandsvorsitzender

FUSSBALL-SPIELTERMINE
I. Mannschaft (Kreisklasse WÜ 4):
Sa. 04.11.23, 14:00 Uhr:  SGH/SVG - SV Trennfeld (He)

So. 12.11.23, 14:00 Uhr:  SGH/SVG - SV Kist (Gr)

So. 19.11.23, 14:00 Uhr:  SV Altfeld - SGH/SVG

 Winterpause

II. Mannschaft (A-Klasse WÜ 4):
Sa. 04.11.23, 12:00 Uhr:  SGH/SVG II - SV Birkenfeld II (He)

So. 12.11.23, 12:00 Uhr:  SGH/SVG II - Roßbr./Mädelh. (Gr)

So. 19.11.23, 14:00 Uhr:  Remlingen/Holzk. - SGH/SVG II

 Winterpause

Hubert´s Reisen - Hubert & Kempf OHG 
Friedenstraße 36 │ 97265 Hettstadt 

Anmeldungen über Frau Birgit Müller
Tel. 0931- 46 30 96 

Unsere Tagesausflüge 2023:

Entenessen       18.11.2023
Abf. 10.15 Uhr       Preis: 18,00 €

Weihnachtsfeier    12.12.2023
Abf. 10.15 Uhr       Preis: 58,00 €
incl. Mittagessen, Kaffee und 1 Stück Kuchen, 
Weihnachtsfeier mit den Spessarträubern

Witt Ihr Möbelmacher GmbH   Winterleitenweg 1    Kitzingen  09321 / 33 450

 Öffnungszeiten des Eine-Welt-Ladens

 Dienstag:  9:00 Uhr – 12:00 Uhr
 Donnerstag:  9:00 Uhr – 12:00 Uhr
 Freitag:  9:00 Uhr – 12:00 Uhr
 Samstag:  9:00 Uhr – 11:30 Uhr

 „Milchhäusle“ Würzburgerstraße, Hettstadt 
www.bosembo-hettstadt.de

bosembo 
Eine-Welt-Verein

Getränke Wolf
der freundliche Getränkemarkt

Öffnungszeiten: 
Mo - Do 15-19 Uhr, Fr 13-19 Uhr, Sa 9-16 Uhr

 Kirchgasse 9,  97265 Hettstadt
Tel. 0931- 46 23 50     Mobil: 01520 - 286 76 67 

E-Mail: getraenke@schlosserei-k-wolf.deE-Mail: getraenke@schlosserei-k-wolf.de

Seit 1956 im Dienste der Kunden 
„ Kauft im Ort - Fahrt nicht fort “

ANZEIGEN
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Kartoffeln, Zwiebeln, Nudeln, Apfelsaft, Backmischungen, Schnäpse,  Liköre

Öffnungszeiten: Freitag von 15-18 Uhr und  Samstag von 9-12 Uhr 
Bestellungen jederzeit per Telefon/WhatsApp möglich

Ringstraße 8 ○ 97265 Hettstadt ○ Tel. 0151-14 93 94 

Wir sind auf der Suche nach einem Haus in Hettstadt,
das unsere lebhafte Atmosphäre verkraftet und genug 
Platz für Abenteuer bietet. 
Wenn Sie ein Haus zum Verkaufen haben, 
das gegenüber Lachen, Spaß und verrückten 
Momenten aufgeschlossen ist, dann sind wir 
die perfekten Käufer! die perfekten Käufer! 

Wenn Sie Ihr Haus verkaufen möchten oder uns 
weiterhelfen können, freuen wir uns über jedes Angebot.
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Unabhängige - Bürger  
Hettstadt

 
UBH TREFFEN
Liebe Mitglieder, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
unsere nächste Sitzung findet am Donnerstag, 2. November, 
um 20:00 Uhr in der Gaststätte ''La Corona'' statt.

Interessierte sind gerne willkommen.

Andreas Sauer, Schriftführer

Ortsverband 
Hettstadt

 
BESENSTAMMTISCH
Herzliche Einladung zu unserem nächsten CSU-Besenstamm-
tisch am Dienstag, 14. November, um 20:00 Uhr in der Gast-
stätte ''La Corona''.

Wir freuen uns auf Sie und dich, kommunalpolitisch interes-
siert oder auch einfach nur mit Lust auf nette Gespräche in 
geselliger Runde. Alle Hettstadterinnen und Hettstadter sind 
herzlich willkommen.

ADVENTSFENSTER 2023 –  
GASTGEBER GESUCHT
Für die diesjährigen Adventsfenster suchen wir noch Gastgeber.

Wir freuen uns über Anfragen von Vereinen, Firmen und Pri-
vatpersonen, die uns bei der beliebten, vorweihnachtlichen 
Aktion unterstützen.

Mehr Infos und freie Termine können Sie erfragen bei  
Sebastian Zorn, Tel. 0172 – 1 84 19 53.

Kolpingstheater  
Hettstadt

 
„WO ZUR HÖLLE GEHT’S ZUM HIMMEL?“
eine Komödie in drei Akten von Andreas Wenig

Hallo liebe Theaterfreunde,
es ist wieder soweit, wir spielen für Sie / Euch am

Samstag, 11.11.2023,  19:30 Uhr
Samstag,  18.11.2023,  19:30 Uhr
Sonntag,  19.11.2023,  18:00 Uhr
Freitag,  24.11.2023,  20:00 Uhr
Samstag,  25.11.2023,  19:30 Uhr

Weitere Infos zum Stück entnehmen Sie dem Flyer, der dem-
nächst in ihrem Briefkasten, ist.

Kartenvorverkauf:
• am Mittwoch, 25. Oktober, von 18:00 bis 19:00 Uhr
• am Donnerstag, 26. Oktober, von 18:00 bis 19:00 Uhr 

im Pfarrheim St. Sixtus, Neuer Weg 10, Hettstadt
• ab 27. Oktober 2023 bei Getränke Wolf, Kirchgasse 9, 

Hettstadt. Montag - Freitag von 17:00 bis 18:00 Uhr und 
Samstag von 11:00 bis 12:00 Uhr.  
Auch telefonische Reservierung 0152 - 02 86 76 67

• an der Abendkasse

Preis: 8,00 € auf allen Plätzen

Reservierte Karten, die eine Woche vor der Vorstellung nicht 
gezahlt oder abgeholt worden sind, gehen wieder in den Ver-
kauf.

Die Karten werden ohne festen Platz (= freie Platzwahl) verkauft.

Auf bald!

Es grüßt Euch herzlichst

Eure Theaterbühne

Kirchgasse 9  ◦  97265 Hettstadt
Tel. 0931- 46 15 59  ◦ Mobil 0171- 46 56 091

E-Mail: info@schlosserei-k-wolf.de

Wir gestalten nach Wunsch des Kunden!

Anspruchsvolle Schlosserarbeiten
in Stahl und Edelstahl

ANZEIGE



32  Mitteilungsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Hettstadt   November 2023

ANZEIGE

Tickets unter: www.kulturscheune-hoechberg.de oder in der Bibliothek Markt Höchberg
kulturscheune höchberg, Wallweg 3, 97204 Höchberg @kulturscheunehoechberg

12.11.2023 - Birgit Süß
Kabarett „Das Graue vom Himmel“

19.11.2023 - Michael Martin
Multivision „Die Welt im Sucher“ - 14 Uhr

15.11.2023 - Seniorenbeirat
 „Höchberger Menschen & Gebäude aus alten Zeiten“

19.11.2023 - Michael Martin
Multivision „Planet Wüste“ - 17 Uhr

designmarkt
2.+3.12.

02.12 & 03.12.2023
OHA Designmarkt

Bleibe immer auf dem neuesten Stand und melde dich online für den Newsletter an!

23.11.2023 - Filmherbst
„Be kind rewind“

17.11.2023 - Tribal Vibes & the Birds reloaded
Konzert - Funk & 60‘s Beat

18.11.2023 - Valenske & Ruwe
Kabarett „Unfreiwillig witzig“

30.11.2023 - Pasquale Aleardi & die Phonauten
Konzert - Gute Laune Musik
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Greußenheim 

Foto: C. Hirschmann

Am Rande des Grundwasserschutzgebietes (70 h) in 
Greußenheim befindet sich ein Streuobstwiesenlehr-
pfad aus dem Jahre 2000, der nicht mehr anspre-
chend und verwittert ist.

Im Zusammenarbeit mit LPV, LBV und mit dem Amt 
für ländliche Entwicklung wurde das Gebiet auf sein 
Entwicklungspotenzial neu betrachtet und auf drei 
Tafeln neu, auf die Gemeinde Greußenheim bezogen, 
überarbeitet.

Die drei Tafeln beschreiben zum einen Kulturland-
schaft und Tierwelt, die Pflege und Verwertung, aber 
auch den Lebensraum von Streuobstwiesen.

Im Rahmen des Regionalbudgets des ILE-Zusam-
menschlusses der Allianz Waldsassengau und der 
Gemeinde Greußenheim wurde dieses Projekt entwi-
ckelt und gefördert.

Für die Förderung bedankt sich die Gemeinde  
Greußenheim aufs herzlichste!

Karin Kuhn

Erste Bürgermeisterin

WASSERSCHUTZGEBIET / STREUOBSTLEHRPFAD – 
REGIONALBUDGET DER ALLIANZ WALDSASSENGAU

Streuobstwiesenlehrpfad im Zeichen des Klimawandels 

QR-Code 
Wanderkarte
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BACKHÄUSLESFEST – NACHLESE
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,  
liebe Helferinnen und Helfer,
unser Backhäuslesfest 2023 war absolut ein Riesenerfolg. 
Unsere fränkischen Spezialitäten sind weit über die Grenzen 
Greußenheims hinaus bekannt, ebenso unsere offenen Höfe 
mit „Kunst und Kultur“ im Rahmen des Kulturherbstes des 
Landkreises Würzburg. Unzählige Besucher aus Nah und Fern 
genossen unser schönes Ambiente am Süßen Brünnle.

Im Namen der Gemeinde Greußenheim und des Vereins-
ringes bedanke ich mich bei allen teilnehmenden Vereinen, 
Organisationen, Verbänden und allen freiwilligen Helfern für 
die großartige ehrenamtliche Mitarbeit. Besonderer Dank geht 
an alle Anwohner, die die Unannehmlichkeiten dieser Veran-
staltung wieder einmal auf sich genommen haben und noch 
intensiv mitarbeiten. Schwerstarbeit leisteten, wie immer, die 
Auf- und Abbautruppe, die Backteams von Sibylle Kuhn, Bä-
cker Charly und Petra Gerberich, die unsere Gäste mit köst-
lichem Zwiebel-, Glumbe-, Apfel und Zwetschgenbloatz ver-
wöhnten. Ebenso tausend Dank an die Familie Schwab, die 
uner-müdlich den „ANGEMACHTEN“ zubereiteten. Dafür ein 
herzliches „Vergelt`s Gott“, auch für die gespendeten Zwie-
bel der Fa. Thomas Schwab aus Remlingen. Nicht mehr weg-
zudenken sind die vielen „Köstlichkeiten“ rund um den Fisch 
des Musikvereins. Ebenfalls Dankeschön an die Mitglieder 
des Sportvereins, der Freiwilligen Feuerwehr, der politischen 
Gruppierungen, der Malteser und des Bundes Naturschutz, 
der Theatergruppe „Vorhang auf“ und den FaschingsFreunden 
sowie dem Obst- und Gartenbauverein und den Landfrauen. 
Zusammen mit unserer Jugend ermöglichten sie die Bewirtung 
unserer Gäste mit Speisen und Getränken. Nicht zu vergessen 
unsere unermüdlichen Spüldienstgruppen. 

Für dieses unermüdliche ehrenamtliche Engagement aller Hel-
fer vielen „Herzlichen Dank“. Ohne euch wäre dieses Fest nicht 
durchführbar. Wir alle haben zum Gelingen dieses wunder-
schönen und beliebten Festes beigetragen.

Mitteilungen der Gemeinde Greußenheim

AKTUELLE   
INFORMATIONEN

Fotos: C. Hirschmann, K. Kuhn

STAND AUSSENANLAGEN GEISBERGHALLE
Der Beginn der Außenanlagen Geisberghalle hat begonnen. 
Zunächst wird der Hintereingang unserer Gaststätte neu herge-
stellt, damit Nino endlich ordentlich beliefert werden kann. Die 
hintere Zufahrt soll bis Weihnachten fertiggestellt sein. Bis dahin 
ist dieser Zugang für den sportlichen Bereich nicht möglich. Alle 
Sportler müssen über den Haupteingang die Halle erreichen. 

Ich bitte um Verständnis, aber organisatorisch war es anders 
nicht möglich.

3. GREUSSENHEIMER MUSIKTAGE  
IM RAHMEN DES KULTURHERBST  
DES LANDKREISES WÜRZBURG
Aller guten Dinge sind drei. Die 3. Greußenheimer Musiktage 
standen unter einem wunderbar sonnigen Stern, so dass die-
ses Jahr alle Veranstaltungen open air stattfinden konnten!

Es waren inspirierende Künstler von nah und fern, eine fan-
tastische Stimmung im Olymp Studio Hof von Samy und Birgit 
Saemann in der Pfarrgasse und viele verschiedene leckere Ver-
köstigungen. 

Ein ganz herzlicher Dank gilt unseren Helfern, ohne die wir 
den Event nicht stemmen könnten! Ebenso danken möchten 
wir unseren Partnern im Dorf, die uns mit leckerem Essen und 
Getränken versorgten. Auch unsere Schirmherrin Karin Kuhn 
stand uns wieder mit Rat und vor allem mit Tat zur Seite, ganz 
lieben Dank dafür!

Ein ganz großes Dankeschön geht selbstverständlich auch an 
die tollen Künstler, die voller mitreißender Leidenschaft, Au-
thentizität und Professionalität musizierten und zuletzt natür-
lich an das wundervolle Publikum, das dieses Jahr sogar am 
Country Abend die Stühle zur Seite ruckte um das Tanzbein zu 
schwingen.

Herzlichen Dank auch für alle Publikumsspenden für die freien 
Veranstaltungen. Ohne Euch, liebe Greußenheimer und Kul-
turfreunde aus allen umliegenden Orten, könnten wir dieses 
Festival nicht stemmen.

Fotos: Birgit Sämann
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SUCHEN SIE NOCH EIN PASSENDES  
WEIHNACHTSGESCHENK?
Etwas Besonderes aus Ihrem Heimatort? Die Greußenheimer 
Chronik: „Greußenheim – Geschichten und Geschichten –„ 
von unserer Mundart- und Heimatdichterin Reineldis Roth eig-
net sich hervorragend dafür. Mit viel Liebe und Herzblut wurde 
dieses Werk erstellt, das in keinem Greußenheimer Haushalt 
fehlen sollte. Ebenso eignet sich zum Verschenken unser Greu-
ßenheimer Dialektbuch, das im Rahmen unseres Kulturjahres 
herausgegeben wurde. Zusätzlich liegt in unserem Rathaus ein 
Postkartensortiment mit neuesten Impressionen vor. 

Wir freuen uns sehr über Ihre Nachfrage, Musterexemplare liegen 
im Rathaus.

NEUJAHRSEMPFANG  
DER GEMEINDE GREUSSENHEIM
Am Samstag, 6. Januar 2024, um 17:00 Uhr findet unser tra-
ditioneller Neujahrsempfang statt. Dabei möchten wir, wie im-
mer, verdiente Bürgerinnen und Bürger ehren. 

Da bei uns im Rathaus oft nicht bekannt ist, welche Leistungen 
und Erfolge von einzelnen Personen in Bereichen wie Sport, 
Musik, Sozialem, Ausbildung, beim Blutspenden usw. in den 
Jahren 2022/2023 erzielt werden konnten, sind wir auf Hilfe 
angewiesen. Sollten Ihnen in Ihrem Verein, in Ihrer Familie, 
Ihrer Nachbarschaft oder in Ihrem Bekanntenkreis Personen 
bekannt sein, die herausragende Erfolge in den vergangenen 
Jahren erzielen konnten, würden wir uns sehr freuen, wenn 
Sie uns diese bis spätestens Freitag, 24. November, melden 
würden.

Für Ihre Mithilfe im Voraus vielen Dank.

STAND WASSERSCHADEN KINDERHAUS
Derzeit wurde im Kinderhaus der Estrich wieder eingebaut, so 
dass in Kürze mit den Fliesenarbeiten und den Bodenbelägen 
sowie dem Einbau der Türen begonnen werden kann. Wir sind 
alle sehr zuversichtlich, dass der Umzug in unsere neuen Räu-
me auf jeden Fall vor Weihnachten stattfindet.

VOLKSTRAUERTAG AM 19.11.2023 UND  
ERÖFFNUNG DENKORT-DEPORTATIONEN 
AM RATHAUS
Einmal im Jahr gedenken auch wir in Greußenheim am Volks-
trauertag den Verstorbenen, insbesondere den Gefallenen 
und Vermissten der Kriege.

Alle Greußenheimer, einschließlich unserer Ortsvereine, ver-
sammeln sich am Sonntag, 19. November, nach dem Got-
tesdienst, an unserer Gedenkstätte am Kriegerdenkmal zur 
Kranzniederlegung, um unseren Toten zu gedenken. An dieser 
Stelle wird für jeden Gefallenen des 1. und 2. Weltkrieges eine 
Kerze entzündet. Bitte zeigen Sie Ihre Verbundenheit mit den 
Toten unserer Gemeinde durch Ihre Teilnahme. 

Anschließend eröffnen wir den Denkort-
Deportationen unterhalb des Rathauses 
(siehe auch Text auf der Titelseite).

Vielen herzlichen Dank!

AUFRUF ZUR EINREICHUNG VON  
FÖRDERANFRAGEN FÜR KLEINPROJEKTE IM 
REGIONALBUDGET 2024
Der ILE-Zusammenschluss Allianz Waldsassengau im Würzbur-
ger Westen e.V., zu dem auch die Gemeinde Hettstadt gehört, 
ruft unter dem Vorbehalt der Bewilligung durch das Amt für 
ländliche Entwicklung zur Einreichung von Förderanfragen für 
Kleinprojekte im Rahmen des Regionalbudgets auf. 

Mit dieser Förderung konnten in den letzten Jahren bereits 
der Grillplatz am ASP-Gelände und der Mehrgenerationen-Bio-
Schaugarten in Hettstadt realisiert werden. 

Die förderfähigen Ausgaben dürfen 20.000 EUR nicht überstei-
gen. Die Maßnahmen dürfen noch nicht begonnen sein und 
der Durchführungsnachweis muss bis spätestens 01.10.2024 
vorliegen.

Antragsberechtigt ist nicht nur die Gemeinde, sondern auch 
Vereine, Privatpersonen oder Personengesellschaften. 

Weitere Infos unter www.allianz-waldsassengau.de 
oder hier im Mitteilungsblatt auf Seite 8.mtteilungsblatt au

Bitte reichen Sie ihr Projekt bis spätestens 31. Januar 2024 ein!

Ihre / Eure

Karin Kuhn

Erste Bürgermeisterin

LIEBE LESERINNEN UND LESER,
wir würden gern an dieser oder einer anderen Stelle in Ihrem 
Gemeindeteil schöne Fotomotive aus der Gemeinde veröffent-
lichen, die Sie in Ihrem Garten, in Ihrer Umgebung oder beim 
Spaziergang in der Natur entdecken. 

Schicken Sie Ihre Bilder per E-Mail an: hettstadt@typo-werkstatt.de 

Betreff: Fotomotiv Greußenheim

Wir freuen uns darauf!  
Ronja Mende, Grafik/Layout | Typo-Werkstatt

Fotomotive  
aus Greußenheim

Leserfoto: Heike Wörner
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HERZLICHE EINLADUNG ZUR  
BÜRGERVERSAMMLUNG 2023

am Montag, 27. November 2023, 19:30 Uhr, 
in der Geisberghalle in Greußenheim

LIEBE BÜRGERINNEN UND BÜRGER,
ich lade Sie herzlich zur Bürgerversammlung 2023 in unserer Geisberghalle ein.  
Alle Greußenheimer Bürgerinnen und Bürger können Fragen und Anregungen vortragen.

Aus organisatorischen Gründen bitte ich Sie, gemeindliche Angelegenheiten, die in der Bürgerversammlung näher  
behandelt werden sollen, mittels dem nebenstehenden Wortmeldezettel spätestens bis Mittwoch, 8. November,  
im Rathaus Greußenheim oder in der Verwaltungsgemeinschaft Hettstadt abzugeben.

Den Wortmeldezettel können Sie gerne auch per E-Mail an rathaus@greussenheim.de übermitteln. 

FOLGENDE TAGESORDNUNG IST VORGESEHEN:
Begrüßung
1. Gedenken an die Verstorbenen 2023

2. Statistiken und Einblick in den kommunalen Haushalt

3. Rückblick 2023 und aktuelle Themen:
  - Abschluss Renovierung der Geisberghalle mit Gaststätte und Außenanlagen
  - Erweiterung des Kinderhauses am Geisberg - Eröffnung
  - Stand Haus der Begegnung
  - Stand Mehrgenerationenpark „Obere Mühle“
  - Stand zu den geplanten Windkraftanlagen
  - Stand zum geplanten Photovoltaikpark
  - Regionalbudget: Entstehung der neuen Tafeln Streuobstlehrpfad in Greußenheim
  - Sonstiges

4. Vorausschau

5. Wünsche und Anträge

Ich freue mich auf viele interessierte Besucher.

Karin Kuhn

1. Bürgermeisterin
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WORTMELDEZETTEL  
ZUR BÜRGERVERSAMMLUNG

am Montag, 27. November 2023, 19:30 Uhr, 
in der Geisberghalle in Greußenheim

Bitte Wortmeldezettel vollständig und gut leserlich ausfüllen und Erläuterungen beachten!

❒ Anfrage / Anliegen (keine Abstimmung)  ❒ Antrag (zur Abstimmung)

Möchten Sie mündlich vortragen?   ❒ ja   ❒ nein

Name, Vorname:  _______________________________________________________________

Straße, Haus-Nr.: _______________________________________________________________

Unterschrift:  _______________________________________________________________

Text des Antrages / der Anfrage (bitte formulieren Sie einen Antrag so, dass er mit „ich stimme zu“ oder „ich stimme nicht zu“ 
beantwortet werden kann, ggf. Zweitblatt anfügen):

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Begründung: ________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

BITTE NICHT BESCHRIFTEN:

❒ ohne Gegenstimme angenommen  ❒ mit Mehrheit angenommen

❒ ohne Gegenstimme abgelehnt  ❒ mit Mehrheit abgelehnt

Gemeinde Greußenheim    Eingangsdatum des Meldebogens: _____________________________

Antrag oder Anfrage: Was ist der Unterschied?
Über Anträge an die Bürgerversammlung stimmt die Versammlung am Ende der Bürgerversamm-lung ab. Stimmt die Ver-
sammlung dem Antrag mehrheitlich zu, ist er innerhalb einer Frist von längstens 3 Monaten dem Gemeinderat zur Behand-
lung vorzulegen. Über Anfragen findet keine Abstimmung statt. Sie werden nach Möglichkeit gleich in der Bürgerversamm-
lung oder zeitnah durch die Gemeindeverwaltung oder Bürgermeisterin beantwortet. Sowohl Anträge als auch Anfra-gen 
müssen nicht unbedingt mündlich vorgetragen werden. Bitte kreuzen Sie die entsprechende Rubrik oben im Meldebogen an. 
Die Versammlungsleitung wird ggf. Ihren Antrag verlesen.

Karin Kuhn, Erste Bürgermeisterin

Gemeinde Greußenheim
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Nachrichten aus dem Rathaus
 

SPRECHZEITEN DER BÜRGERMEISTERIN 
KARIN KUHN: 

Dienstags: 17:30 – 19:30 Uhr, sowie 

außerhalb der Sprechzeiten nach telefon. Vereinbarung

PERSONALAUSWEIS, REISEPASS  
UND KINDERAUSWEIS
Bitte beachten Sie, dass aufgrund der computertechnischen 
Voraussetzungen Ausweise (PA, RP, KA) nur in der VGem Hett-
stadt (Rathaus Hettstadt) und nicht im Rathaus Greußenheim 
beantragt werden können! 

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an das Einwohnermeldeamt 
im Rathaus in Hettstadt.

DEFEKTE STRASSENLATERNEN IM ORTSGEBIET
Bitte melden Sie defekte Straßenlaternen oder sonstige Schä-
den an den Laternen unter der Angabe der Laternennummer 
und des genau Standortes direkt an 

https://energieportal.bayernwerk.de/schadensmelder/ 
reporting/09679141

Sitzung des Gemeinderats

NÄCHSTER SITZUNGSTERMIN:  
DONNERSTAG, 16. NOVEMBER 2023, 
um 19:00 Uhr im Pfarrheim Greußenheim

Bei Bedarf kann es möglich sein, weitere Sitzungstermine festzu-
legen. Bitte beachten Sie hierzu die öffentlichen Aushänge. 

Zeigen Sie Interesse an der Arbeit des Gemeinderats und der Ver-
waltung und besuchen Sie den öffentlichen Teil der Sitzungen. 
Wir freuen uns über Ihren Besuch! 

ERREICHBARKEIT DES BAUHOFES GREUSSENHEIM 
(MIT WASSERVERSORGUNG) IN NOTFÄLLEN
Der Bauhof Greußenheim ist in Notfällen (insbesondere an 
den Wochenenden) unter folgender Telefonnummer erreichbar: 
Tel. 09369 - 98 16-14. 

Der Notruf wird entsprechend an den Bereitschaftsdienst um-
gehend weitergeleitet. 
Um Kenntnisnahme und Vormerkung wird gebeten. 

AUS DER GEMEINDERATSSITZUNG  
VOM 21.09.2023:

1. Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten 
Beschlüsse (Art. 52 Abs. 3 GO) sowie Bekanntgabe von Themen 
deren Grund der Geheimhaltung weggefallen sind

1.1 Neue Kinderhausleitung im Kinderhaus am Geisberg
Frau Weinhold stellte sich als zukünftige neue Kinderhausleitung ab dem 
01.09.2023 im Kinderhaus am Geisberg vor.

1.2 Bauvorhaben Haus der Begegnung;  
Beauftragung des Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinators
Der Gemeinderat beschloss die Auftragsvergabe für die Sicherheits- und 
Gesundheitsschutzkoordination an das Büro Thum Sicherheitstechnik 
aus München zu einem Bruttopreis von 5.518,03 € zu vergeben.

1.3 Information über den Abschluss einer Bauleistungsversicherung 
für den Bau des Haus der Begegnung
Der Gemeinderat beschloss den Abschluss einer Bauleistungsversiche-
rung bei der Versicherungskammer Bayern für einen Versicherungsbei-
trag in Höhe von 2.280,50 € mit einer Selbstbeteiligung in Höhe von 250 €.  
Die Versicherungssumme beläuft sich auf 2.714.921 €.

2. Informationen aus der Verwaltung

2.1 Informationen zu Straßenbauarbeiten in und um Greußenheim 
durch das Staatliche Bauamt
Die Verwaltung informiert über die anstehenden geplanten Straßenbau-
arbeiten durch das Staatliche Bauamt.
- Strecke: St2310   B8 - Greußenheim (inkl. OD)
   Zeitraum: 09.10. bis 22.10.2023
- Strecke: St2310  Greußenheim – Leinach 
   Zeitraum: 23.10. bis 15.12.2023
- Strecke: St2312   Waldbüttelbrunn – Kläranlage
   Zeitraum: KW 42 (16. - 20.10.2023)

Ausführliche Informationen mit den einzelnen Bauabschnitten stehen 
auf der Homepage der Gemeinde zur Verfügung.
Weitere Details, u. a. auch die direkten Anlieger betreffend, erteilt das 
Staatliche Bauamt Würzburg, Gebietsabteilung S2, Kroatengasse 4-8, 
97070 Würzburg. Die Erste Bürgermeisterin hat die Firmen im Gewerbe-
gebiet hierüber informiert. Jeder Bauabschnitt soll eine Woche dauern.

2.2 Information zur Bürgermeisterdienstbesprechung am 12.10.2023
Geschäftsleiter Thomas Aufmuth informiert über Neuerungen im Kom-
munalrecht. Es wurde mit einer Novelle die Gemeindeordnung, die Ver-
waltungsgemeinschaftsordnung, das KommZG sowie das Kommunal-
wahlrecht geändert.
Im Rahmen der Bürgermeisterdienstbesprechung vom 09.10.23 soll das 
Thema den Bürgermeistern erläutert werden. Der Geschäftsleiter wird 
eine kürzere Zusammenfassung nach dieser Veranstaltung für die Ge-
meinderatsmitglieder vorbereiten.

2.3 Information zur Stellungnahme der Gemeinde Greußenheim 
zum Wasserschutzgebiet "Zeller Quellstollen"
Alle Informationen wurden hierzu bereitgestellt. Anlage 1 (Erläuterungs-
bericht), Anlage 12 (Schutzgebiets-Verordnung) und 12a (Erläuterung 
der Schutzgebietsverordnung) sind die wesentlichen Anlagen, welche 
sich die Mitglieder des Gemeinderats anschauen sollten.

3. Informationen der Bürgermeisterin

3.1 Informationen zum Kinderhaus am Geisberg
Die neue Kinderhausleitung und die neuen Mitarbeiter werden zusam-
men mit dem vorhandenen Personal einen Neuanfang starten.
Beim Wasserschaden wurde die Dämmung verlegt. Die Firma Gucken-
berger verlegt die Fußbodenheizung, danach folgt der Estrich. 

3.2 Informationen zum Haus der Begegnung
Der Aushub wird nächste Woche abgefahren. 
Bei der Begehung der Außenanlagen wurde festgestellt, dass die Zufahrt 
von oben zuerst angegangen wird. Es könnten hier zusätzlich vier Park-
plätze seitlich eingebaut werden. 
Es werden mehrere Varianten gezeigt:
Variante 1: die Möglichkeit, fünf Parkplätze waagrecht entstehen zu lassen.
Variante 2: hier könnten vier Parkplätze entstehen, die schräg angefahren 
werden können. In beiden Fällen muss ein Stück der Hecke entfernt wer-
den, alles andere bleibt bestehen. 
Im Gremium besteht hiermit Einverständnis für Variante 2.
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3.3 Abenteuerspielplatz
Ein Teil der Kinder konnte erfreulicherweise in Hettstadt den Abenteuer-
spielplatz besuchen, andere Kinder konnten in Veitshöchheim unterge-
bracht werden. Die Gemeinde beteiligt sich in Hettstadt an den Kosten 
in Höhe von 1.581 €.

4. Information, Beratung und Beschlussfassung über die Annahme 
von Spenden für die Gemeinde Greußenheim  
(1. Halbjahr 2023 – Stand 30.06.2023)
Gemäß Ziffer 3.3 der Handlungsempfehlung für den Umgang mit Spen-
den, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen für kommunale Zwecke 
vom Bayer. Staatsministerium des Innern (Anlage zum IMS vom 27. Ok-
tober 2008) befindet der Gemeinderat über die Annahme des Zuwen-
dungsangebots (hier: Spende).
Die Liste der Spender/Innen wurde als Tischvorlage in der Sitzung ver-
teilt und anschließend wieder eingesammelt. 

Der Gemeinderat beschließt die Annahme der Spenden für das 1. Halb-
jahr 2023 entsprechend der vorgelegten Aufstellung. 

Einstimmig beschlossen:  Ja 9 Nein 0  

5. Kommunaler Reisemobil- und Camping-Tourismus
In der Sitzung vom 22.06.2023 wurde das Thema schon grundsätzlich er-
wähnt: Die Erste Bürgermeisterin zeigte eine Broschüre der Kommunale 
Reisemobil und Camping Tourismus. In der letzten Lenkungsgruppensit-
zung der Allianz Waldsassengau am 20.06.2023 wurde die Möglichkeit 
für kommunalen Reisemobil- und Campingtourismus vorgestellt. 
Mittlerweile wurde die Broschüre an den gesamten Gemeinderat ver-
sandt. Die Gemeinde Greußenheim liegt weder am Main und verfügt 
auch über kein Schwimmbad, was für Campingplatz-Benutzer mögli-
cherweise von großer Bedeutung wäre. Es stellt sich deshalb die Frage, 
ob es sinnvoll ist, in Greußenheim Reise- und Campingtourismus in Er-
wägung zu ziehen.

Der Gemeinderat beschließt, Kommunalen Reisemobil- und Camping-
tourismus in Greußenheim entstehen zu lassen.

Einstimmig abgelehnt: Ja 0 Nein 9  

6. Information, Beratung und Beschlussfassung über den 
Abschluss einer Elementarversicherung für die gemeindlichen 
Gebäude in der Gemeinde Greußenheim
Mit Angebot vom 29.06.2023 bietet die Versicherungskammer Bayern 
eine Elementarversicherung für die gemeindlichen Gebäude in der Ge-
meinde Greußenheim an. 
In einer Elementarversicherung sind folgende Risiken versichert: Über-
schwemmung, Überflutung des Grund und Bodens durch Ausuferung 
von oberirdischen (stehenden oder fließenden) Gewässern oder durch 
Witterungsniederschläge (Starkregen), daraus hervorgerufener Rück-
stau (bei Rückstausicherung), Erdfall (Erdsenkung)/Erdrutsch, Schnee-
druck, Lawinen, Erdbeben, Vulkanausbruch.
Gemäß dem Angebot ist jedes Gebäude und Anlagen mit einer Höchst-
entschädigung von maximal 5.000.000 € pro Jahr und Versicherungsort 
versichert. Versichert sind sowohl Schäden am Gebäude (Geb) als auch 
am Inventar (Inh). Sofern für das jeweilige Objekt eine Inventarversi-
cherung besteht. 
Um den Versicherungsbeitrag zu berechnen, teilt die Versicherungskam-
mer Bayern die Gebäude und Anlagen anhand der Lage, des Umfelds 
(am Hang gelegen, neben einem Bach etc.) in Risikozonen ein. Bis auf 
das Backhaus (Risikozone CA) wurden alle Gebäude und Anlagen in die 
Risikozone AA eingestuft. Des Weiteren ist für die Berechnung des Ver-
sicherungsbeitrags der jeweilige Versicherungsumfang (VSU in Euro) für 
die Gebäude und den Inhalt maßgeblich. 
Dies bedeutet, dass alle Gebäude und Anlagen ohne Selbstbeteiligung 
mit 1.000 €, 2.500 € und 5.000 € Selbstbeteiligung versichert werden 
können. Ohne SB liegt die Versicherungssumme pro Jahr bei 3.270,72 €,  
mit 1.000 € SB bei 3.029,39 €, mit 2.500 € SB bei 2.766,74 € und bei 5.000 €  
SB bei 2.464,73 €. Für das Backhaus ist eine Selbstbeteiligung von min-
destens 5.000 € je Schadenfall nötig. 

Die weiteren Stufen für das Backhaus liegen bei 10.000 €, 15.000 € und 
20.000 € Selbstbeteiligung. Die Versicherungsbeiträge sind bei 5.000 € 
SB 12,50 €, bei 10.000 € SB 11,78 €, bei 15.000 € SB 11,54 € und bei 
20.000 € SB 11,31 €. 
Es ist möglich, das Angebot der Versicherungskammer nur für bestimm-
te Gebäude anzunehmen bzw. bestimmte Gebäude nicht gegen Elemen-
tarschäden zu versichern. Die Gesamtkosten pro Jahr hängen von der 
gewünschten Selbstbeteiligung ab.
Der teuerste Beitrag liegt bei 3.283,22 €. Hier wären die Gebäude und 
Anlagen in der Risikozone AA ohne Selbstbeteiligung und das Backhaus 
mit 5.000 € Selbstbeteiligung versichert. Der günstigste Beitrag liegt bei 
2.476,04 €. Hier wären alle Gebäude und Anlagen in der Risikozone AA 
mit einer Selbstbeteiligung von 5.000 € je Gebäude und das Backhaus in 
Risikozone CA mit einer Selbstbeteiligung von 20.000 € versichert. 

Der Gemeinderat beschließt das Angebot der Versicherungskammer 
Bayern vom 29.06.2023 für eine Elementarversicherung anzunehmen. 
Alle Gebäude und Anlagen der Gemeinde Greußenheim in Risikozone AA 
sollen ohne Selbstbeteiligung versichert werden. Das Backhaus in Risiko-
zone CA soll mit einer Selbstbeteiligung von 5.000 € abgesichert werden. 

Mehrheitlich beschlossen:  Ja 7 Nein 2  

7. Bauanträge

7.1 Erneute Beratung zu einer Bauvoranfrage "Neubau eines Einfamilien-
wohnhauses mit Garage auf der Fl.Nr. 274 der Gemarkung Greußenheim"
Die Bauvoranfrage wurde in der Sitzung des Gemeinderats am 
20.10.2022 behandelt. 
Auszug aus der Sitzung: Am 06.09.2022 ist bei der Verwaltung eine Bau-
voranfrage zum Neubau eines Einfamilienwohnhauses mit Garage auf 
der Fl.Nr. 274 der Gemarkung Greußenheim eingegangen. Das Grund-
stück befindet sich am Rande des Kerngebiets und ist nur mit einer Stra-
ße erschlossen. Die Bauwilligen möchten die grundsätzliche Bebauung 
des Grundstücks abklären.
Hintergrund: Im Jahr 2002 hatte bereits der Bauwillige einen Antrag auf 
Vorbescheid gestellt. Der Antrag wurde in der Gemeinderatssitzung 
13.02.2022 behandelt und ein Beschluss wurde nicht getroffen, da der 
Gemeinderat erhebliche Zweifel hatte, ob und inwieweit ein Einverneh-
men durch den Gemeinderat erteilt werden kann. Das hatte den Grund, 
dass im Jahr 2002 am westlichen Grundstück eine Betriebsstätte be-
stand. Somit wurde das Landratsamt mit der Klärung beauftragt. Das 
Landratsamt hat den Antrag auf Vorbescheid abgelehnt.
Im Jahr 2008 wurde wieder der Antrag auf Vorbescheid mit neuem Sach-
stand gestellt. Das Landratsamt Würzburg hat den Antrag wiederholt 
abgelehnt, mit der Begründung:
„Das geplante Einfamilienhaus ist bauplanungsrechtlich unzulässig. Das 
Grundstück mit der Fl.Nr. 274 der Gemarkung Greußenheim liegt weder 
im Geltungsbereich eines rechtsverbindlichen Bebauungsplans noch in-
nerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile von Greußenheim. 
Die vorhandene Bebauung östlich der Kreuzwegstraße endet nördlich der 
von West nach Ost durchlaufenden Grundstücksgrenzen zu den südlich 
gelegenen Grundstücken mit den Fl.Nrn. 274, 217/1, 269 und 251/1.
Die nördliche und westlich des Baugrundstücks vorhandene Bebau-
ung vermittelt keinen Bebauungszusammenhang für das Grundstück 
des Antragstellers. Ein Bebauungszusammenhang ist nach ständiger 
Rechtsprechung dann zu bejahen, wenn eine tatsächlich vorhandene, 
aufeinander folgende zusammenhängende Bebauung das betreffende 
Grundstück in einer Weise einbezieht, dass es selbst am Eindruck der 
Geschlossenheit und Zusammengehörigkeit teilnimmt. Grundsätzlich 
endet daher der im Zusammenhang bebaute Ortsteil mit der letzten Be-
bauung. Die sich hieraus anschließenden selbstständigen Flächen gehö-
ren zum Außenbereich.“
Außerdem wurde auf den Futtermittelhandelbetrieb auf der Fl.Nr. 1316 
verwiesen, dass durch die Geruchsbelästigung auf der Fl.Nr. 274 keine 
Bebauung möglich ist.
Der Futtermittelhandelbetrieb auf der Fl.Nr. 1316 wurde im Jahr 2013 
abgemeldet, aber auf eine andere Person mit einer Umbenennung an-
gemeldet. Der Bauwillige geht im Schreiben davon aus, dass kein Betrieb 
mehr besteht.
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Zurzeit: Nach der Lage des Grundstücks, muss erst geklärt werden, ob 
das Vorhaben mit den jetzigen Erkenntnissen nach § 34 BauGB behan-
delt werden kann.
Nördlich und westlich bestehen bereits Gebäude. Das westliche Ge-
bäude auf der Fl.Nr. 1316 wurde das letzte Mal im Jahr 2007 nach § 34 
BauGB behandelt und genehmigt (damals noch Betrieb).
Aus Sicht der Verwaltung könnte das Grundstück – nachdem die Fl.Nr. 
1316 in reduziertem Betrieb genutzt wird – als Lückenschluss angesehen 
werden. Dies sollte aber durch das Landratsamt Würzburg geklärt wer-
den, da evtl. weitere Behörden gehört werden müssen.
Zur Erschließung: Bei der Erschließung muss sich der Bauwillige an die 
Versorgungsunternehmen für Strom und Telefonie wenden. In der Stra-
ße Mühlweg liegt eine DN 150 PVC Leitung, somit wäre ein Anschluss mit 
Wasser möglich.
Beim gemeindlichen Kanal sieht die Sache anders aus. Der Kanal ver-
läuft ca. 60 m südöstlich der Fl.Nr. 214 vor dem Ziegelbach. Bei der ein-
gereichten Planung wurde ein neues Schachtbauwerk und ein Anschluss 
am bestehenden Schachtbauwerk eingezeichnet. Ein derartiger An-
schluss am bestehenden Schachtbauwerk kann nicht gewährt werden. 
Der Anschluss muss am Kanalrohr GFK DN 400 oder am STZ DN 300 
erfolgen. Außerdem muss ein Schachtbauwerk bei jeden Abzweigungen 
– im aktuellen Fall mind. zwei Stück – gebaut werden. Die Kosten sind 
durch eine Sondervereinbarung mit der Gemeinde durch den Bauwilli-
gen zu tragen.

Der Gemeinderat Greußenheim beschließt, dass die Bauvoranfrage zur 
Immissionsprüfung an das Landratsamt Würzburg weitergeleitet wird. 
Nach der Prüfung und Aussage wird die Bauvoranfrage wiederholt in 
einer Gemeinderatssitzung behandelt.

Einstimmig beschlossen: Ja 10 Nein 0  

Stand 04.09.2023: Das Landratsamt Würzburg sieht das Grundstück – 
sofern es durch eine Sondervereinbarung erschlossen wird – baupla-
nungsrechtlich als zulässig.
Die Stellungnahme des LRA Würzburg vom 18.07.2023:
Das Vorhabensgrundstück liegt nach Einschätzung der unteren Bauauf-
sichtsbehörde im bauplanungsrechtlichen Außenbereich nach § 35 Bau-
gesetzbuch (BauGB). Öffentliche Belange stehen dem Vorhaben nicht 
entgegen. Der gemeindliche Flächennutzungsplan stellt für das Grund-
stück ein "Dorfgebiet" dar. Das Vorhaben entspricht daher den Darstel-
lungen des Flächennutzungsplans, da Dorfgebiete auch dem Wohnen 
dienen.
Hinsichtlich der immissionsschutzrechtlichen Problematik mit der ge-
werblichen Betätigung auf dem in der Nähe befindlichen Grundstück 
FI.Nr. 1316 ist festzustellen, dass der Gewerbetreibende nach den Vor-
gaben der TA-Lärm nur solchen Lärm erzeugen darf, wie dies ein Dorf-
gebiet zulässt. Einer möglichen Bebauung auf dem Vorhabensgrund-
stück steht die gewerbliche Betätigung daher nicht entgegen.
Stellungnahme der Verwaltung: Die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit 
ist nur gegeben, wenn die Erschließung gesichert ist. Wie bereits in der 
Sitzung vom 20.10.2022 zum Kanal erläutert, bestimmt die Gemeinde 
das Unternehmen und die Ausführung. Durch die Sondervereinbarung 
muss der Antragssteller die Kosten tragen.
Dazu wird mit einem durch die Gemeinde gewählten Unternehmen eine 
Kostenschätzung erstellt. Diese Kostenschätzung muss mit dem Antrag-
steller in der Sondervereinbarung vertraglich geregelt werden.
Es gibt evtl. zwei Möglichkeiten, den Kanalanschluss herzustellen. Die 
Erste wäre ein Anschluss an der Hauptstraße. Dies muss mit dem Staatli-
chen Bauamt abgesprochen werden, da die Deckschicht in Kürze erneu-
ert werden soll. Es wäre zu prüfen, ob die Höhenanpassung technisch 
machbar ist.
Die zweite Möglichkeit besteht, an den Kanal am Ziegelbach anzuschlie-
ßen. Es besteht eine hohe Investition in die Option, da aufgrund der 
Nähe zum Bach umfangreiche Sicherungsmaßnahmen erforderlich sein 
könnten.
Im Gemeinderat wurde über den Vorgang diskutiert. In der Vergangen-
heit wurden keine Neu-Bebauungen im Außenbereich zugelassen. Der 
Gemeinderat sieht durch die Nähe zu einem Gebäude, das nach § 35 

Abs. 1 BauGB erbaut wurde, keinen Grund, nicht privilegierte Neu-Be-
bauungen zuzulassen. Ein Kanalanschluss, durch die Lage des Grund-
stücks, birgt hohen Aufwand und wenig Erfolgschancen. Eine Erschlie-
ßung aus Sicht der Verwaltung und Gemeinde ist somit nicht gesichert.

Der Gemeinderat beschließt, dass die Erschließung des Grundstücks mit 
der Fl.Nr. 274 mit Kanal- und Wasserleitung über eine Sondervereinba-
rung erstellt werden soll. Die gesamten Kosten der Planung und Ausfüh-
rung muss der Antragsteller tragen.

Einstimmig abgelehnt: Ja 0 Nein 9  

7.2 Errichtung einer Gartenlaube und Einfriedung des Gartens auf 
Fl.Nr. 1309, Nähe Kreuzwegstraße
Bezugnehmend auf den TOP 8.1 aus der Gemeinderatssitzung vom 
27.04.2023.
Das Bauamt des Landratsamtes Würzburg hat mit Schreiben vom 
24.05.2023 um Umplanung der Antragsunterlagen in Punkto „Einfrie-
dung“ aufgefordert. 
Ergänzende Erläuterung des Antragstellers: „Aufgrund des verweigerten 
Einvernehmens der Gemeinde Greußenheim zur Errichtung einer Ein-
friedung mit einer Höhe von 2,0 m mit PV-Modulen, wird der Antrag mit 
ergänzten „a“-Plänen erneut, mit der Bitte um Erteilung der Baugeneh-
migung „Höhe 1,80 m“, vorgelegt.
Ebenso wurde in der Anlage 2 „Baubeschreibung zum Bauantrag vom" 
unter 3. Vorhaben - sonstige ergänzende Angaben, die Angabe: „evtl. An-
bringen von PV-Modulen senkrecht  aufgeständert" entfernt."
Stellungnahme der Verwaltung: Im Rahmen eines Baugenehmigungs-
verfahrens Az: V/24-602-0297/84 Gr von 1984 wurde bewilligt, dass eine 
Einfriedung mit einer Höhe von 1,80 m an nördlicher Grenze errichtet 
werden darf. 
Dem Ersuchen des Antragstellers, die Einfriedung auf dem gesamten 
Grundstück mit einer Höhe von 1,80 m zu errichten, kann aus Sicht der 
Verwaltung stattgegeben werden, da in unmittelbarer Nachbarschafft 
und auf dem eigenen Grundstück bereits Einfriedungen mit dieser Höhe 
bewilligt und gebaut wurden.
Die nachbarschaftsschützenden Belange bleiben gewahrt.

Das gemeindliche Einvernehmen zur Errichtung einer Einfriedung mit 
einer Höhe von 1,80 m wird erteilt.

Einstimmig beschlossen: Ja 9 Nein 0  

7.3 Bauantrag zum Neubau eines Einfamilienhauses mit Garage auf 
der Fl.Nr. 18545/24, Franz-Fleischer-Straße 24
Am 11.09.2023 ist ein Bauantrag zum Neubau eines Einfamilienhauses 
mit Garage auf der Fl.Nr. 18545/24, Franz-Fleischer-Straße 24, bei der 
Verwaltung eingegangen. Das Vorhaben befindet sich im Geltungsbe-
reich des Bebauungsplans „An der Röthe“ mit der 3. Änderung. Somit 
richtet sich die Genehmigungsfähigkeit nach § 30 BauGB.
Mit dem Bauantrag wurden zwei Befreiungen beantragt. Der erste Be-
freiungsantrag wurde zur Kniestockhöhe gestellt. In den Festsetzungen 
des Bebauungsplans sind Kniestöcke über 30 cm als unzulässige Anla-
ge festgesetzt. Geplant ist ein Kniestock mit einer Höhe von 1,50 m. Ein 
Kniestock mit 1,50 m ist städtebaulich vertretbar und wurde bereits auf 
der Fl.Nr. 19220/14 (1,52 m Kniestockhöhe) und Fl.Nr. 19220/13 (1,43 m 
Kniestockhöhe) befreit.
Der zweite Befreiungsantrag wurde auf die Errichtung einer Dachgaube 
gestellt. Diese sind in den Festsetzungen ab einer Dachneigung von 35° 
erlaubt. Die Dachgaube hält diese Festsetzungen ein und bedarf keiner 
Befreiung.
Dem Antrag wurde auch eine Abstandsflächenübernahme durch die 
Fl.Nr. 18545/1 beigefügt. Ein Nachbar hat nicht unterschrieben. Nach 
Aussage des Antragstellers wurde dieser beteiligt und kam nicht dazu. 
Sollte eine Baugenehmigung durch die Untere Bauaufsichtsbehörde 
erfolgen, wird dem Nachbar ein Abdruck des Bescheids zugestellt. Of-
fizielle Bedenken wurden bei der Verwaltung zum Vorhaben durch die 
Nachbarschaft nicht geäußert.
Aus Sicht der Verwaltung kann das gemeindliche Einvernehmen erteilt werden.
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Das gemeindliche Einvernehmen zum Neubau eines Einfamilienhause 
mit Garage und der Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungs-
plans „Kniestockhöhe auf 1,50 m“ auf der Fl.Nr. 18545/24, Franz-Flei-
scher-Straße 24, wird erteilt.

Einstimmig beschlossen: Ja 9 Nein 0  

7.4 Bauantrag zu energetischen Sanierung eines bestehendes  
Wohnhaus mit Neubau eines Balkons und zwei Dachgauben  
auf der Fl.Nr. 18566, Sudetenstraße 2
Am 11.09.2023 ist ein Bauantrag zu energetischen Sanierung eines beste-
henden Wohnhauses mit Neubau eines Balkons und zwei Dachgauben 
auf der Fl.Nr. 18566, Sudetenstraße 2, bei der Verwaltung eingegangen. 
Das Grundstück liegt nicht im Geltungsbereich eines Bebauungsplans und 
somit richtet sich die Genehmigungsfähigkeit nach § 34 BauGB.
Zum Vorhaben: Es sollen größere Umbaumaßnahme im Innenbereich des 
Gebäudes durchgeführt werden, sodass aus drei Wohneinheiten nur zwei 
Wohneinheiten entstehen. Geplant ist, im nördlichen Bereich, ein Teilab-
bruch und ein Neubau von ca. 25 m² herzustellen. Dieser Anbau soll auch 
als Dachterrasse/Balkon genutzt werden. Auf der Süd- und Nordseite sind 
Dachgauben geplant. Die Außenwirkung des Gebäudes von der Straßen-
seite ändert sich kaum und fügt sich in die nähere Umgebung ein. Stell-
plätze sind bereits vorhanden und im Antrag nachgewiesen.
Stellungnahme Verwaltung: Aus Sicht der Verwaltung bestehen keine 
Bedenken zum Vorhaben und das gemeindliche Einvernehmen kann 
erteilt werden.

Das gemeindliche Einvernehmen wird zu energetischen Sanierung einem 
bestehenden Wohnhaus mit Neubau eines Balkons und zwei Dachgau-
ben auf der Fl.Nr. 18566, Sudetenstraße 2, erteilt.

Einstimmig beschlossen: Ja 9 Nein 0  

8. Haus der Begegnung

8.1 Beschlussfassung zum Bauvorhaben Haus der Begegnung;  
Vergabe des Gewerks 150 Gerüstbauarbeiten
Am Donnerstag, 14.09.2023, fand die Submission zu o. g. Bauvorhaben 
Gewerk „150 Gerüstbauarbeiten“ statt.
Als Vergabeverfahren wurde gem. VOB/A die „Beschränkte Ausschrei-
bung ohne Teilnehmerwettbewerb“ gewählt.
6 Firmen wurden gebeten, ein Angebot abzugeben. 5 Angebote gingen ein.
Das Architekturbüro Rösch - Hanisch aus Würzburg hat eine Prüfung 
und Wertung der Angebote vorgenommen: Bei keinem der Angebote lag 
ein Ausschlussgrund vor. Ergebnis des Preisspiegels: 1. Fuchs Gerüstbau 
GmbH, Eisingen: 16.723,43 €
Das Angebot der Fa. Fuchs Gerüstbau GmbH aus Eisingen mit einer Brutto- 
angebotssumme von 16.723,43 € ist das wirtschaftlichste Angebot.
Vergabevorschlag: Da keinerlei technische oder wirtschaftliche Beden-
ken bestehen, schlägt das Architekturbüro vor, den Auftrag an die Fa. 
Fuchs Gerüstbau GmbH aus Eisingen zu erteilen.

Der Gemeinderat beschließt, die Auftragsvergabe „150 Gerüstbauarbei-
ten“ zur Baumaßnahme „Haus der Begegnung“ an die Fa. Fuchs Gerüst-
bau GmbH aus Eisingen zu einem Bruttoangebotspreis von 16.723,43 € 
zu vergeben.

Mehrheitlich beschlossen: Ja 6 Nein 3  

8.2 Beschlussfassung zum Bauvorhaben Haus der Begegnung;  
Vergabe des Gewerks 160 Zimmererarbeiten
Am Donnerstag, 14.09.2023, fand die Submission zu o. g. Bauvorhaben 
Gewerk „160 Zimmererarbeiten“ statt.
Als Vergabeverfahren wurde gem. VOB/A die „Beschränkte Ausschrei-
bung ohne Teilnehmerwettbewerb“ gewählt.
11 Firmen wurden gebeten, ein Angebot abzugeben. 4 Angebote gingen ein.
Das Architekturbüro Rösch - Hanisch aus Würzburg hatte eine Prüfung 
und Wertung der Angebote vorgenommen:
Bei einem der Angebote liegt ein Ausschlussgrund vor. Ergebnis des 
Preisspiegels: Bedachung Thilo Hammer, Arnstein: 91.347,40 €

Das Angebot der Fa. Bedachung Thilo Hammer aus Arnstein mit einer 
Bruttoangebotssumme von 91.347,40 € ist das wirtschaftlichste Angebot.
Vergabevorschlag: Da keinerlei technische oder wirtschaftliche Beden-
ken bestehen, schlug das Architekturbüro vor, den Auftrag an die Fa. 
Bedachung Thilo Hammer aus Arnstein zu erteilen.

Der Gemeinderat beschließt, die Auftragsvergabe „160 Zimmererarbei-
ten“ zur Baumaßnahme „Haus der Begegnung“ an die Fa. Bedachung  
Thilo Hammer aus Arnstein zu einem Bruttoangebotspreis von 91.347,40 €  
zu vergeben.

Mehrheitlich beschlossen: Ja 5 Nein 4  

8.3 Beschlussfassung zum Bauvorhaben Haus der Begegnung;  
Vergabe des Gewerks 170 Dachdecker- und Spenglerarbeiten
Am Donnerstag, 14.09.2023, fand die Submission zu o. g. Bauvorhaben 
Gewerk „170 Dachdecker- und Spenglerarbeiten “ statt.
Als Vergabeverfahren wurde gem. VOB/A die „Beschränkte Ausschrei-
bung ohne Teilnehmerwettbewerb“ gewählt.
12 Firmen wurden gebeten, ein Angebot abzugeben. 4 Angebote gingen ein.
Das Architekturbüro Rösch - Hanisch aus Würzburg hat eine Prüfung 
und Wertung der Angebote vorgenommen: Bei keinem der Angebote 
lag ein Ausschlussgrund vor. Ergebnis des Preisspiegels: 1 Genheimer 
GmbH, Würzburg: 99.123,67 €
Das Angebot der Fa. Genheimer GmbH aus Würzburg mit einer Brutto-
angebotssumme von 99.123,67 € ist das wirtschaftlichste Angebot.
Vergabevorschlag: Da keinerlei technische oder wirtschaftliche Beden-
ken bestehen, schlug das Architekturbüro vor, den Auftrag an die Fa. 
Genheimer GmbH aus Würzburg zu erteilen

Der Gemeinderat beschließt, die Auftragsvergabe „170 Dachdecker- und 
Spenglerarbeiten“ zur Baumaßnahme „Haus der Begegnung“ an die  
Fa. Genheimer GmbH aus Würzburg zu einem Bruttoangebotspreis von 
99.123,67 € zu vergeben.

Mehrheitlich beschlossen: Ja 5 Nein 4  

8.4 Beschlussfassung zum Bauvorhaben Haus der Begegnung;  
Vergabe des Gewerks 200 Fensterbauarbeiten
Am Donnerstag, 14.09.2023, fand die Submission zu o. g. Bauvorhaben 
Gewerk „200 Fensterbauarbeiten“ statt.
Als Vergabeverfahren wurde gem. VOB/A die „Beschränkte Ausschrei-
bung ohne Teilnehmerwettbewerb“ gewählt.
8 Firmen wurden gebeten, ein Angebot abzugeben. 1 Angebot ging ein.
Das Architekturbüro Rösch - Hanisch aus Würzburg hatte eine Prüfung 
und Wertung der Angebote vorgenommen:
Bei keinem der Angebote lag ein Ausschlussgrund vor. Ergebnis des 
Preisspiegels: Schmelz Metallbau GmbH & Co. KG, Karbach, 211.153,60 €
Das Angebot der Fa. Schmelz Metallbau GmbH & Co. KG aus Karbach mit 
einer Bruttoangebotssumme von 211.153,60 € ist das wirtschaftlichste 
Angebot.
Vergabevorschlag: Da keinerlei technische oder wirtschaftliche Beden-
ken bestehen, schlug das Architekturbüro vor, den Auftrag an die Fa. 
Schmelz Metallbau GmbH & Co. KG aus Karbach zu erteilen.

Der Gemeinderat beschließt, die Auftragsvergabe „200 Fensterbauar-
beiten“ zur Baumaßnahme „Haus der Begegnung“ an die Fa. Schmelz 
Metallbau GmbH & Co. KG aus Karbach zu einem Bruttoangebotspreis 
von 211.153,60 € zu vergeben.

Mehrheitlich beschlossen: Ja 5 Nein 4  

10. Willkommensschilder am Ortseingang der Gemeinde Greußenheim
Das Gremium ist sich einig, dass die Holzschilder abgebaut werden müs-
sen. Bürgermeisterin Kuhn wird sich darum kümmern.

Gekürzte Fassung. Ausführliche Protokolle können im Rathaus eingesehen werden. 
Die Genehmigung der Protokolle ergeht in der nächsten Gemeinderatssitzung. 
Eventuelle Einwände werden ggf. im folgenden Mitteilungsblatt richtig gestellt.
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  SONNENSCHUTZ

Friedenstr. 6   
97259 Greußenheim

www.duerr-gardinen.de

WWiirr  bbeerraatteenn  SSiiee  ddoorrtt,,  wwoo  eess  aauucchh  
SSiinnnn  mmaacchhtt::    DDiirreekktt  bbeeii  IIhhnneenn  ZZuuhhaauussee..

Lieferung und Montage zum  Festpreis, 
ein Anruf genügt!
Die Telefonnummer für ein schöneres
Zuhause: 09369/700

GARDINEN
PPLLIISSSSEEEE`̀SS

ERFAL

UNLAND

Fuderer Real Estate GmbH 
Lizenzpartner der Engel & Völkers Residential GmbH 

Tel. +49-931-99 17 500 · Wuerzburg@engelvoelkers.com 
www.engelvoelkers.com/wuerzburg

Möchten Sie wissen, welches Potenzial Ihre 
Immobilie hat? Mittels QR-Code oder unter 
www.immo-online-bewerten.de erhalten Sie 
schnell und präzise eine kostenlose Erstein-
schätzung.

Sandra Fuderer 
Gesellschafterin

Immobilie kostenlos 
online bewerten 

mit QR-Code

MAURICE
Verlegung von Holzböden und 
noch vieles mehr rund ums Holz
kompetent • schnell • zuverlässig

Tel.: +49 (0)931/45 25 88 60
mauricemoebelmontage@icloud.com
maurice-moebelmontage.de

Maurice Petzlitz
Thüngersheimerstr. 111
97209 Veitshöchheim

Fotos: iStock
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GENERALVERSAMMLUNG
Am Sonntag, 12. November, um 10:30 Uhr findet die  
Generalversammlung des Musikvereins Greußenheim e.V.  
im Pfarrheim Greußenheim statt. 

Tagesordnung:
Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden
 1. Bericht des Vorsitzenden 
 2. Bericht der Abteilungsleiter
 3. Kassenbericht
 4. Bericht der Kassenprüfer
 5. Entlastung der Vorstandschaft
 6. Neuwahl des 1. Vorsitzenden
 7. Sonstiges, Wünsche und Anträge

Im Anschluss an die Generalversammlung laden wir zum ge-
mütlichen Beisammensein mit Weißwurstfrühstück recht herz-
lich ein.

Gemäß § 9 Abs. 2 der Vereinssatzung sind Anträge an die  
Generalversammlung spätestens eine Woche vorher schrift-
lich an den Vorstand zu richten.

Wir bitten um zahlreiches Erscheinen.

Der Vorstand

Erich Hetzer, 1. Vorsitzender

Musikverein 
Greußenheim e.V.

WIR SAGEN DANKE 
• Allen Menschen, die sich für unser 50 – jähriges Jubiläums-

fest engagiert und zum Gelingen beigetragen haben.   
• Für dieses gesamte Jahr 2023 – vom gelungenen Festkom-

mers im März – unserem Jubiläumskonzert im April – bis 
hin zum dreitägigen Musikfest im September 

Es ist für uns nicht selbstverständlich, dass die Straßen ge-
schmückt waren… die Events von Euch besucht wurden… der 
Festverlauf so friedlich abgelaufen ist…

Dafür unser herzlichstes Vergelts Gott.  
Schön, dass ihr mit uns gefeiert habt.  

Euer Musikverein Greußenheim e.V.

TERMIN ZUM VORMERKEN
Greussenheimer Altortweihnacht am 3. Advent  
mit Christbaumverkauf
Der Musikverein Greußenheim e.V. lädt am Samstag, 16. und 
Sonntag, 17. Dezember, zum Weihnachtsmarkt rund um den 
Kirchplatz in unserer Ortsmitte ein. 

Obst- und  
Gartenbauverein 
Greußenheim 1895 e.V.

 
MORDFALL IN GREUSSENHEIM IM JAHRE 1841
Tod der Juden Marx Löw und Giedel  Fröhlich - Teil I
1830 wurden in Greußenheim 59 Juden registriert. Die Eheleu-
te Marx Löw und Giedel Fröhlich haben jedoch ein tragisches 
Schicksal erlitten und fielen einem Kapitalverbrechen zum 
Opfer. Zunächst wurden sie am 18.12.1838 in ihrem Haus in 
Greußenheim überfallen und beraubt. Bekanntmachung des 
Amtes Rothenfels am 31. Dezember 1838: „Am Dienstag den 
18. Dezember 1838 früh morgens 1 Uhr wurde die Hausthüre 
des Marx Löb Fröhlich von Greußenheim wahrscheinlich durch 
Einschiebung einer Latte durch das f.g. Hühnerloch und Nach-
schiebung des Riegels hiedurch geöffnet, derselbe und seine 
Ehefrau gewaltsam in der Wohnstube überfallen und seines 
Oberbettes beraubt. 

Dasselbe war von blau gestreiftem Barchent mit grauem leine-
nem Ueberzuge mit blauen Streifen ohne weitere Kennzeichen 
und werth 22 fl.rhn. Die Thäter waren verschiedener Größe, 
der Eine ziemlich großer der andere dagegen kleinerer Statur 
und waren Beide mit grauen Mänteln bekleidet. Sie entflohen 
wahrscheinlich durch Geräusch im oberen Stocke verscheucht 
und ließen einen Sohlbendelschuh von gelb und rother Farbe, 
dann einen gelblich grau tuchenen Fleck ½ Elle lang und 1/6 
Elle breit, welcher der Länge nach an einer Seite gesäumt, an 
den drei übrigen dagegen abgerissen ist, zurück; daher vermu-
thet werden kann, daß solcher aus einem ihrer Mäntel angeris-
sen wurde. Darauf wurde ferner in der Nacht vom 24. auf den 
25. 1.Mts in die Stallthüre des Marx Löb Fröhlich ein Drohbrief 
eingeschoben, welcher nach seinem Inhalte von demselben 
Thäter herrührt, und die Erpressung von 600 fl. bezwecken will. 

Zur Entdeckung der noch unbekannten Thäter sowie des ge-
raubten Oberbettes wird Gegenwärtiges zur öffentlichen 
Kenntnis gebracht, mit dem Ersuchen, geeignet mitzuwirken 
und allenfallige Anzeigungen hierher mitzutheilen.“ Im Juli 
1841 wurden beide ermordet.

Thomas Rützel

Arbeitskreis Heimat- und Geschichtspflege

ANZEIGE
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Die Gemeinde Waldbrunn, 
Landkreis Würzburg, ca. 3.000 Einwohner, 

sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
zunächst befristet eine/n

Verwaltungsfachangestellte/n
(VFA-K, BL I, BL II)

zur Unterstützung ihres Teams im Bürgerbürozur Unterstützung ihres Teams im Bürgerbüro
in Teilzeit (mind. 20 Std./Woche).

Nähere Informationen zur Stellenausschreibung finden Sie 
im Internet unter www.gemeinde-waldbrunn.de.

Bei Interesse senden Sie Ihre aussagekräftigen 
Bewerbungsunterlagen bitte bis spätestens 06.11.2023 

an die Gemeinde Waldbrunn, 
Hauptstraße 2, 97295 Waldbrunn Hauptstraße 2, 97295 Waldbrunn 

oder per E-Mail an: gemeinde@waldbrunn.bayern.de

Für weitere Informationen 
steht Ihnen der Geschäftsleiter Herr Kimmich
unter der Telefonnummer 09306 / 98 58-15

gerne zur Verfügung.

Lorem Ipsum

Unser Angebot umfasst alles 
rund um den Druck -

auch in kleinen Auflagen.  

Privat-, Vereins- und Geschäftsdrucksachen, 
Plakate, Stempel, Flyer, Kuverts, Gutscheine

www.phylokarte.de
Klosterhof 4  97299 Zell  info@phylokarte.de 

Tel.: 0931 / 46 30 80  

Phylokarte  Print Gmbh

Merowingerstraße 4
97297 Waldbüttelbrunn
Tel. 0931 784094-7
www.weber-martin.de

Ihr
Paradigma 
Fachpartner

Bis

35%*

Förderung

nutzen!

KURS RICHTUNG
SONNE!

* Max. Fördersatz. Weitere Infos auf www.bafa.de.

Befreien Sie sich von fossilen Brennstoffen 
und steigenden Preisen. Mit den 
ökologischen Heizungslösungen von 
Paradigma sind Sie maximal unabhängig.

Ökologisch. Konsequent. Heizen.
www.paradigma.de
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Vereine und Verbände Greußenheim

Sportverein 
Greußenheim 1946 e.V.

Gesund bewegt mit dem 
SpassVitalGemeinsam©

DER Sportverein für Groß und Klein

MEET FAMILIES AND FRIENDS
Lust auf gemeinsamen Ballspiele?

Volleyball? Basketball?

Für die ganze Familie?

Wir wollen alle Altersklassen von Jung bis Alt treffen und freuen 
uns daher, wenn Ihr mit Euren Familien und Freunden kommt.

Die nächsten Treffen finden am Samstag, 18. November, und 
25. November, von 10:30 - 12:30 Uhr in der Geisberghalle statt.

Bei Fragen wendet Euch an Francesca-Laura Schubert.WEIHNACHTSMARKTFAHRT
Nach Tübingen und Ludwigsburg, am Freitag, 15. Dezember

Foto: Canva Pro Weihnachtsmarkt

09:00 Uhr Abfahrt am Helmut-Kohl-Platz

12:00 Uhr Stadtführung in Tübingen (90 min)

Wir besuchen die Stadt „der Dichter und Denker“: Tübingen ist 
eine der schönsten Hochschulstädte im Süden Deutschlands, 
Tübingen bietet eine malerische Altstadt mit viel Fachwerk mit 
vielen Cafés und Bars zum Verweilen sowie den naturbelasse-
nen Neckar mit seinen berühmten Stocherkähnen.

12:30 Uhr  freie Zeit für den Weihnachtsmarktbesuch in  
bis 15:30 Uhr Tübingen, (findet nur an diesem Wochende statt).
15:30 Uhr Weiterfahrt nach Ludwigsburg  
  zum Barock-Weihnachtsmarkt

Goldenes Licht taucht die barocke Kirchenkulisse in festlichen 
Glanz und majestätische Engel breiten ihre funkelnden Flügel 
über die liebevoll dekorierten Stände aus. Über 175 Stände auf 
dem Ludwigsburger Barock-Weihnachtsmarkt erfüllen jeden 
Weihnachtswunsch, kulinarische Spezialitäten verwöhnen den 
Gaumen und stimmungsvolle Weisen umschmeicheln die Oh-
ren. Selbst König Friedrich I. ließ sich die wundervolle Atmo-
sphäre nicht entgehen...

Um 20:00 Uhr treten wir dann wieder unsere Rückfahrt 
  nach Greußenheim an
ca. 21:30 Uhr Ankunft

Anmeldungen sind ab sofort möglich, spätestens Dienstag,  
5. Dezember, bei Marianne Babl unter Tel. 09369 - 15 38

Bei Anmeldung ist der Betrag von 30,00 € (Busfahrt inkl. Stadt-
führung Tübingen) zu bezahlen.

Die Anmeldung ist verbindlich, kurzfristige Absagen können 
nicht erstattet werden. Die Fahrt kann nur bei ausreichender 
Teilnehmerzahl stattfinden.

 
RÜCKSCHNITT WALDRÄNDER
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,  
liebe Landwirte und Waldbesitzer, 
wie jedes Jahr werden auch in 2023/2024 wieder Waldränder 
zurückgeschnitten und gesäubert. Bitte melden Sie bis zum 
Samstag, 16. Dezember, welche Waldränder wo zurückge-
schnitten werden sollen. 

Bitte Meldung per E-Mail an Thomasruetzel@web.de oder  
Tel. 09369 - 20 90 10 unter Angabe der Fl.Nr. und Lage.  

Besten Dank im Voraus.

Thomas Rützel, Jagdvorsteher

Jagdgenossenschaft 
Greußenheim
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WGV Servicebüro Würzburg
Sven Günther
Schmalzmarkt 4 
97070 Würzburg
Telefon: 0931 45254198
buero.wuerzburg@wgv.de

Öffnungszeiten:
Mo. – Fr.:           9.00 Uhr bis 12.30 Uhr 
Mo., Di. & Do.:  14.00 Uhr bis 17.00 Uhr

WGV. Die mit dem guten Preis-Leistungs-Verhältnis.

AUTOVERSICHERUNG MIT:
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Vereine und Verbände Greußenheim

 
EINLADUNG ZUM SCHAFKOPFEN
Wir laden sehr herzlich zu weiteren Schafkopfrunden am  
Freitag, 3. November, ab 19:00 Uhr, im Sängerraum in der  
Geisberghalle Greußenheim ein.

Ansonsten finden die weiterer Termin am
1. Dez, ab 19:00 Uhr statt.

Wer Freude und Lust am gesellschaftlichen Spiel hat,  
ist herzlich eingeladen und soll kommen.

Weitere Info:
Tel. 09369 - 17 83, E-Mail: raimund.fischer@superkabel.de

Concordia  
Greußenheim

 
ALTKLEIDERSAMMLUNG
Am Samstag, 18. November 2023.

Bitte das Sammelgut ab 8:00 Uhr bereitstellen.

Wir bedanken uns für ihre Unterstützung bei dieser Sammlung.

Der Erlös der Altkleidersammlungen erhält der Ortsverband. 
Davon werden u.a. die Erste-Hilfe-Kästen im Kinderhaus und 
Pfarrheim unterhalten.

FULDA-WALLDÜRN WALLFAHRT 2023
Auch dieses Jahr konnten wir in Greußenheim wieder für ca. 
200 Teilnehmer der Wallfahrt Übernachtungsmöglichkeiten 
stellen.

Viele Wallfahrer haben seit Jahren eine feste, private Unterkunft. 
Zudem wurden von unserer Malteser Jugend im Pfarrheim und 
der Halle 50 Schlafplätze gerichtet. Zum Frühstück konnten ca. 
250 Wallfahrer von uns im Pfarrheim versorgt werden.

Wir sagen DANKE an
• alle Familien, die Übernachtungsmöglichkeiten zur  

Verfügung stellen
• Metzgerei Deppisch für die Spende und
• alle großen und kleinen Helfer vor Ort ohne die all das 

nicht möglich wäre!!!
Von den Spenden der Wallfahrer für Übernachtung und Früh-
stück im Pfarrheim konnten wir, nach Bestreitung der Un-
kosten, für die Taufen in unserer Kirche ein neues Weihwas-
serkännchen mit Schale anschaffen, sowie eine großzügige 
Spende an die Kath. Kirchenstiftung zur Bestreitung der Unter-
haltskosten im Pfarrheim überreichen.

Die Restaurierung des Weihwasserbehälters wurde von Harald 
Graf durchgeführt und gesponsert. 

Hierfür ein herzliches „Vergelts Gott“!

Euer Ortsführungskreis Greußenheim

Malteser - Ortsverband 
Greußenheim

 
NÄRRISCHES WEISSWURSTFRÜHSTÜCK

Herzliche Einladung zum när-
risches Weißwurstfrühstück in 
der Geisberghalle am Samstag, 
11. November, von 10:00 bis 
14:00 Uhr.

Unter anderem mit dem  
fränkischen Spaßduo aus dem 
Steigerwald "Lubber & Babbo". 

Eintritt frei! 

Anmeldung erforderlich! 

Nähere Infos demnächst im Vereinskasten 
und auf unseren Social Media Kanälen. 

Wir freuen uns mit Euch in die närrische 
Session zu starten. 

Die Vorstandschaft der FFG 

FaschingsFreunde 
Greußenheim e.V.

Foto: Malteser Greußenheim

Überreichung des neuen „Tauf-Geschirrs“ sowie des restaurierten  
Weihwasserkessels an Pfr. Dr. Julian. 
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Hauptstr. 48 / 97204 Höchberg
hello@nullsechsmini.de / nullsechsmini.de

ganz schön
sweet.
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Dein 
Kinderladen 
in Höchberg

Komm vorbei: 
Entdecke unsere 

Kinderwelt.

Die Stammzellspender-Datei des 

Universitätsklinikums Würzburg

Spender sein ist so einfach und es kann Leben 
retten! Kommt vorbei und lasst euch registrieren! 

Vielen Dank!

Netzwerk Hoffnung

  Typisierungsaktion im 

Kinderhaus Blumenwiese
Wann Donnerstag, 23. November 2023

Uhrzeit im Zeitraum von 13.30 - 15.00 Uhr, Dauer ca. 5 Minuten

Wo Kinderhaus Blumenwiese

Wer Das Team der Uni-Klinik von Netzwerk Hoffnung ist vor Ort

Lesen Sie hierzu auch die Informationen auf Seite 3.
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Kinder und Familie

ÖFFNUNGSZEITEN:
Jeden 1. Mittwoch im Monat    9:00 - 10:30 Uhr
Donnerstag   17:00 - 18:30 Uhr
Sonntag       9:45 - 10:45 Uhr

Öffentliche Bücherei  
Hettstadt 
Altes Rathaus 1. OG, Würzburger Str. 47, 97265 Hettstadt 
Tel. 0931-205 86 10  E-Mail: buecherei-hettstadt@gmx.de  
www.buecherei-hettstadt.jimdo.de

Kath. öffentl. Bücherei  
Greußenheim 
Kirchplatz 2, 97259 Greußenheim 
Tel. 09369-98 08 28  E-Mail: koeb-greussenheim@web.de 
www.pg-sankt-kilian.de/greußenheim/kath-öffentliche-bücherei

ÖFFNUNGSZEITEN:
Mittwoch 18:00 - 19:00 Uhr

Freitag      15:00 - 17:00 Uhr

VORLESENACHMITTAG 
Am Donnerstag, 9. November, von 15:30 bis 16:30 Uhr 

Foto: Bücherrei Hettstadt

Die Legende von Sankt Martin
Für alle, die es genau wissen wollen: Wer war eigentlich dieser 
Sankt Martin? Anschaulich und lebendig erzählt Anselm Grün 
in seinem Bilderbuch die Legende, die sich um den heiligen 
Martin von Tours rankt. 

Voller Vorfreude auf den Laternenumzug gestalten wir ein klei-
nes Windlicht für Zuhause.

Die Veranstaltung für Grundschüler ist kostenfrei und es ist 
keine Anmeldung erforderlich.

Wir freuen uns auf euch, Dorothea und Ilka

NEU IM BÜCHERREGAL
Viele Kinder- und Jugendbücher fanden durch 
die Förderung „Lesezeichen“ vom Bayernwerk 
ihren Weg zu uns ins Regal, wie z.B.

Kleinkinderbücher
• Lieselotte macht nicht mit
• Wie wir den Frieden lernten von Annika Klee, Jupitermond 

Verlag
• Sind wir endlich da, Jim?
• Pippi geht auf den Jahrmarkt

Kinder-und Jugendbücher
• Der Sommer, als ich schön wurde & Ohne dich keine Sommer 

von Jenny Han
• Ein Geheimnis aus Magie und Eis von Emily Bain Murphy
• Die Schule der magischen Tiere 14: Ach du Schreck!  

von Margit Auer
• Die Magischen Sechs – Mr Vernons Zauberladen
• Im Schatten des Fuchsmondes
• Ponyschule Trippelwick - Band 1 & 2

viele Erstlesebücher
• Die drei !!! - Tatort Baumhaus
• Die drei ??? Kids - Hilfe, Geisterzug!
• Die drei ??? Kids - Hilfe, Feuerwehr-Alarm
• Die drei ??? Kids - Hilfe, Hunde in Gefahr
• Die drei ??? Kids - Hilfe, Die Weihnachtsräuber
• Die Schulhof-Spione
• Die Katzen-Detektive
• King-Kong, das Weihnachtsschwein

Ich freue mich auf Euren Besuch, euer Schmöker Rabe

© Bayernwerk |  
Leon Leseluchs
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Kinderhaus 
Blumenwiese

 
WELTKINDERTAG IM KINDERHAUS
Auch wir haben diesen Tag (20.09) mit unseren Kindern gefei-
ert. Zum Einstieg gab es ein kleines Kasperltheater. Danach 
konnten sich die Kinder schminken lassen oder den Gehweg 
mit Kreide bemalen. Zum Abschied gab es für alle Kinder und 
Eltern noch Slush-Eis. Dieses wurde vom Förderverein, inklusi-
ve Maschine, gesponsert.

Hier wurde noch einmal die Möglichkeit genutzt Werbung für 
den Verein zu machen. Dank des guten Wetters war es ein 
rundum gelungener Tag für die Kinder.

Fotos: Kinderhaus Blumenwiese

Krabbelstube 
Hettstadt 
Für alle Kinder vom Säugling bis zur Einschulung 
im Alten Rathaus, Würzburgerstr. 47

 
WIR SPIELEN ZUR ZEIT AM:
Montags,   15:30 - 17:00 Uhr
Dienstags,   09:30 - 11:00 Uhr (die Kleinen)
Donnerstags,   15:30 - 17:00 Uhr (die Großen)
Freitags,   09:30 - 11:00 Uhr
sowie zu unterschiedlich verabredeten Zeiten in kleinen Gruppen.

Für nähere Infos und einen Schnuppertermin, meldet euch  
telefonisch im Rathaus bei 

Frau Götz  Tel. 0931-468 61-12 oder  
Frau Väth Tel. 0931-468 61-17

Wir freuen und auf neue Familien!

am Samstag, 11. November
Treffpunkt um 17.00 Uhr

am SCHULHOF DER GRUNDSCHULE

Wir laufen über Würzburger Straße, Stadtweg und  
Grundweg zum Festplatz am JUZ, hinter der Feuerwehr.

Damit der Zug nicht so entzerrt wird und jeder was von 
der Begleitmusik hören kann, gibt es unterwegs  

2 Stationen, an denen wir uns wieder sammeln und 
schöne Martinslieder singen. Außerdem singen wir noch  

2 Abschlusslieder am JUZ-Platz. 

Bitte eigene Tassen für Kinderpunsch und Glühwein  
mitbringen!

Das Liedblatt wird auf den Homepages der  
Kindergärten und auf der Gemeinde-Info-App zur 

Verfügung gestellt.

DANKE
... an die Feuerwehr für 
die Straßenabsicherung

... den Musikverein für die 
musikalische Begleitung

... an St. Martin und sein 
Pferd (Familie Throm)

... die Elternbeiräte vom  
St. Sixtus Kindergarten, 
Kinderhaus Blumenwiese 
und Kinderhaus  
Wiesenwichtel

Veranstalter: GEMEINDE HETTSTADT
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GEMEINSAM SPIELEN
Die Krabbelstube lädt zum gemeinsamen 
Spielen ein!

Komm in unsere WhatsApp-Gruppe!  
Einfach QR Code scannen. 

Die Krabbelstube lädt zum 
gemeinsamen Spielen ein!  

Komm in unsere WhatsApp Gruppe!
Einfach Scannen: 

Krabbelstube 
Greußenheim 
Fabienne Böhnel Tel. 0160 251 03 55  
Stefanie Lannig Tel. 0172 759 23 37

 
MARTINSZUG
Wir vom Kinderhaus Greußenheim laden alle Familien herzlich 
zu unserem St. Martinsumzug am Sonntag, 12. November, 
um 17:00 Uhr, an der Kirche.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Das Kinderhaus Greußenheim.

Kinderhaus am 
Geisberg Greußenheim

 
KINDERHAUS BESUCHT SOLEO 
Auch im Kinderhaus ist der Herbst eingezogen. Neben bunt 
gestalteten Blättern, lustigen Igeln und was sonst noch so zum 
Herbst gehört, haben die Blumenkinder ein Herbstlied einstu-
diert. Es entstand die Idee, dass sie dieses Lied den Gästen von 
Soleo vorsingen könnten. Also probten die Kinder fleißig wei-
ter und gestalteten jedem Gast von Soleo noch etwas Herbst-
liches. 

Am 4.10. war es dann soweit- auf gings zu Soleo. Die Kinder 
waren etwas aufgeregt, trällerten aber lautstark ihr Lied. Die 
Gäste waren hellauf begeistert als die Kinder dann noch jedem 
ein kleines selbstgestaltetes Geschenk austeilten. 

Kinderhaus 
Wiesenwichtel

Foto: Kinderhaus Wiesenwichtel

JUZ 
Gemeinde Jugendarbeit Hettstadt 
 Kontaktdaten: JUZ 

 Tel. 0931-468 61-26, E-Mail: jugendarbeit@hettstadt.de 

 
BLUEBOX-ÖFFNUNGSZEITEN 
(siehe auch unter www.jugendarbeit-hettstadt.de)

Dienstag 15:30 Uhr - 19:00 Uhr
Mittwoch 15:30 Uhr - 19:00 Uhr
Freitag 15:30 Uhr - 20:00 Uhr

Youngster Treff  fällt bis auf weiteres aus

In den Ferien hat das JUZ geschlossen.
www.unserferienprogramm.de/hettstadt

ABSCHIED
Liebe Kinder und Jugendliche, liebe Eltern,
mit der Halloween-Party endet meine Arbeit in der Gemeinde 
Hettstadt. Ich habe mich neu orientiert und eine Arbeitsstelle 
in einem anderen Arbeitsbereich angenommen.

Da meine Nachfolge noch nicht geklärt ist, fallen zwischen-
zeitig alle Programme, außer des offenen JUZ-Betriebes, aus.

Für das Miteinander mit den Kollegen und Kolleginnen möch-
te ich mich herzlich bedanken. Das Arbeiten mit euch Kindern 
und Jugendlichen hat mir viel Freude bereitet. 

Ich wünsche euch alles Gute und  
bedanke mich für die gemeinsame Zeit.

Ihre/Eure 

Hanna  

GRAFFITI WORKSHOP
Beim Graffiti Workshop am 30.09.23 haben 7 Jugendliche un-
ter Anleitung von Christoph Ullherr für unser Jugendzentrum 
neue Bilder gesprüht.

Fotos: JUZ Hettstadt

Die Graffitis, welche aktuell auf der Wand hinter dem Billard-
tisch sind, werden überstrichen und stattdessen werden diese 
beiden Bilder die Wand verschönern.

Vielen Dank an die Jugendlichen, die an diesem Tag unter an-
derem auch diese Bilder gesprayt haben, um das Jugendzent-
rum neu zu gestalten.
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www.sanier-renovierbetrieb.de

               Malerarbeiten

               Innen- & Außenputz

               Trockenbau

               Altbausanierung

               WDVS-Dämmung

               Tapezierarbeiten

                              Estricharbeiten

So erreichen Sie uns:

Am Trieb 13
97264 Helmstadt

09369 984 55 55

EINGETRAGENER HANDWERKSBETRIEB

BRIAN SPÄTE

Mit LBS-Bausparen für die  
eigene Wohn-Zukunft vorsorgen. 
Kriegst du hin. Mit uns.

1   Beim LBS-Starter-Kick handelt es sich um eine Rück vergütung von Gebühren / Entgelten.
  Der LBS-Starter-Kick gilt für Erstverträge von Kunden unter 25 Jahren.
  Es gelten weitere Rückvergütungsbedingungen. Siehe unter: www.lbs.de/bayernn-abb

JETZT BIS ZU200 €LBS-STARTER-KICK1 sichern!

Wir informieren Sie gerne zu folgenden Themen:

Vertrauen Sie Ihrem kompetenten Partner, wenn es um die eigenen vier Wände geht.

◼  Eigenkapital bilden
◼  Günstige Zinsen sichern

◼  Baufinanzierung
◼  Immobilien

◼  Versicherungen
◼  Staatliche Förderungen nutzen

Alexander Hupp 
Gebietsdirektor
LBS-Beratungscenter Würzburg 
Semmelstraße 15, 97070 Würzburg
Telefon: (09 31) 3 22 41 14 
Mobil: (01 63) 8 04 91 30 
E-Mail: alexander.hupp@lbs-by.de

Wir geben Ihrer Zukunft ein Zuhause.

 

Hofgut Lumee – sophia – Die Ur-Quelle des seins gmbH & co. Kg 
gutshof 1, 97259 greußenheim, tel. 0931/4605150
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Wir sind für sie da: Montag bis samstag 9.00 bis 18.00 Uhr

Kostenlose Kochkurse „Neue Zeit” Mi., 8. &22. Nov. 18.30 Uhr
Feine vegetarische Rezepte für die schnelle Küche - ohne Tierleid

DAs HofgescHäft
für DAs Leben

DAs HofgescHäft
für DAs Leben

„Vom Anbau bis zum Kunden - darin liegt Ihr Vertrauen”
Brot wie früher, Gemüse der Saison, beste Äpfel & Hokkaidos,

feine Öle, Senf, Früchtebrot, gebrannte Kürbiskerne
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SENIORENNACHMITTAG
Der nächste Seniorennachmittag beginnt am Donnerstag,  
9. November, um 14:00 Uhr, im Pfarrheim mit einem Gottes-
dienst. Nach Kaffee und Kuchen trägt Günther Kaiser seine ei-
genen Gedichte und Texte aus unserer Region unterhaltsam in 
Reimform vor. Dazu werden sie mit Fotos untermalt.

Interessierte Gäste sind gerne will-
kommen und das Bürgertaxi fährt.

Wir freuen uns auf einen netten 
Nachmittag.

Euer Seniorenkreis-Team

Seniorenvertretung 
Hettstadt  
Persönliche Ansprechpartner der Seniorenvertretung sind: Klaus Hild,  
Veronika Chodera, Cilly Falgner, Christine Ludwig, Theo Horn, Cornelia Jung.

Senioren-Kreis Hettstadt

 
SENIORENSPRECHSTUNDE 
Bei der monatlichen Seniorensprechstunde können Seniorin-
nen und Senioren im persönlichen Gespräch mit einem Mit-
glied der gemeindlichen Seniorenvertretung Wünsche und 
Anregungen ganz niederschwellig mitteilen. Wer etwas auf 
dem Herzen hat, Verbesserungsvorschläge in Bezug auf das 
Gemeindeleben äußern möchte, kommt bitte zur genannten 
Uhrzeit in das Alte Rathaus (Schusterraum). Dort wartet ein 
Mitglied der gemeindlichen Seniorenvertretung mit einem  
offenen Ohr auf Sie.

Freitag, 10. November, von 10:00 – 11:00 Uhr 
Ort: Altes Rathaus (Schusterraum)
Keine Anmeldung erforderlich!

 
INFORMATIONSANGEBOT
Informationsangebot zur Existenzgründung, 
Existenzerhaltung und Unternehmensnachfolge 
In Zusammenarbeit mit den AKTIVSENIOREN BAYERN e.V. wird 
der Sprech- und Informationstag für Klein- und Mittelbetriebe 
und Existenzgründer aus dem Landkreis Würzburg angeboten. 

Bei dieser ersten Orientierung wird mit dem interessierten Be-
trieb individuell und vertraulich eine Strategie für Möglichkei-
ten und Wege von Problemlösungen entwickelt (z. B. Planungs 
und Finanzierungsfragen, Organisationsabläufe, Rechnungs-
wesen, Marketing, Unternehmensübergaben, etc.). 

Dieses erste Orientierungsgespräch ist kostenlos. 
Nächster Sprechtag:
Donnerstag, 12. Oktober, 9:00 - 12:00 Uhr 
ZDI Mainfranken - Würzburg

Anmeldung bei:  Brigitte Schmid,  Tel. 0931 - 80 03 51 12 
Landratsamt Würzburg, Kreisentwicklung

Weitere Informationen: www.aktivsenioren.de

AktivSenioren 
Landratsamt Würzburg

HANDARBEITSKREIS
Wir treffen uns 
am Dienstag, 7. November, ab 13:30 Uhr

Ort: Soleo Hettstadt,  WürzburgerStr. 49

Hobby teilen, Stricken, Sticken, Häkeln mit  
Kaffeeklatsch in fröhlicher Runde. FÜR ALLE!

Neue Mitglieder sind willkommen.

Wir freuen uns über ihr Kommen 
Ihre Seniorenvertretung

 
SPIELENACHMITTAG
Alle Spiele-Begeisterte ab 55 plus treffen sich am Mittwoch, 
15. November, um 14:00 Uhr, im Pfarrhaus.

Wir spielen gerne Rummikub und 
Schafkopf, aber auch SKIP-BO, Ubon-
go, Kniffel…

Wer Lust hat mit zu machen, wir freuen  
uns immer über neue Mitspieler.

 Euer Spiele-Team

Spiele-Team Hettstadt

FILMNACHMITTAG 
Am Donnerstag, 23. November, um 15:00 Uhr im Pfarrheim 
St. Sixtus in Hettstadt.

Monsieur Claude 2
Seit den maximal multikulturellen 
Hochzeiten ihrer vier Töchter sind 
Monsieur Claude Verneuil und 
seine Frau Marie im Integrieren 
unübertroffen. Als echter Kos-
mopolit rafft sich Claude nun so-
gar dazu auf, den Heimatländern 
sämtlicher Schwiegersöhne einen 
Besuch abzustatten. In der fran-
zösischen Provinz finden die Ver-
neuils es aber doch am schönsten. 
Und so freuen sich Claude und 
Marie auf ihr Großeltern-Dasein in 
heimatlicher Gemütlichkeit. 

Abermals haben sie die Rechnung ohne ihre Töchter gemacht. 
Als diese ihnen erklären, dass mit ihren Ehemännern im kon-
servativen Frankreich auf keinen grünen Zweig zu kommen ist 
und sie deshalb mit Kind und Kegel im Ausland ihr Glück su-
chen werden, sind die Gesichter der Großbürger plötzlich sehr 
lang. Claude und Marie setzen Himmel und Hölle in Bewegung, 
um ihre Schwiegersöhne zum Bleiben zu bewegen. Und wer-
den plötzlich zu schlitzohrigen Patrioten in völkerfreundschaft-
licher Mission.
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Kinder und Familie

Sternen
Adventsausstellung 

25. & 26. November 

Glanz

⏰ Samstag 9 - 18 Uhr  &  Sonntag 11 - 16 Uhr
�� Otto-Hahn-Straße Höchberg Gewerbegebiet

�� 0931 407140
�� gaertnereihupp.de

Pflegeschule 
Ochsenfurt

 
TAG DER OFFENEN TÜR DER NEUEN  
PFLEGESCHULE IN OCHSENFURT  
Programm für die ganze Familie
Mit den Kernthemen der generalistischen Pflegeausbildung 
''Gesundheit | Senioren | Kinder'' öffnet die brandneue Pflege-
schule in Ochsenfurt am Freitag, 27. Oktober, von 14:00 Uhr 
bis 18 Uhr für alle interessierten Bürgerinnen und Bürger ihre 
Türen. An diesem Nachmittag hat die ganze Bevölkerung die 
Möglichkeit, einen Blick hinter die Kulissen der neuen Pflege-
schule am Ochsenfurter Greinberg zu werfen.

An unserem Tag der offenen Tür sind alle Menschen – vom 
Kleinkind über den Teenager bis zum Senior – herzlich einge-
laden, unsere neue Pflegeschule auf ganz besondere Weise 
kennenzulernen. Die Öffnung unserer Schule ermöglicht es, 
aus erster Hand zu erfahren, wie moderne Pflegeausbildung 
unter dem Dach des Kommunalunternehmens des Landkrei-
ses Würzburg gestaltet wird.

Berufsfachschule für Pflege der Main-Klinik Ochsenfurt 
Am Greinberg 26, 97199 Ochsenfurt

www.main-klinik.de

Grundpflege - Behandlungspflege - 
Verhinderungspflege -  Beratung - 

Unterstützung im Haushalt -  
Betreuungsleistungen - Tagespflege 

Ambulanter Dienst  09369 8575 
Birkenfelder Str. 1, 97259 Greußenheim 

Tagespflegen   0931 45228981 
Margetshöchheim & Greußenheim 
www.sozialstation-greussenheim.de 

#bestesteam  
#bewerbung  

Willst Du ein Teil 
unseres ambulanten 

Teams sein? 
Wir haben einen Platz 
als Fachkraft für Dich 

frei und freuen uns auf 
Deine Bewerbung. 

Caritas-Sozialstation St. Burkard e.V. 
Birkenfelder Str. 1, 97259 Greußenheim 

ANZEIGEN
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Kinder und Familie

Sie erreichen die Nachbarschaftshilfe unter:
Tel. 0151 - 53 28 88 95
Montag und Freitag, 9:00 – 12:00 Uhr 
oder per E-Mail: nachbarschaftshilfe@hettstadt.de

Unsere Angebote sind unent-
geltlich und können von allen  
Bürgerinnen und Bürgern aus 
der Gemeinde genutzt werden. 
Die Ehrenamtlichen sind zur Ver-
schwiegenheit verpflichtet.

Träger Gemeinde Hettstadt.

Nicole Götz , Koordinatorin Nachbarschaftshilfe

Nachbarschaftshilfe 
Hettstadt

Senioren-Kreis Greußenheim

Nachbarschaftshilfe 
Greußenheim

In Notfällen möchten wir ältere, kran-
ke bzw. hilfsbedürftige Mitmenschen 
in Greußenheim unterstützen. 

Wir sind keine Konkurrenz zu irgend- 
welchen bestehenden Organisationen. 

Selbstverständlich sind Verschwiegen-
heit, Unabhängigkeit, Ehrenamtlichkeit …

Kontaktaufnahme über: 
Gem. Greußenheim, Tel. 09369 - 98 16-0 
Karin Kuhn, Tel. 09369 - 27 71 
Angelika Rützel, Tel. 09369 - 20 90 10

Spiele-Team Greußenheim

SENIORENNACHMITTAG
Der nächte Termin findet am 
Donnerstag, 9. November, 
14:00 Uhr, in dem Restaurant 
''Nino''statt. 

 
SPIELEABEND 
Donnerstag , 16. November und 14. Dezember, jeweils um 
19:00 Uhr, im Pfarrheim, für alle die Lust auf Gesellschaftsspiele 
haben, Spielbegeisterte und welche die es werden möchen.

Wir spielen SKYJO, SET, Romme, Phase 10, Uno, Ubongo und 
vieles mehr.

Gerne können weitere Spiele mitgebracht werden!

Kirchengemeinde St. Bartholomäus
 

STRICKKREIS
Neuerdings hat sich ein fleißiger Strickkreis 
zusammengefunden und lassen die Nadeln 
kräftig fliegen.

Wir, das Gemeindeteam, laden herzlich 
zum nächsten Strickkreis am Donnerstag, 
2. November, um 19:00 Uhr, im oberen 
Sitzungssaal, im Pfarrheim ein. 

Barbara Hörning für das Gemeindeteam

Foto: K. Kuhn

ANZEIGEN

Wir kaufen
Wohnmobile + Wohnwagen
Tel. 03944-36 160,  www.wm-aw.de
Wohnmobilcenter am Wasserturm
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St. Kilian 
Kath. Pfarreiengemeinschaft 
 Würzburg-West, Hettstadt, Greußenheim,  
Waldbüttelbrunn, Rossbrunn / Mädelhofen

BRIEF AN DIE GEMEINDE
Liebe Mitchristen! 
Wir können uns kaum vorstellen, welche Bedrängnisse Men-
schen in Krisen- und Kriegsgebieten mitmachen; welche Last es 
sein kann, Unfreiheit und Armut zu erleben; was es heißt, in einer 
schwierigen Ehe auszuhalten, Kinder allein zu erziehen und versor-
gen zu müssen oder unter unheilbarer Krankheit zu leiden.   Solche 
Menschen sind nach dem Evangelium, so unglaublich das klingt 
und so sehr wir uns vielleicht daran stoßen, die Seliggepriesenen. 
Seliggepriesen sind diese Armen, Trauernden, Hun-gernden und 
Dürstenden, weil sie ihre Hoffnung auf Gott setzen, sie ihn anbe-
ten und loben und alles von ihm erwarten, trotz aller Härte ihres 
Lebens. 

Nun beginnt wieder die Zeit der Lichter und Kerzen. Abends wird 
es schneller dunkel. Wir stellen in diesen Tagen Lichter auf die Grä-
ber unserer Toten. Am Martinstag ziehen wir mit den Laternen 
durch die Straßen. Da wir Christen glauben, dass Jesus Christus 
uns Wärme, Gemeinschaft, Hoffnung und Zukunft bringt, ist die 
Kerze, das Licht, ein Zeichen für ihn. Wir feiern die Gemeinschaft 
der Heiligen, die im Lichte Gottes vollendet sind und bei Gott für 
uns eintreten. Wir schauen auch auf die, die schon gestorben, aber 
noch nicht in der Liebe vollendet sind. Wir können mit unserer Für-
bitte und unserem Gedenken  auf  dem Weg der Läuterung bei-
stehen. Sind wir uns unserer Verantwortung füreinander bewusst? 

„Die sich des Vergangenen nicht erinnern, sind dazu verurteilt, es 
noch einmal zu erleben“, so das oft zitierte Wort des amerikani-
schen Philosophen George Santayana. Am Volkstrauertag erin-
nern wir uns der unzähligen Opfer der Kriege, der menschenver-
achtenden Ideologien. Der Tag der Trauer soll zu einem Tag der 
Hoffnung werden, der uns eine Zukunftsperspektive für die Welt 
gewinnen lässt: Menschen verschiedener Nationalitäten, Religio-
nen und Rassen, die einander wahrnehmen, ernst nehmen und 
annehmen. 

Am Ende des Kirchenjahres feiern wir Christkönigsfest. Auf dem 
Thron des Kreuzes sehen wir die Verrücktheit des Liebens Jesu. 
Alle, die diesem Königreich angehören dürfen, müssen seinen Weg 
der Hingabe, des Teilens und Schenkens, des Liebens und Verzei-
hens mitgehen. 

Der Sonntag wird beschrieben als das „Herz christlichen Lebens“, 
der „Tag Christi, des Lichtes“ aber auch der „Tag des Feuers“ des 
Heiligen Geistes. Er ist der „Tag des Glaubens schlechthin“, aber 
auch der „Tag der Freude, der Ruhe und der Solidarität“. Schenken 
wir uns, unserer Seele wieder den Sonntag und dem Sonntag wie-
der eine Seele.

Ihr Pfarrer Julian

ABSCHIED
Sonntag, 26. November, Festgottesdienst zum Abschied von 
Pfr. Dr. Julian, um 14:00 Uhr in Waldbüttelbrunn, anschließend 
Begegnung im Josefshaus.

FIRMUNG 2023
Die Firmung findet am Montag, 13. November, um 14:00 Uhr 
in Greußenheim, für die Orte Hettstadt und Greußenheim, statt.

Kister Str. 4 · 97271 Kleinrinderfeld

Frühlingsstr. 6 · 97294 Unterpleichfeld

T+49 (0)9366 6080908
 info@omega-trauerhilfe.de · www.omega-trauerhilfe.de 

Bestattungen

„Wir sind an Ihrer Seite“

OMEGA

Anfang und Ende -
wir begleiten Sie durch schwierige Zeiten.

Wir kümmern uns um alles -
ganz nach Ihren Wünschen. 

Sprechen Sie mit uns - wir sind ganz in Ihrer Nähe. 

ANZEIGEN
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GOTTESDIENSTE
Mi., 01.11. 09:00 Uhr Messfeier  
  14:30 Uhr Allerheiligen-Andacht auf dem Friedhof  
   Gräbersegnung u. anschl. Totengedenken
    18:00 Uhr Rosenkranz auf dem Friedhof 
Do., 02.11. 18:30 Uhr  Rosenkranz auf dem Friedhof 
  19:00 Uhr Messfeier
Sa., 04.11. 18:30 Uhr  Vorabendmesse für alle  
   Verstorbenen seit Nov. 2022
Mo., 06.11. 15:00 Uhr Eucharistische Anbetung (still)
Di., 07.11. 09:00 Uhr Messfeier
Mi., 08.11. 18:00 Uhr Rosenkranz
Do., 09.11. 14:00 Uhr Messfeier Seniorengottesdienst
So., 12.11. 10:30 Uhr Messfeier für die Pfarrgemeinde
Mo., 13.11. 15:00 Uhr Eucharistische Anbetung (still)
Di., 14.11. 09:00 Uhr Messfeier
Mi., 15.11. 18:00 Uhr Rosenkranz 
  18:30 Uhr Wort-Gottes-Feier
Fr., 17.11. 18:00 Uhr Messfeier
Sa.,  18.11. 18:30 Uhr Vorabendmesse
So., 19.11. 19:00 Uhr Meditation mit Musik
Mo,  20.11. 15:00 Uhr Eucharistische Anbetung (still)
Di., 21.11. 09:00 Uhr Messfeier 
Mi., 22.11. 18:00 Uhr Rosenkranz
Fr.,  24.11. 18:30 Uhr Messfeier
So., 26.11. 10:30 Uhr Kinderkirche im Pfarrheim
Mo.,  27.11. 15:00 Uhr Eucharistische Anbetung (still)
Di., 28.11. 09:00 Uhr Messfeier
Mi., 29.11. 18:00 Uhr Rosenkranz

Die Gottesdienstordnung mit Intentionen für diesen Monat 
wird in der Kirche, Metzger, Hettstadter Lädele, Bosembo und 
der Sparkasse zum Mitnehmen aufliegen. 

Messbestellungen können zu den Öffnungszeiten, telefonisch 
oder über die in der Kirche aufgelegten Umschläge (Einwurf in 
den Briefkasten des Pfarramtes) getätigt werden.

AUSZEITEN
Herzliche Einladung an alle, die sich mit einer kleinen Auszeit 
am Sonntag Abend für die neue Woche stärken wollen:

So., 19.11.2023, 19:00 Uhr Meditation mit Musik
So., 14.01.2024, 19:00 Uhr Taizé-Feier
So., 17.03.2024, 19:00 Uhr Atempause für "Nachteulen"
Die "Auszeiten" finden in der Kirche statt.
Wir freuen uns auf euch! Die Wortgottesdienstbeauftragten

Sprechstunde Pater Prasanna in Hettstadt:  
Dienstags, 9:45 - 10:30 Uhr

Öffnungszeiten Pfarrbüro 
Dienstags, 8:30 - 11:30 Uhr, Donnerstags, 16:00 - 18:00 Uhr

In dringenden Fällen, erreichen Sie  Pfarrer Julian unter:  
Tel. 0176 - 20 54 82 27

Beschäftigte im Pfarrbüro 
Sylvia Derleth, E-Mail:  pfarrei.hettstadt@bistum-wuerzburg.de 

St. Sixtus 
Kath. Pfarrgemeinde Hettstadt 
 Tel. 0931- 46 29 51  E-Mail: pfarrei.hettstadt@bistum-wuerzburg.de 
Rathausplatz 4, Hettstadt

GOTTESDIENSTE
Mi., 01.11. 10:30 Uhr Messfeier 
  18:00 Uhr Gebet auf dem Friedhof
Fr., 03.11. 16:00 Uhr Krankenkommunion 
  18:00 Uhr Messfeier zum 20-jährigen Jubiläum  
   der Sozialstation St. Burkard in Greuß.
So., 05.11. 10:30 Uhr Messfeier für alle Verstorbenen   
   seit November des Vorjahres
Mo.,  06.11. 09:00 Uhr Messfeier
Di., 07.11. 19:00 Uhr Rosenkranz
Mi.,  08.11. 19:00 Uhr Wort-Gottes-Feier
Sa.,  11.11. 18:30 Uhr Vorabendmesse
Mo., 13.11. 14:00Uhr Firmung für Greußenheim und 
   Hettstadt in Greußenheim
Di., 14.11. 19:00 Uhr Rosenkranz 
Mi., 15.11. 19:00 Uhr Messfeier
So., 19.11. 10:30 Uhr Messfeier für die Pfarrgemeinde
Mo., 20.11. 09:00 Uhr Messfeier
Di., 21.11. 19:00 Uhr Rosenkranz 
Mi., 22.11. 19:00 Uhr Wort-Gottes-Feier
So., 26.11. 14:00 Uhr Messfeier zur Verabschiedung von  
   Pfarrer Julian in Waldbüttelbrunn   
   (für die gesamte Pfarreiengemein- 
   schaft), musikalisch gestaltet vom   
   Bartholomäus-Chor
Mo., 27.11. 09:00 Uhr Messfeier 
Di., 28.11. 19:00 Uhr Rosenkranz 
Mi., 29.11. 19:00 Uhr Wort-Gottes-Feier

Die Gottesdienstordnung mit Intentionen für diesen Monat wird in  
der Kirche und in der Metzgerei Deppisch zum Mitnehmen aufliegen.

SCHULKIND-BETREUUNG AM BUSS- UND BETTAG
Am Mittwoch, 22. November, bieten wir für die Kinder be-
rufstätiger Eltern eine Schulkind-Betreuung in der Zeit von 
07:30 bis 13:00 Uhr im Pfarrheim an. Wir laden die Kinder zu 
einem Frühstück ein.

Einen Mittagssnack sollten die Kinder selbst mitbringen.

Bitte Anmeldung bei Annette Kleinschnitz, Tel. 09369 - 32 09 
oder Barbara Hörning, Tel. 09369 - 17 92

Sprechstunde Pater Prasanna in Greußenheim:  
Mittwoch, 18:00 - 18:45 Uhr 

Öffnungszeiten Pfarrbüro 
Montag, 9:30 - 11:30 Uhr, Mittwoch, 15:00 - 17:30 Uhr

Beschäftigte im Pfarrbüro Greußenheim 
Eva Spanheimer, E-Mail: pfarrei.greussenheim@bistum-wuerzburg.de

St. Bartholomäus 
Kath. Pfarrgemeinde Greußenheim 
 Tel. 09369 - 23 95  E-Mail: pfarrei.greussenheim@bistum-wuerzburg.de 
Kirchplatz 2, Greußenheim

 

Aktuelle Informationen können Sie gerne auf unserer Homepage 
der Pfarreiengemeinschaft und in den Aushängen ersehen.

www.pg-sankt-kilian.de 
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termingerecht - kostengünstig - schnell - sauber
komplett aus einer Hand

Zeller Weg 3  97265 Hettstadt  Tel. 0931- 46 23 28

Heizung  Solar  Sanitär  Bad-Komplett-Sanierung
Wartung  Reparatur  24-Stunden-Notdienst 

Heizung - Solar - Sanitär

Tel.
0931 - 88 31 22

Mail
info@fahrschulenickel.de

Tel.
0171 - 24 20 631

Internet
www.fahrschulenickel.de

Der einfache Weg zum Führerschein:
Hettstadt, im Gasthaus "La Corona", 1. Stock.

Theoretischer Unterricht und Anmeldung
Montag und Mittwoch 18.30 - 20.00 Uhr

Sie finden uns außerdem in Würzburg, Uettingen und Margetshöchheim.

Frisorin Melanie mUller
Am Herrenacker 26 | Hettstadt

0931 4676152 | Termine nach vereinbarung
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St. Bartholomäus 
Evang. Kirchengemeinde  
Uettingen 
 Tel. 09369-23 91  E-Mail: pfarramt.uettingen@elkb.de  
www.evangelische-kirchengemeinde-uettingen.de

Das Pfarramt im „Milchhäusle“ am Kirchplatz, Uettingen
Öffnungszeiten: Mittwoch von 8:30 - 10:30 Uhr

Vakanzvertretung haben übernommen:
für Pfarramtsführungs- und Verwaltungsangelegenheiten, 
sowie für Kasualien (Beerdigungen, Taufen, Trauungen)  
in den Außenorten und die Konfirmandenarbeit:
Pfarrerin Gundrun Mirlein, Remlingen 
Tel. 09369 - 23 56 E-Mail. pfarramt.remlingen@elkb.de 

für Kasualien (Beerdigungen, Taufen, Trauungen)  
in Uettingen und Gottesdienste:
Pfarrer Klaus Betschinske, Billingshausen 
Tel. 09398 - 281 E-Mail: pfarramt.billingshausen@elkb.de

GOTTESDIENSTE
So., 29.10. 21. Sonntag nach Trinitatis  
18:30 Uhr  Einladung zum Gottesdienst in die kath. Kirche

So., 05.11. 22. Sonntag nach Trinitatis. Gottesdienst  
10:30 Uhr  mit Pfarrer Betschinske – mit Abendmahl

So., 12.11. Drittletzter Sonntag nach Trinitatis  
10:30 Uhr  Familiengottesdienst für ALLE

So., 19.11. Vorletzter Sonntag nach Trinitatis 
10:30 Uhr  Gottesdienst mit Pfarrer Betschinske

Mi., 22.11. Buß- und Bettag, Gottesdienst mit  
17:00 Uhr  Pfarrer Betschinske mit Abendmahl und Beichte

So., 26.11. Ewigkeitssonntag, Gottesdienst mit Pfarrer Bless, 
09:00 Uhr  mit Einladung der katholischen Kirchengemeinde

So., 03.12. 1. Advent, Gottesdienst mit Prädikantin Krönert 
10:30 Uhr  mit Abendmahl

 
ÖKUMENISCHER SENIORENTREFF & CLUB 60

Einladung zum Club 60 und ökumenischen Seniorentreff,  
am Dienstag, 14. November, um 14:00 Uhr  

im Barbarossasaal

''Der Uettinger Trachtenverein stellt sich vor''  
ein Vortrag von Natalie Schätzlein

Wir freuen uns auf euer kommen!

 
Bitte schauen Sie regelmäßig auf unsere Homepage, dort werden 

Neuigkeiten und aktuelle Informationen veröffentlicht.

www.evangelische-kirchengemeinde-uettingen.de 

ANZEIGEN

Gerolzhofen

Anlagenmechaniker 
Heizung Sanitär 
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Bestattungen Papke
                             ...einfach für Sie da.

auf allen Friedhöfen tätig
alle Bestattungsarten
erfahrene Trauerredner
Bestattungsvorsorge

0931 - 4173840

Wörthstraße 10, 97082 Würzburg
www.bestattungen-papke.de

25. November 2023 
von 11-18 Uhr 

&

F L O R A L Í A
B Y

C H R I S T I N A  M E S S E R E R  

W i r  l a d e n  E u c h  e i n  z u  e i n e m  g e m ü t l i c h e n  S a m s t a g ,
m i t  s c h ö n e n  D e k o a r t i k e l n ,  F a s h i o n ,  A d v e n t s k r ä n z e n

u n d  f l o r a l e n  A r r a n g e m e n t s  z u m  W o h l f ü h l e n .  
G l ü h w e i n  u n d  L e c k e r e i e n  v e r s ü ß e n  u n s  d e n  T a g !

ANKOMMEN IM ADVENT

 
W i r  f r e u e n  u n s  a u f  e u c h  i m

S h o w r o o m  i n  d e r
B a u m g a r t e n s t r .  i n  H e t t s t a d t !

A n j a  v o n  D e k o C a m p
C h r i s t i n a  v o n  F l o r a l í a  

Scannen 
für mehr Infos



Mitteilungsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Hettstadt   November 2023 61

Kirchliche Nachrichten

GOTTESDIENSTE
Matthäuskirche = Höchberg-Altort, 
Bonhoeffer-Gemeindehaus = Höchberg-Hexenbruch, 
Paul-Gerhardt-Haus = Waldbüttelbrunn

So., 29.10.,  Gottesdienst zur Einführung von Diakon Dennis  
17:00 Uhr  Stephan, Angebot für Kinder, anschl. Empfang,  
  Bonhoeffer-Gemeindehaus
Mi., 01.11.,   
14:00 Uhr   ökumenische Andacht, Alter Friedhof, Höchberg, 
15:00 Uhr   ökumenische Andacht,Neuer Friedhof, Höchberg
So., 05.11.,  Familiengottesdienst mit dem Kinderhaus,  
10:00 Uhr  Matthäuskirche
Do., 09.11.,  Pogromgedenken,  
19:00 Uhr  Matthäuskirche
So., 12.11.,  Gottesdienst mit Abendmahl, es singt der ökumen.  
10:00 Uhr  Kirchenchor Höchberg, Angebot für Kinder,  
  anschl. Kirchenkaffee, Bonhoeffer-Gemeindehaus
So., 19.11.,  Gottesdienst mit Angebot für Kinder,  
10:00 Uhr  Paul-Gerhardt-Haus
Mi., 22.11.,  Gottesdienst zum Buß- und Bettag mit Beichte  
19:00 Uhr  und Abendmahl, Bonhoeffer-Gemeindehaus
So., 26.11.,  Gottesdienst mit Abendmahl, Angebot für Kinder, 
10:00 Uhr  Matthäuskirche

EINFÜHRUNGSGOTTESDIENST  
DIAKON DENNIS STEPHAN
Wir freuen uns sehr, dass unsere zweite Hauptamtlichen-Stelle 
in der Kirchengemeinde St. Matthäus wieder und die neu ge-
schaffene Stelle in der Region nun ab 1. September besetzt 
sind. Wir wünschen Diakon Dennis Stephan einen guten Be-
ginn und freuen uns auf die Zusammenarbeit! Ganz herzlich 
laden wir zu seinem Einführungsgottesdienst ein: Sonntag,  
29. Oktober, um 17:00 Uhr, im Bonhoeffer-Gemeindehaus.

Die Einführungshandlung wird Dekan Dr. Wenrich Slenczka 
vornehmen, die Predigt hält Dennis Stephan. Im Anschluss an 
den Gottesdienst wird es einen kleinen Imbiss geben.

Es wäre schön, wenn viele etwas zum Buffet (Kuchen bzw. 
Finger-Food) beitragen. Zur besseren Planung melden Sie sich 
bitte im Pfarramt (Tel.: 0931/48725).

SENIORENNACHMITTAG
Donnerstag, 16. November, von 15:00 bis ca. 17:00 Uhr, 
Bonhoeffer-Gemeindehaus; Annette Taigel spricht zum Thema 
„Jüdisches Leben in Höchberg“.

St. Matthäus  
Evang.-Luth. Kirchengemeinde 
Hettstadt, Höchberg, Waldbüttelbrunn 
 Tel. 0931-487 25  E-Mail: pfarramt.hoechberg@elkb.de  
www.hoechberg-evangelisch.de

Das Pfarramt, Am Trieb 13, 97204 Höchberg 

 

Informationen zu dem geistlichen  
Newsletter und aktuellen Änderungen der  

Gottesdienstangebote finden Sie auf unserer Homepage.

www.hoechberg-evangelisch.de

BEKANNTMACHUNG
Ein herzliches „Grüß Gott“! Ich heiße Dennis Stephan, bin 27 
Jahre alt und darf seit dem 01.09.23 meinen Dienst als Diakon 
in der Kirchengemeinde Höchberg und der Region Altertheim 
– Philippuskirche Eisingen – St. Matthäus Höchberg antreten.

Ursprünglich komme ich aus dem Landkreis 
Miltenberg und freue mich deshalb nach 6 
Jahren Studium in Nürnberg und dem na-
hegelegenen Rummelsberg sehr, wieder 
zurück in Unterfranken zu sein. Während 
meiner Zeit in Rummelsberg absolvierte 
ich die Ausbildung zum staatlich anerkann-
ten Kinderpfleger vor Ort und studierte so-
wohl Soziale Arbeit als auch Diakonik an der 
Evangelischen Hochschule in Nürnberg.

Foto: Dennis Stephan 

Ich bin selbst ein Kind der Jugendarbeit und habe sowohl vor, 
aber auch während meiner Ausbildung zum Diakon viele Jahre 
ehrenamtlich im Dekanat Aschaffenburg gearbeitet und mich 
schließlich durch diese Begeisterung in der Berufsfindung lei-
ten lassen. Dabei habe ich neben Gremienarbeit auch viele Jah-
re Freizeiten organisiert und geleitet, jedoch auch von Herzen 
gerne mit meiner Ukulele in Gottesdiensten und am Lagerfeu-
er Musik gemacht. Umso mehr freue ich mich, dass ich nun 
diese Leidenschaft in Vollzeit ausleben darf.

Ich freue mich auf alle kommenden Begegnungen und  
die gemeinsame Zeit!
Dennis Stephan

Bis zu 5 Tage
mtl. kostenfrei!!

Weitere Informationen unter www.soleo-aktiv.de 
und gerne auch persönlich unter 0931 80 99 100.

Gemeinschaft erleben 
ganztägige Betreuung mit 
gemeinsamen Mahlzeiten
Beförderung mit hauseigenem 
Fahrdienst 
kostenloser Schnuppertag

Werden Sie Gast in unserer

Senioren-
Tagespflege

ANZEIGE
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Notfallnummern, Ärzte und Apotheken

Tel. 0800 00 22 833

Notdienst der Apotheken
Notdienst jeweils von 8:00 Uhr  
bis 8:00 Uhr des Folgetages 

Hinweis: Die Termine können sich kurzfristig ändern;  
es wird empfohlen, jeweils vorher anzurufen. Angaben ohne Gewähr. 

VHH=Veitshöchheim, WBB=Waldbüttelbrunn, MHH=Margetshöchheim, 

Notfallnummern
Notruf 112 für Feuerwehr & Rettungsdienst
Notruf 110 für Polizei

Wasserschaden Hettstadt Tel. 0170-634 64 81 
(Mo. - Do.  7:00 - 16:30 Uhr, Fr.  7:00 - 12:00 Uhr) 
Außerhalb dieser Zeiten sowie sonn- und feiertags:  
Fa. MFN:    Tel. 0931-36 12 60

Bauhof Greußenheim:   Tel. 09369-98 16 14 

Telefon-Seelsorge:    Tel. 0800-111 0 111 (ev)  
    Tel. 0800-111 0 222 (rk)  
    Tel. 0800-111 0 333 (Kind)

Das Hilfetelefon  Tel. 11 60 16 
Beratung und Hilfe für Frauen "Gewalt gegen Frauen"

Giftnotrufzentrale Bayern:  
München    Tel. 089-192 40  
Nürnberg    Tel. 0911-398 24 51 

Sperren von Kreditkarten:  Tel. 116 116 
Eurocard, Visacard, American Express

ÄRZTLICHER BEREITSCHAFTSDIENST
Der Kassenärztliche Bereitschaftsdienst  
ist erreichbar unter der Rufnummer 116117. 
Ohne Vorwahl, deutschlandweit, kostenlos  
(Festnetz & Handy) 

Bereitschaftspraxis im Juliusspital in Würzburg 
– neben der Notaufnahme in der Koellikerstraße:

Kinder- und jugendärztlicher Bereitschaftsdienst:  
Tel. 0700-35 07 00 35

Zahnärztlicher Notdienst: www.notdienst-zahn.de

Fr., 27.10. St. Kilians-Apotheke, 0931 54940, Sanderstr. 3, Würzburg 
  St. Martin-Apotheke, 09369 980280, Würzburger Str. 3, Helmstadt 
Sa., 28.10. Vitasano-Apo./Echter Gal., 0931 54177, Juliuspromenade 64, Würzburg  
So., 29.10. Luitpold-Apotheke, 0931 50027, Rottendorfer Str. 4, Würzburg 
  Tännig-Apotheke, 0931 286028, Versbacher Str. 176, Würzburg 
Mo., 30.10. Stern-Apotheke, 0931 21970, Brücknerstr. 9 a, Würzburg 
  Rathaus-Apotheke, 09369 2755, Würzburger Str. 6, Uettingen 
Di., 31.10. Nikolaus Apotheke, 0931 92133, Oberdürrbacher Str. 2, VHH 
Mi., 01.11. Apotheke am Rosengarten, 09306 3125, Am Rosengarten 22, Kist 
  Karmeliten-Apotheke, 0931 59207, Marienplatz 1, Würzburg
Do., 02.11. Brunnen-Apotheke, 0931 3043020, August-Bebel-Str. 55-59, WBB 
  St. Laurentius Apotheke, 0931 461354, Rathausplatz 4, Zell
Fr.,  03.11. Bavaria Apotheke, 0931 48444, Hauptstr. 34, Höchberg 
  St. Margareten-Apotheke, 0931 46984, Zeller Str. 2, Margetshöchheim

Sa., 04.11. Falken-Apotheke, 0931 91540, Kirchstr. 30, Veitshöchheim 
  Anker-Apotheke, 0931 88082255, Friedrich-Spee-Str. 11, Würzburg
So., 05.11. Riemenschneider-Apotheke, 09306 1224, Hauptstr. 19, Eisingen 
  Grombühl-Apotheke, 0931 2877011, Brückner Str. 3, Würzburg
Mo., 06.11. Adalbero-Apotheke, 0931 72624, Neubergstr. 2, Würzburg  
Di., 07.11. Theater-Apotheke, 0931 52888, Ludwigstr. 1, Würzburg 
  St. Martin-Apotheke, 09369 980280, Würzburger Str. 3, Helmstadt
Mi., 08.11. Markt-Apotheke, 0931 54744, Marktplatz 12, Würzburg 
  Mathilden-Apotheke, 0931 21102, Robert-Koch-Str. 34-36, Würzburg
Do., 09.11. easyApotheke, 0931 80997740, Unterdürrbacherstr. 6, Würzburg 
  Engel-Apotheke, 0931 321340, Marktplatz 36, Würzburg
Fr., 10.11. Kronen-Apotheke am Dom, 0931 50153, Domstr. 21, Würzburg 
  Rathaus-Apotheke, 09369 2755, Würzburger Str. 6, Uettingen
Sa., 11.11. Elisabeth-Apotheke, 0931 42266, Frankfurter Str. 62 A, Würzburg 
  Privilegierte Hirsch-Apotheke, 0931 52023, Juliuspromenade 2, Würzburg
So., 12.11. Apotheke am Rosengarten, 09306 3125, Am Rosengarten 22, Kist 
  Nikolaus Apotheke, 0931 92133, Oberdürrbacher Str. 2, Veitshöchheim
Mo., 13.11. Brunnen-Apotheke, 0931 3043020, August-Bebel-Str. 55-59, WBB 
  Residenz-Apotheke, 0931 53010, Theaterstr. 12, Würzburg
Di., 14.11. Bavaria Apotheke, 0931 48444, Hauptstr. 34, Höchberg 
  St. Laurentius Apotheke, 0931 461354, Rathausplatz 4, Zell
Mi., 15.11. St. Margareten-Apotheke, 0931 46984, Zeller Str. 2, Margetshöchheim 
  Ringpark-Apotheke, 0931 99157150, Schweinfurterstr. 7, Würzburg
Do., 16.11. Riemenschneider-Apotheke, 09306 1224, Hauptstr. 19, Eisingen 
  Falken-Apotheke, 0931 91540, Kirchstr. 30, Veitshöchheim
Fr., 17.11. Vitasano-Apotheke Echter Galerie, 0931 54177, Juliuspromenade 64, WÜ
Sa., 18.11. Luitpold-Apotheke, 0931 50027, Rottendorfer Str. 4, Würzburg 
  St. Martin-Apotheke, 09369 980280, Würzburger Str. 3, Helmstadt
So., 19.11. Stern-Apotheke, 0931 21970, Brücknerstr. 9 a, Würzburg  
Mo., 20.11. Storchen-Apotheke, 0931 43383, Frankfurter Str. 26, Würzburg 
  Glocken-Apotheke, 0931 50166, Kaiserstr. 13, Würzburg
Di., 21.11. Karmeliten-Apotheke, 0931 59207, Marienplatz 1, Würzburg 
  Rathaus-Apotheke, 09369 2755, Würzburger Str. 6, Uettingen
Mi., 22.11. Eichendorff-Apotheke, 0931 7840796, Wölffelstr. 12, Würzburg 
  Apotheke am Bahnhof, 0931 15215, Kaiserstr. 33, Würzburg
Do., 23.11. Apotheke am Rosengarten, 09306 3125, Am Rosengarten 22, Kist 
  Sonnen-Apotheke, 0931 71765, Hans-Löffler-Str. 8, Würzburg
Fr., 24.11. Brunnen-Apotheke, 0931 3043020, August-Bebel-Str. 55-59, WBB 
  Nikolaus Apotheke, 0931 92133, Oberdürrbacher Str. 2, Veitshöchheim
Sa., 25.11. Bavaria Apotheke, 0931 48444, Hauptstr. 34, Höchberg 
  Grombühl-Apotheke, 0931 2877011, Brückner Str. 3, Würzburg
So., 26.11. St. Laurentius Apotheke, 0931 461354, Rathausplatz 4, Zell 
  Adalbero-Apotheke, 0931 72624, Neubergstr. 2, Würzburg
Mo., 27.11. Riemenschneider-Apotheke, 09306 1224, Hauptstr. 19, Eisingen 
  St. Margareten-Apotheke, 0931 46984, Zeller Str. 2, Margetshöchheim
Di., 28.11. Falken-Apotheke, 0931 91540, Kirchstr. 30, Veitshöchheim 
  Markt-Apotheke, 0931 54744, Marktplatz 12, Würzburg
Mi., 29.11. easyApotheke, 0931 80997740, Unterdürrbacherstr. 6, Würzburg 
  St. Martin-Apotheke, 09369 980280, Würzburger Str. 3, Helmstadt
Do., 30.11. Kronen-Apotheke am Dom, 0931 50153, Domstr. 21, Würzburg 
  St. Georgs-Apotheke, 0931 64067, Wenzelstr. 7, Würzburg
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Dr. Petra Mehling 
Fachärztin für Allgemeinmedizin

Jürgen Hellfritsch 
Facharzt für Allgemeinmedizin

Dr. Heiko Krauthausen 
Facharzt für Allgemeinmedizin 
Facharzt für Innere Medizin

Würzburger Str. 3 · 97297 Waldbüttelbrunn
Telefon 0931 - 408577

www.hausarztpraxis-waldbuettelbrunn.de

Wir freuen uns, 
Dr. Heiko Krauthausen als unseren 
neuen Kollegen und Praxispartner 

 im Team zu begrüßen.

Praxis Dr. med. Benjamin Stitz
FAC H Ä R Z T E  F Ü R  A L LG E M E I N M E D I Z I N  &  I N N E R E  M E D I Z I N

Liebe Patientinnen und Patienten! Ab dem 23.11.2023 
finden Sie unsere Praxis in den neuen Räumlichkeiten 

neben dem Rathaus unter folgender Adresse:

Würzburger Straße 1b, 97292 Uettingen

Weiterhin stehen ausreichend Parkplätze zur Ver-
fügung. Für gebrechliche Patienten bitte direkt an der 

Praxis unter P1 parken. Für alle Anderen bitte ein 
paar Meter laufen und unter P2 parken.

Ihr Praxisteam Dr. Stitz

P2

Rathaus
P1

WIR ZIEHEN UM!

Praxis Dr. med. Benjamin Stitz
FAC H Ä R Z T E  F Ü R  A L LG E M E I N M E D I Z I N  &  I N N E R E  M E D I Z I N

Trauerhilfe Emmerling

auf allen Friedhöfen für Sie tätig. 

 Wir helfen und begleiten Sie persönlich 
bei allen Trauerangelegenheiten

 Wir erledigen für Sie alle erforderlichen 
Formalitäten und Behördengänge

 Wir beraten, organisieren und gestalten 
Trauerfeiern und Bestattungen

 Wir übernehmen Überführungen aller Art
 Wir planen mit Ihnen eine Erd-, Feuer-, 

See-, oder Baumbestattung

Im Garten der Zeit wächst die 
Blume des Trostes.

Tag und Nacht für Sie erreichbar.
09344-355

Trauerhilfe Emmerling, 
Herrenstraße 7, 

97950 Großrinderfeld
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Dr. Monika Schatz
endlich gesund schön.

Dr. med. Monika Schatz
Privatpraxis/Aesthetikzentrum

Juliuspromenade 7, 97070 Würzburg

0931 / 70 52 66 70
info@gesundmituns.de // www.gesundmituns.de

WILLKOMMEN IM ZENTRUM WÜRZBURGS

Peinlich?!

effektiv
sanft

Rote Bäckchen, rote Nase?

Der Laser ist die Lösung!


